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Vorbemerkungen

Vorlage an den Landtag

Der Rechnungshof erstattet dem Niederösterreichischen Landtag 
gemäß Artikel 127 Absatz 6 Bundes–Verfassungsgesetz seinen Tätig-
keitsbericht 2013.

Berichtsaufbau

Der Bericht skizziert im Allgemeinen Teil die Tätigkeit des RH und erör-
tert ausgewählte Themen der öffentlichen Finanzkontrolle: 

– Gemeindeprüfungen laufen auf Hochtouren

– Konsequenzen aus Salzburg

– „Media Quarter Marx“ – Verfassungsrichter entscheiden über Prüf-
zuständigkeit

– Umsetzung des Parteiengesetzes 2012 durch den RH

– Rechnungshof prüft Medientransparenz

– Zehn Jahre MBA–Lehrgang für Öffentliche Finanzkontrolle

– Neue Kontrollarchitektur in der EU

Der Besondere Teil enthält das Nachfrageverfahren mit dem Stand der 
Umsetzung jener Empfehlungen, die der RH im Jahr 2012 in Berichten 
an den Niederösterreichischen Landtag veröffentlicht hatte.

Der Internationale Teil informiert über die grenzüberschreitenden Akti-
vitäten des RH.

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der Über-
sichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechtsform 
gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes „http://www.rechnungshof.gv.at“ ver-
fügbar.

Vorbemerkungen
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ALLGEMEINER TEIL

Tätigkeit des Rechnungshofes

Gebarungsüberprüfungen

Der RH ist als unabhängiges Organ der externen öffentlichen Finanz-
kontrolle für die Überprüfung der Mittelverwendung durch Bund, Län-
der und Gemeinden in Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit zuständig.

Im Jahr 2013 übermittelte der RH insgesamt 65 Berichte mit 86 Beiträgen 
sowie die Tätigkeitsberichte an die Landtage, davon den Gemeinderäten 
und Verbandsversammlungen insgesamt 24 Berichte mit 26 Beiträgen.

Im Jahr 2013 legte der RH dem Nationalrat 12 Berichte mit 56 Bei-
trägen sowie den Tätigkeitsbericht vor. Zusätzlich veröffentlichte er 
den Bundesrechnungsabschluss 2012, den Bericht des RH über die 
durchschnittlichen Einkommen sowie die zusätzlichen Leistungen 
für Pensionen bei Unternehmungen und Einrichtungen im Bereich 
der öffentlichen Wirtschaft des Bundes in den Jahren 2011 und 2012 
gemäß Art. 121 Abs. 4 B–VG.

Der RH kann aufgrund seiner im Bundes–Verfassungsgesetz festge-
legten besonderen Stellung als föderatives Bund–Länder–Gemeinde–
Organ Vergleiche über alle Gebietskörperschaften hinweg ziehen. 
Diese Querschnittsprüfungen ermöglichen dem RH einen Vergleich 
ausgewählter Aufgaben bzw. Bereiche bei den überprüften Stellen auf 
Bundes–, Landes– und Gemeindeebene oder zwischen unterschied-
lichen Rechtsträgern. Mit diesen Best–Practices und Benchmarks 
erbringt er für die überprüften Stellen und die politischen Entschei-
dungsträger einen Mehrwert.

Im Jahr 2013 legte der RH den zuständigen Vertretungskörpern 22 
Querschnittsprüfungen vor, so etwa einen Querschnitt über acht 
Gemeinden sowie Querschnittsprüfungen zur Kinderbetreuung der 0– 

Länder, Gemeinden, 
Gemeindeverbände

Bund

Querschnitts-
prüfungen
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Gebarungsüberprüfungen

bis 6–Jährigen, zur Systematik der Steuerung ausgegliederter Einheiten 
und Beteiligungen, zur Neuen Mittelschule, zur Kanalsanierung in 
Gemeinden und Gemeindeverbänden der Länder Kärnten, Oberöster-
reich und Salzburg, zu Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Patien-
tenbehandlung in Salzburger sowie in Vorarlberger Krankenhäusern, 
zur Flüchtlingsbetreuung der Länder Salzburg, Steiermark und Wien 
sowie zum System der Lebensmittelsicherheit im Bund sowie in den 
Ländern Salzburg und Vorarlberg.

Dem RH kommt gemäß Art. 127b B–VG eine Prüfbefugnis hinsicht-
lich der Gebarung der gesetzlichen beruflichen Interessensvertretungen 
(Kammern) zu. Der Prüfungsmaßstab des RH beschränkt sich bei Kam-
merprüfungen allerdings auf die „ziffernmäßige Richtigkeit“, die „Über-
einstimmung mit den bestehenden Vorschriften“ sowie die „Sparsam-
keit“ und „Wirtschaftlichkeit“. Eine Prüfung der „Zweckmäßigkeit“ ist 
in der zitierten gesetzlichen Bestimmung bei Kammerprüfungen — 
anders als bei allen übrigen Prüfungen des RH — nicht vorgesehen.

Die Kammern haben nach den Bestimmungen des B–VG die Prüfungs-
ergebnisse des RH selbst zu veröffentlichen. Der RH stellt die Kam-
merberichte — nach Mitteilung über die erfolgte Veröffentlichung — 
in Wahrnehmung seines verfassungsgemäßen Auftrags — auch auf 
seiner Website www.rechnungshof.gv.at bereit. Auch eine allfällige 
Gegenäußerung des RH einschließlich der Stellungnahme der Kam-
mer wird veröffentlicht.

Im Jahr 2013 prüfte der RH 

– die Landwirtschaftskammer Wien, 

– die Service–GmbH der Wirtschaftskammer Österreich, 

– die Arbeiterkammer Vorarlberg Immobilien GmbH; Arbeiterkammer 
Vorarlberg Immobilien GmbH & Co KG sowie 

– die Ärztekammer für Kärnten.

Der RH begleitet unter Wahrung seiner Unabhängigkeit den Europä-
ischen Rechnungshof (ERH) bei dessen Prüfbesuchen in Österreich. 
Dabei kontrolliert er den Anteil an österreichischen und EU–Mitteln, 
sofern diese über die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden 
fließen.

Gesetzliche beruf-
liche Vertretungen

Europäische Union
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Gebarungsüberprüfungen

Der RH begleitete den ERH im Jahr 2013 bei folgenden Prüfungen:

– ZVE 2012 Operatives Ziel 2 Steiermark (EFRE) in der Förderperiode 
2000–2006

– ZVE 2013 Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums im 
Bereich ELER

Über die Begleitung hinausgehend führte der RH bei der ERH–Prü-
fung des „Grant agreements No. 247950 (UNIVERSAAL) bei der Aus-
trian Institute of Technology GmbH (AIT) im Rahmen der ZVE 2012 
eine eigenständige Gebarungsüberprüfung durch, die er im Jahr 2013 
unter dem Titel „Austrian Institute of Technology GmbH betreffend 
Forschungsprojekt UniversAAL (Reihe Bund 2013/10) veröffentlichte.  

Im Gegenzug beschränkte sich der RH bei mehreren ERH–Prüfungen 
bzw. Vorarbeiten dazu auf seine Koordinations– und Unterstützungs-
funktion.

Bundesrechnungsabschluss 2012

Der Bundesrechnungsabschluss (BRA) dokumentiert das Ergebnis der 
Gebarung des Bundes. Er stellt die Ausgaben und die Einnahmen sowie 
die Vermögens–, Ertrags– und Finanzlage des Bundes und der von 
ihm verwalteten Rechtsträger dar und gibt Auskunft über den Stand 
der Schulden und Haftungen des Bundes. Der BRA zeigt gravierende 
Abweichungen des Budgetvollzugs gegenüber dem Voranschlag auf 
und analysiert die Nachhaltigkeit der gesamtstaatlichen Budgetent-
wicklung. Damit dient der BRA vor allem als Grundlage zur Ausübung 
der Budgethoheit des Nationalrates.

Der RH übermittelte dem Nationalrat am 24. April 2013 einen vor-
läufigen BRA. Er enthält die Voranschlagsvergleichsrechnung sowie 
eine gesamtstaatliche Darstellung der Haushaltsführung des Bundes.

Der endgültige BRA, der bis Ende September eines jeden Jahres an den 
Nationalrat übermittelt werden muss, enthält auch die Bestands– und 
Erfolgsrechnung, die Abschlüsse der vom Bund verwalteten Rechts-
träger und ausführlichere Analysen zur Voranschlagsvergleichsrech-
nung. Der RH legte ihn am 30. September 2013 dem Nationalrat vor.
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Bundesrechnungsabschluss 2012

Im Jahr 2012 war der Primärsaldo des Bundes mit – 1,901 Mrd. EUR 
nach einem positiven Saldo 2011 neuerlich negativ. Das bedeutet, dass 
der Bund den Zinsaufwand und Teile der operativen Ausgaben durch 
Schulden finanzieren musste.

Die Ausgaben des Bundes waren 2012 mit 72,880 Mrd. EUR um 5,067 Mrd. 
EUR (+ 7,5 %) höher als jene im Jahr 2011 (67,814 Mrd. EUR). Die Ein-
nahmen des Bundes stiegen um 2,479 Mrd. EUR auf 65,931 Mrd. EUR, 
was insbesondere auf konjunkturbedingt höhere Abgabeneinnahmen 
(+ 1,875 Mrd. EUR) zurückzuführen ist.

Das Defizit betrug – 6,949 Mrd. EUR und war um 2,588 Mrd. EUR 
höher als im Jahr 2011 (– 4,362 Mrd. EUR), jedoch um 4,190 Mrd. EUR 
geringer als im Voranschlag (– 11,140 Mrd. EUR) angenommen. Im 
Jahr 2012 betrug das administrative Defizit 2,3 % des BIP. 

Die gesamtstaatliche Abgabenquote belief sich im Finanzjahr 2012 
auf 42,7 % des BIP und stieg somit um 0,7 Prozentpunkte gegenüber 
2011 (42,0 %). Der Zuwachs ergab sich aufgrund steigender Einnah-
men aus Steuern und Sozialbeiträgen in Höhe von + 4,7 % bei einem 
positiven Wirtschaftswachstum von nominell + 2,6 %.

Die Finanzschulden des Bundes stiegen um 4,1 % auf 201,378 Mrd. 
EUR. Die Netto–Neuverschuldungsquote lag bei 2,6 % des BIP. Die Haf-
tungen gingen um 4,1 % auf 117,186 Mrd. EUR zurück, der Gesamt-
stand der Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre verringerte 
sich um 1,4 % auf 153,919 Mrd. EUR.

Die Ausgaben für den Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung stie-
gen um 675 Mio. EUR (+ 8,4 %) auf 8,747 Mrd. EUR. Die Nettoaus-
gaben, insbesondere betreffend Pensionen für Bundesbedienstete und 
Ersätze für Pensionen der Landeslehrer, stiegen insgesamt gegenüber 
dem Vorjahr um 754 Mio. EUR (+ 11,6 %) auf 7,276 Mrd. EUR. Das 
Defizit aus der Gebarung der Arbeitsmarktpolitik reduzierte sich um 
weitere 173 Mio. EUR (– 23,4 %) auf – 566 Mio. EUR. 

Die Ausgaben des Bundes für Schulen betrugen 7,074 Mrd. EUR, rd. 
10 % der Gesamtausgaben des Jahres 2012. Einer gegenüber dem Vor-
jahr gesunkenen Anzahl an Schulen, Klassen und Schülern stand eine 
gestiegene Anzahl an Lehrern gegenüber.

Auf gesamtstaatlicher Ebene konnte das öffentliche Defizit nach Maas-
tricht mit – 2,48 % des BIP unter den Referenzwert von 3 % des BIP 
gesenkt werden. Der öffentliche Schuldenstand lag mit 73,39 % des BIP 
deutlich über dem Referenzwert des Stabilitäts– und Wachstumspaktes 
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der EU von 60 % des BIP. Für eine Rückführung des Schuldenstandes 
hält der RH strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen unter Einbezie-
hung aller Gebietskörperschaften, insbesondere im Rahmen des Ver-
waltungsreformprozesses, zur Erreichung einer nachhaltigen Budget-
gebarung für unabdingbar.

Mitwirkung an der Rechnungsverwaltung

Mit der Haushaltsrechtsreform wurde ab 2013 ein doppisches Rech-
nungswesen, das sich an den IPSAS (International Public Sec-
tor Accounting Standards) orientiert, für den Bund eingeführt. Dies 
bewirkte im Bereich der Veranschlagung, dass es ab dem Jahr 2013 
neben dem Budget auf Basis der Finanzierungsrechnung auch ein Bud-
get auf Basis der Ergebnisrechnung gibt. Im Bereich der Abschluss-
rechnungen bekommen die konsolidierte Ergebnisrechnung und die 
Vermögensrechnung mehr Bedeutung. Dies erfordert auch eine Anpas-
sung des Zahlenteils des BRA an das neue Rechnungswesen. In die-
sem Zusammenhang erstellte der RH im Jahr 2012 in Abstimmung 
mit dem BMF das Fachkonzept für den Zahlenteil des BRA. Er erar-
beitete gemeinsam mit dem BMF die neue Rechnungslegungsverord-
nung (RLV) 2013 für den Bund, die am 28. Mai 2013 verlautbart wurde 
(BGBl. II Nr. 148/2013). 

Die RLV 2013 regelt die Gliederung der fünf Abschlussrechnungen. 
Diese sind die Voranschlagsvergleichsrechnungen für den Finanzie-
rungs– und Ergebnishaushalt sowie die konsolidierten Abschlussrech-
nungen (Finanzierungs–, Ergebnis– und Vermögensrechnung). Weiters 
regelt die RLV 2013 das Verfahren zur Konsolidierung der Abschluss-
rechnungen und die notwendigen Anhangsangaben zu den einzelnen 
Abschlussrechnungen. Außerdem sind Regelungen über die Abschluss-
rechnungen der vom Bund verwalteten Rechtsträger sowie das Män-
gelbehebungsverfahren des RH in der RLV 2013 enthalten. 

Eine wesentliche Neuerung der RLV 2013 besteht darin, dass die haus-
haltsleitenden Organe zu den von ihnen erstellten Abschlussrech-
nungen und Anhangsangaben eine Vollständigkeitserklärung abzu-
geben und an den RH zu übermitteln haben. Durch diese Erklärung 
wird bestätigt, dass alle verrechnungspflichtigen Gebarungsfälle im 
Haushaltsverrechnungssystem erfasst, sämtliche Abschlussrechnungen 
vollständig und richtig aufgestellt sowie alle haushaltsrechtlichen Vor-
schriften eingehalten wurden. Die Vollständigkeitserklärungen bilden 
eine Grundlage für die Abschlussprüfung des RH gemäß § 9 RHG.
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Finanzielle Auswirkungen rechtsetzender Maßnahmen  
im Bereich der Länder

Um einen Überblick über die aktuelle Gesetzgebung in den Bundes-
ländern zu erhalten, begutachtete der RH im Jahr 2013 Entwürfe der 
Länder Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, 
Vorarlberg und Wien.

Die Länder haben sich gemäß Art. I Abs. 3 der Vereinbarung zwischen 
dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultations-
mechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörper-
schaften verpflichtet, den Gesetzes– und Verordnungsentwürfen regel-
mäßig eine den Richtlinien des Bundesministers für Finanzen gemäß 
§ 14 Abs. 5 Bundeshaushaltsgesetz (BHG) entsprechende Darstellung 
darüber anzuschließen, ob und inwiefern die Durchführung der vor-
gesehenen Vorschriften voraussichtlich finanzielle Auswirkungen für 
die Gebietskörperschaften verursachen wird. 

Eine durchgehende Verpflichtung zur Kostenkalkulation — vergleichbar 
§ 14 BHG — besteht im Länderbereich allerdings nicht; lediglich die 
Oberösterreichische und die Burgenländische Landesverfassung sowie 
die Geschäftsordnung des steiermärkischen Landtages sehen die Ermitt-
lung und Darstellung der finanziellen Auswirkungen neuer rechtset-
zender Maßnahmen vor. Der RH weist in diesem Zusammenhang auf 
das Außerkrafttreten des § 14 BHG BGBl. Nr. 213/1986 i.d.g.F., das 
Inkrafttreten des BHG 2013 und die insbesondere in § 17 BHG 2013 
enthaltenen Bestimmungen über die wirkungsorientierte Folgenab-
schätzung hin.

Im Jahr 20131 wurden dem RH insgesamt 75 Gesetzes– und Verord-
nungsentwürfe der o.g. Länder zur Stellungnahme zugeleitet. 

Der RH beurteilte die ihm vorgelegten Gesetzes– und Verordnungsent-
würfe aus der Sicht der Rechnungs– und Gebarungskontrolle insbe-
sondere hinsichtlich 

– der enthaltenen Darstellung und Beurteilung der finanziellen Aus-
wirkungen der neuen rechtsetzenden Maßnahmen, 

– der Umsetzung von Empfehlungen des RH, die auf den Ergebnis-
sen seiner Prüfungstätigkeit beruhen sowie

1 Bis zum Stichtag 30. November 2013

Allgemeines

Befassung und 
Beurteilung  
durch den RH 
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Finanzielle Auswirkungen rechtsetzender 
Maßnahmen im Bereich der Länder

– jener Empfehlungen des RH, die im Rahmen der vorgeschlagenen 
Novelle nicht berücksichtigt wurden. 

Das Bundesland Salzburg übermittelte dem RH insgesamt vier Ent-
würfe zur Verankerung eines risikoaversen Finanzmanagements im 
Bundesland Salzburg. Diese betrafen etwa Änderungen des Salzbur-
ger Landes–Verfassungsgesetzes, eines Landesgesetzes über die risiko-
averse Finanzgebarung in Salzburg, sowie die Slbg. Finanzgeschäfte–
Verordnung.

Der RH wies in seiner Stellungnahme vom März 2013 unter Hinweis 
auf seine Stellungnahme zu den bundesrechtlichen Entwürfen zur Ver-
ankerung eines bundesweit einheitlichen Spekulationsverbots darauf 
hin, dass auch auf Ebene des Salzburger Landesrechts zur Veranke-
rung der Grundsätze einer risikoaversen Finanzgebarung der Gebiets-
körperschaften und weiterer Rechtsträger im Land Salzburg nunmehr

– eine Regelung zur Verankerung der risikoaversen Ausrichtung der 
Finanzgebarung auf Ebene des Landesverfassungsrechtes vorgese-
hen wird,

– die näheren Bestimmungen dazu jedoch einer Ausführung durch 
das Landesgesetz zur Sicherstellung einer risikoaversen Finanzge-
barung im Land Salzburg getroffen werden sollen und

– in diesem Landesgesetz selbst wiederum Verordnungsermächti-
gungen für die Landesregierung vorgesehen sind.

Nach den einfachgesetzlichen Bestimmungen soll die Landesregie-
rung mit Verordnung

– Richtlinien für das Risikomanagement für alle relevanten Risikoar-
ten festlegen (§ 3 Abs. 1),

– bestimmte Finanzgeschäfte im Hinblick darauf, dass diese den 
Grundsätzen einer risikoaversen Finanzgebarung entsprechen, für 
zulässig erklären (§ 3 Abs. 4 Z l),

– weitere Voraussetzungen festlegen, unter denen bestimmte Finanz-
geschäfte abgeschlossen werden dürfen (§ 3 Abs. 4 Z 2) sowie

– ermächtigt werden, einzelne Rechtsträger von der Einhaltung der 
Verpflichtungen hinsichtlich der Trennung der Aufbau– und Ablauf-
organisation (§ 5) zu entbinden.

Entwürfe zur  
Verankerung eines 
risikoaversen Finanz-
managements im 
Bundesland Salzburg
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Finanzielle Auswirkungen rechtsetzender  
Maßnahmen im Bereich der Länder

Aus der Sicht der derzeit vorliegenden Entwürfe wäre es nach Ansicht 
des RH daher erforderlich, dass für die — auch im Entwurf des § 17 
F–VG verfassungsrechtlich vorgesehene — Einheitlichkeit der Grund-
sätze der risikoaversen Ausrichtung der Finanzgebarung der Gebiets-
körperschaften auch im Bereich des Bundeslandes Salzburg Regelungen 
getroffen werden, die

– konkrete inhaltliche Determinierungen sowie klare Festlegungen 
der verwendeten unbestimmten Begriffe auf Ebene der verfassungs-
rechtlichen Bestimmung und den Ausführungsgesetzen der Länder 
vorsehen,

– eine einheitliche inhaltliche Festlegung der Beurteilung des Risiko-
managements in Richtlinien der Länder, ein Mindestinhalt in den 
entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen vorgesehen wird,

– für sämtliche Risiken (Kredit–, Markt–, Liquiditäts–, Reputations–, 
Rechts– und operationelles Risiko) landes– aber auch bundesrecht-
lich einheitliche Bewertungs– und Managementregeln festgelegt 
werden sowie

– die Ermächtigungen zur Erlassung von Richtlinien bzw. Verord-
nungen bereits auf Ebene des Landesgesetzes hinreichend und bun-
desweit einheitlich aufeinander abgestimmt determinieren.

Der RH wertet es als positiv, dass im Hinblick auf das Ziel, bundes-
weit einheitliche Grundsätze der Finanzgebarung zu verankern, auch 
auf Ebene des Landesverfassungsgesetzes

– der Abschluss von derivativen Finanzinstrumenten ohne entspre-
chendes Grundgeschäft sowie

– die Aufnahme von Darlehen und sonstigen Krediten oder Anleihen 
zum Zweck mittel– und langfristiger Veranlagungen

als unzulässig erklärt werden.

Ebenso ist es als positiv zu werten, dass — im Vergleich zur derzeit 
vorgeschlagenen Regelung auf Bundesebene (vgl. 2146 BlgNR, XXIV. 
GP) — überdies festgelegt werden soll, dass

– bei der Finanzgebarung vermeidbare Risiken auszuschließen sind,

– strategische Begleit– sowie organisatorische Kontrollmaßnahmen 
zu treffen sind und
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Finanzielle Auswirkungen rechtsetzender  
Maßnahmen im Bereich der Länder

– volle Transparenz herzustellen ist.

Der RH weist jedoch darauf hin, dass — entsprechend der in § 3 des 
Landesgesetzes vorgeschlagenen Regelung — auch auf Ebene der Lan-
desverfassung

– der Vorrang der Risikominimierung vor einer Ertrags– oder 
Kostenoptimierung vorgesehen werden sollte,

– festgelegt werden sollte, dass ein Finanzgeschäft nur abgeschlos-
sen werden darf, wenn dieses zur Bestreitung eines im öffentlichen 
Interesse gelegenen Bedarfs erforderlich ist,

– die Unzulässigkeit offener Fremdwährungsrisiken (vgl. Art. I Z 1 
der Vereinbarung) klargestellt werden sollte sowie

– im Hinblick auf die taxative Aufzählung der Zulässigkeitsvorausset-
zungen in § 3 Abs. 3 des Landesgesetzes auch auf Ebene des Lan-
des–Verfassungsgesetzes klargestellt wird, dass ein Abschluss von 
Finanzgeschälten ausschließlich zur Erzielung zusätzlicher Erträge 
ausgeschlossen ist.

In Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG Zielsteuerung–
Gesundheit übermittelten die Länder Kärnten, Niederösterreich, Ober-
österreich und Vorarlberg dem RH die korrespondierenden Änderungen 
der landesgesetzlichen Bestimmungen. Wie schon zu den Regelungen 
des Gesundheitsreformgesetzes 2013 auf Ebene des Bundes — und unter 
Berücksichtigung des in der politischen Steuerungsgruppe am 26. Juni 
2013 angenommenen „Bundes–Zielsteuerungsvertrags — Zielsteuerung 
Gesundheit“ — wurden die Ziele 

– einer nachhaltigen Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, 
effektiven und effizienten Gesundheitsversorgung für alle,

– der langfristigen Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems,

– der Einführung eines partnerschaftlichen Zielsteuerungssystems zur 
Steuerung von Struktur, Organisation und Finanzierung der öster-
reichischen Gesundheitsversorgung,

– zur Verbesserung der Abstimmung zwischen dem niedergelassenen 
Bereich und den Spitälern sowie

Umsetzung der Ver-
einbarung  
gemäß Art. 15a B–VG 
Zielsteuerung– 
Gesundheit
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Finanzielle Auswirkungen rechtsetzender  
Maßnahmen im Bereich der Länder

– eine Koppelung des Anstiegs der Gesundheitsausgaben an das BIP–
Wachstum zu erreichen

vom RH grundsätzlich als positiv beurteilt.

Der RH hielt jedoch kritisch fest, dass 

– bestehende Zuständigkeiten nicht in Frage gestellt werden und zer-
splitterte Kompetenzen unverändert bleiben,

– infolge dieser Kompetenzzersplitterung die Ausgaben–, Aufgaben– 
und Finanzierungsverantwortung weiterhin auseinanderfallen,

– ein gemeinsamer Finanzierungstopf nicht erreicht wird, 

– das prägende Prinzip der Einstimmigkeit zu Lösungen auf Basis des 
kleinsten gemeinsamen Nenners führen und notwendige Maßnah-
men verhindern kann und

– auch die vorliegenden Entwürfe der Länder lediglich die Basis für 
weitere erforderliche Reformschritte bilden, die jedoch erst beschlos-
sen und umgesetzt werden müssen.

Im Zusammenhang mit der Einführung der zweistufigen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit übermittelten die Bundesländer Kärnten, Oberösterreich, 
Steiermark, Vorarlberg und Wien Entwürfe zu den dadurch erforder-
lichen Änderungen insbesondere in zahlreichen Materiengesetzen. Der 
RH wies darauf hin, dass auch aus den Erläuterungen zu diesen Ent-
würfen — dies betrifft sowohl die Organisationsvorschriften (vgl. die 
Entwürfe zu den Verwaltungsgerichtsgesetzen der Bundesländer) als 
auch die Änderungen der Materiengesetze (bspw. Regelungen über die 
Senats– oder Einzelrichterzuständigkeit) — selbst in einer Zusammen-
schau mit den Erläuterungen zu den bundesrechtlichen Vorschriften, 
die finanziellen Auswirkungen der zweistufigen Verwaltungsgerichts-
barkeit nicht plausibel nachvollziehbar sind.

Die dem RH im Jahr 2013 aus dem Länderbereich zugegangenen (und 
bis 30. November 2013 begutachteten) Entwürfe neuer rechtsetzender 
Maßnahmen lassen nachstehende Beurteilung hinsichtlich der Darstel-
lung der finanziellen Auswirkungen zu:

Einführung der zwei-
stufigen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit

Finanzielle  
Auswirkungen neuer 
rechtsetzender  
Maßnahmen
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Finanzielle Auswirkungen rechtsetzender  
Maßnahmen im Bereich der Länder

Rechnungshof und Unvereinbarkeits–  
und Transparenz–Gesetz

Laut Unvereinbarkeits– und Transparenz–Gesetz müssen seit 1983 
alle Regierungsmitglieder auf Bundes– und Landesebene sowie die 
Staatssekretäre jedes zweite Jahr sowie anlässlich ihres Amtsantritts 
und ihres Ausscheidens aus dem Amt dem Präsidenten des RH ihre 
Vermögensverhältnisse offenlegen. Der Präsident des RH hat im Fall 
außergewöhnlicher Vermögenszuwächse dem Präsidenten des Natio-
nalrats bzw. des jeweiligen Landtags zu berichten. 

Dem Präsidenten des RH kommt bei den Aufgaben nach dem Unver-
einbarkeits– und Transparenz–Gesetz eine notarielle Funktion zu. Es 
werden ihm jedoch keine Prüfungs– oder Kontrollmöglichkeiten auf 
inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben eingeräumt.

Das Unvereinbarkeitsgesetz erfuhr mit BGBl. I Nr. 59/2012 eine 
Änderung (nunmehr: Unvereinbarkeits– und Transparenz–Gesetz). Für 

keine Angabenausreichend plausible Angaben

unzureichende Angaben
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Rechnungshof und Unvereinbarkeits–  
und Transparenz–Gesetz

den RH ergeben sich durch diese Gesetzesänderung allerdings keine 
geänderten Aufgaben.

Der RH übermittelte in seinem Bericht Reihe Bund 2011/13, S. 20 ff., 
eine umfangreiche Darstellung zu Inhalt und Umfang der in § 3a 
Unvereinbarkeitsgesetz getroffenen Regelungen dem Nationalrat und 
den Landtagen.

Der RH wies insbesondere darauf hin, dass 

– die Angaben zu „Kapitalvermögen“ und „Verbindlichkeiten“ der 
meldepflichtigen Personen lediglich in einer Summe zu erfolgen 
haben und

– hinsichtlich der „Liegenschaften“ und „Unternehmen bzw. Anteils-
rechte an Unternehmen“ keine Angabe des tatsächlichen Wertes 
gefordert wird.

Der RH hat auch nicht die Möglichkeit, die inhaltliche Vollständig-
keit und Richtigkeit der abgegebenen Meldungen — insbesondere der 
ersten Meldung zum Amtsantritt — zu überprüfen.

Zur Regelung des § 3a Unvereinbarkeitsgesetz wies der RH daher 
zusammengefasst darauf hin, dass die vom Gesetzgeber angestreb-
ten Zielsetzungen des Unvereinbarkeitsgesetzes, nämlich vor allem 
die Abklärung eines „außergewöhnlichen Vermögenszuwachses“ und 
die Information an die Präsidenten der jeweiligen allgemeinen Vertre-
tungskörper über das Vorliegen einer solchen Veränderung im Vermö-
gen, nicht im erwünschten Umfang möglich sein kann.

Rechnungshof und Medientransparenzgesetz

Am 1. Jänner bzw. 1. Juli 2012 traten die — teils verfassungsgesetz-
lichen — Regelungen zur Erhöhung der Transparenz im Bereich der 
Medienkooperationen, Werbeaufträge und Förderungen an Medienin-
haber eines periodischen Mediums in Kraft. Ziel dieser Regelungen ist 
es, sämtliche Ausgaben, die Rechtsträger — die der Kontrolle des RH 
unterliegen — anlässlich der Schaltung von Inseraten, der Medienför-
derung und für Medienkooperationen aufwenden, quartalsweise durch 
Angabe des Empfängers und der Gesamthöhe des geleisteten Entgelts 
transparent darzustellen.
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Näheres dazu im Beitrag „Rechnungshof prüft Medientransparenz“ 
dieses Berichts.

Rechnungshof und Parteiengesetz 2012

Im Frühjahr 2012 wurde im Rahmen des sogenannten „Transparenz-
pakets“ (BGBl. I Nr. 56/2012, Parteiengesetz 2012 und 57/2012, Par-
teien–Förderungsgesetz 2012) eine Neuregelung im Bereich der Finan-
zierung politischer Parteien vorgenommen, mit der auch zusätzliche 
neue Sonderaufgaben und somit ebenfalls prüfungsfremde Tätigkeiten 
für den RH verbunden sind.

Seit dem Vorjahr wurden dem RH (bis zum Redaktionsschluss) insgesamt 
18 — den Betrag von 50.000 EUR übersteigende — Spenden gem. § 6 Abs. 5 
Parteiengesetz gemeldet, die der RH gesetzeskonform auf seiner Website  
(www.rechnungshof.gv.at) veröffentlichte.

Näheres zu den Auswirkungen der Sonderaufgaben nach dem Partei-
engesetz siehe Beitrag „Umsetzung des Parteiengesetzes 2012 durch 
den RH“ in diesem Bericht.

Bezügebegrenzungsgesetz

Das Bezügebegrenzungsgesetz basiert auf einer Gehaltspyramide und 
legt vom Bundespräsidenten bis zum Bundesratsabgeordneten und vom 
Landeshauptmann bis zum Landtagsabgeordneten nach der jeweiligen 
Funktion abgestufte Beträge fest. Zusätzlich sieht es Einkommensober-
grenzen für Funktionen in der Nationalbank, den gesetzlichen Interes-
senvertretungen und der Sozialversicherungsträger vor.

Für den RH bzw. dessen Präsidenten legt das Bezügebegrenzungsge-
setz drei Aufgaben fest:

– Kundmachung des Anpassungsfaktors der Bezüge öffentlicher Funk-
tionäre,

– Vorlage eines Berichts über die durchschnittlichen Einkommen der 
gesamten Bevölkerung (Einkommensbericht) sowie
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– Erstellung eines Berichts über Bezüge bei öffentlichen Unterneh-
men, die der Kontrolle durch den RH unterliegen (Bezügebegren-
zungsgesetz).

Auf Basis der Mitteilungen der Bundesanstalt „Statistik Austria“ und 
des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
hat der RH den Faktor zu ermitteln und kundzumachen, mit dem die 
Bezüge öffentlicher Funktionäre anzupassen sind. Dieser Faktor ent-
spricht entweder der Inflationsrate des Vorjahres oder der ASVG–Pen-
sionserhöhung des laufenden Jahres — je nachdem, welcher Wert nied-
riger ist.

Diesen Anpassungsfaktor hat der Präsident des RH aufgrund der gel-
tenden Fassung des Bezügebegrenzungsgesetzes2 bis 5. Dezember jeden 
Jahres zu ermitteln und kundzumachen. Die Anpassung der Bezüge 
erfolgt dann jeweils mit 1. Jänner des Folgejahres.

Der RH ermittelte für das Jahr 2013 einen Faktor von 1,024 und veröf-
fentlichte ihn am 5. Dezember 2013 im Amtsblatt der Wiener Zeitung. 

Der Einkommensbericht liefert in erster Linie Informationen zur Höhe 
und zur Struktur der Einkommensverteilung. Er stellt die Einkommen 
der österreichischen Bevölkerung nach unselbständig und selbständig 
Erwerbstätigen sowie Pensionisten dar. Zusätzlich ist er nach Män-
nern und Frauen sowie nach Branchen, Berufsgruppen und Funktionen 
aufgeschlüsselt und enthält Daten aus der Land– und Forstwirtschaft. 
Er präsentiert inflationsbereinigt die Entwicklung des mittleren Brut-
tojahreseinkommens von Erwerbstätigen im Vergleich zum Verbrau-
cherpreisindex (VPI) sowie von Pensionisten im Vergleich zum Preis-
index für Pensionistenhaushalte (PIPH) und vergleicht die Einkommen 
in Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst.

Gemäß diesem gesetzlichen Auftrag legt der RH den Einkommensbe-
richt alle zwei Jahre dem Nationalrat, dem Bundesrat und den Land-
tagen vor. Den Bericht über die Jahre 2010 und 2011 übermittelte er 
im Dezember 2012.

Darin hielt der RH fest, dass Frauen nach wie vor und in allen Beschäf-
tigtengruppen deutlich weniger verdienen als Männer: Im Jahr 2011 
betrug das mittlere Einkommen der Frauen 60 % des mittleren Män-
nereinkommens. Zusätzlich hängt die Höhe des Bruttojahreseinkommens 

2 BGBl. I Nr. 59/2012

Kundmachung des 
Anpassungsfaktors

Einkommens-
bericht über die 
durchschnittlichen 
Einkommen  
der gesamten 
Bevölkerung
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stark vom Wirtschaftsbereich ab, in dem eine Person beschäftigt ist. Die 
Branchen (ÖNACE 2008–Abschnitte) mit den höchsten Bruttojahresein-
kommen sind die Energieversorgung (Median 2011: 50.636 EUR), die 
Erbringung von Finanz– und Versicherungsdienstleistungen (40.835 EUR) 
sowie der Bereich Information und Kommunikation (39.029 EUR). Die mit 
Abstand niedrigsten Einkommen werden in der Branche Beherbergung 
und Gastronomie (mittleres Bruttojahreseinkommen 2011: 9.464 EUR) 
erzielt. Außerdem sind die Einkommen im Abschnitt Sonstige wirtschaft-
liche Dienstleistungen mit 14.885 EUR bzw. im Bereich Kunst, Unterhal-
tung und Erholung mit 14.456 EUR eher gering.

Abhängig von Ausbildung und Qualifikation ist das Medianeinkom-
men für leitende Bedienstete und Führungskräfte (61.077 EUR) bzw. 
für akademische Berufe (53.637 EUR) rund dreimal so hoch wie jenes 
der Hilfsarbeitskräfte (26.490 EUR).

Abgesehen von leitenden und akademischen Berufen finden sich in 
Berufen des Produzierenden Bereichs mit Medianeinkommen von 
knapp 29.000 EUR höhere Einkommen als in Dienstleistungsberufen, 
in denen das Medianeinkommen 15.242 EUR betrug. In Berufen des 
Produzierenden Bereichs zeigt sich gleichzeitig eine geringere Streu-
ung der Einkommen. 

Nach wie vor sind in Berufen des Produzierenden Bereichs weitge-
hend Männer tätig. Auch in Führungspositionen sind Frauen deutlich 
seltener vertreten als Männer, Dienstleistungsberufe und Bürokräfte 
sind dagegen ebenso wie Hilfsarbeitskräfte überproportional weib-
lich besetzt. Die weiblich dominierten Berufsgruppen sind gleichzei-
tig jene, in denen überdurchschnittlich häufig Teilzeit gearbeitet wird. 
Der Umstand, dass Frauen vor allem in schlecht bezahlten Berufen und 
dort überproportional teilzeitbeschäftigt sind, schlägt sich naturgemäß 
auch in den geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden nie-
der. Insgesamt liegt das mittlere Einkommen der Frauen bei 60 % des 
Vergleichswertes der Männer.

Erstmals wurden neben der Teilzeitbeschäftigung auch andere aty-
pische Beschäftigungsformen im Einkommensbericht berücksichtigt. 
Dazu zählen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, befristete Tätig-
keiten und Anstellungen bei Leih– und Zeitarbeitsfirmen. Auf 39 % 
aller unselbständig Erwerbstätigen traf zumindest eines der genannten 
Kriterien (inkl. Teilzeit) für atypische Beschäftigung zu. Frauen sind 
deutlich häufiger von atypischen Beschäftigungsformen betroffen als 
Männer. Mehr als die Hälfte (59 %) der Frauen, aber weniger als ein 
Viertel der Männer (22 %) sind atypisch beschäftigt. Mit einem Brut-
tojahreseinkommen von 11.230 EUR verdienten atypisch Beschäftigte 
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im Median rund ein Drittel der Personen mit einem Normalarbeitsver-
hältnis (33.452 EUR).

Auch unter den Selbständigen bestehen große Unterschiede zwischen 
den Einkommen der Frauen und jenen der Männer. Im Gesundheits–, 
Veterinär– und Sozialwesen — der Branche mit den zweithöchsten 
Einkommen — verdienen Frauen im Mittel 14 % dessen, was Männer 
an Einkommen erzielen. Der geringste Einkommensunterschied zwi-
schen Frauen und Männern besteht im Bereich Beherbergung und Gas-
tronomie. Hier erreichen die Frauen — bei einem insgesamt niedrigen 
Niveau — im Mittel Einkünfte von 8.450 EUR, was einem Anteil von 
78 % der mittleren Einkünfte der ausschließlich selbständig erwerbs-
tätigen Männer in dieser Branche (10.900 EUR) entspricht. 

Ein Vergleich der Entwicklung von hohen und niedrigen Einkommen 
zeigt, dass die Einkommensschere seit 1998 auseinanderging und sich 
dieser Trend nach einer kurzen Gegenentwicklung 2006 und 2007 in 
den letzten vier Berichtsjahren fortgesetzt hat. 

Gemäß Art. 1 § 8 Abs. 1 bis 3 Bezügebegrenzungsgesetz sollte der 
RH jedes zweite Jahr einen Bericht über jene Bezüge und Ruhebezüge 
von Personen vorlegen, die diese von Rechtsträgern beziehen, die der 
Kontrolle des RH unterliegen und die jährlich insgesamt 14–mal 80 % 
des monatlichen Bezugs eines Nationalratsabgeordneten übersteigen. 
Aufgrund des VfGH–Erkenntnisses vom 28. November 2003, KR 1/00–
33, und des OGH–Beschlusses vom 21. Jänner 2004, Ob A77/03v, sind 
die Bestimmungen über die Meldepflichten nicht mehr anzuwenden, 
weil eine namentliche Offenlegung der Bezüge und die Beschaffung 
von Daten zu diesem Zweck im Widerspruch zur EU–Datenschutz–
Richtlinie stehen. 

Einkommenserhebung über die durchschnittlichen Ein-
kommen der öffentlichen Wirtschaft des Bundes

(1) Der RH erhebt gemäß Art. 121 Abs. 4 B–VG alle zwei Jahre bei allen 
Unternehmen und Einrichtungen des Bundes, die seiner Kontrolle unter-
liegen, die durchschnittlichen Einkommen einschließlich aller Sozial– und 
Sachleistungen sowie die zusätzlichen Leistungen für Pensionen von Mit-
gliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie aller Beschäftigten.

Für die Berichterstattung werden die durchschnittlichen Einkommen 
bestimmter Personengruppen, die im jeweiligen Berichtsjahr in einem 

Bericht über Bezüge 
bei öffentlichen 
Unternehmen



Tätigkeit des Rechnungshofes

Niederösterreich 2013/6  21

Einkommenserhebung

Bezugsverhältnis zu den namentlich angeführten Rechtsträgern stan-
den, erhoben und dargelegt. Das konkrete Einkommen einer bestimm-
ten natürlichen Person kann nicht zwingend rückgerechnet werden. 
Dies vor allem deshalb, weil die angeführten Durchschnittswerte auch 
Zahlungen an aus dem Unternehmen oder der Einrichtung ausgeschie-
dene Personen beinhalten können. Damit sind auch bei sehr kleinen 
Berichtsgruppen keine gesicherten Rückschlüsse auf persönliche Ein-
kommensdaten möglich.

Den Bericht über die Jahre 2011 und 2012 legte der RH im Dezember 
2013 u.a. mit folgenden Inhalten vor:

Das durchschnittliche Einkommen für Vorstandsmitglieder bzw. Geschäfts-
führer in Unternehmen mit Bundesbeteiligung bewegte sich in den Jah-
ren 2011 und 2012 zwischen 180.300 EUR und 181.300 EUR pro Jahr. In 
den Jahren 2009 und 2010 waren die Werte zwischen 168.400 EUR und 
173.600 EUR gelegen.

Im Jahr 2011 wiesen 26 Unternehmen und Einrichtungen für insge-
samt 65 Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer ein Einkommen 
pro Vollzeitäquivalent aus, das über dem Bezug des Bundeskanzlers 
(285.600 EUR) lag. Im Jahr 2012 wiesen 22 Unternehmen und Einrich-
tungen mit insgesamt 53 Vorstandsmitgliedern bzw. Geschäftsführern 
ein Einkommen pro Vollzeitäquivalent über jenem des Bundeskanz-
lers (wiederum 285.600 EUR) aus.

Der Frauenanteil im Vorstandsbereich lag in den Jahren 2011 und 2012 
bei 16,4 % bzw. 17,7 % (im Vergleich dazu in den Jahren 2009 und 2010 
bei 13,7 % bzw. 15,0 %). Bei Aufsichtsräten betrug dieser Anteil in den 
Jahren 2011 und 2012 21,5 % bzw. 23,2 %, was gegenüber den Jahren 
2009 (18,1 %) und 2010 (21,5 %) ebenfalls eine Steigerung darstellt.

Die Einkommen der weiblichen Vorstandsmitglieder bzw. Geschäfts-
führer betrugen im Jahr 2012 im Durchschnitt über alle Branchen 
152.060 EUR, das sind 81,3 % der Durchschnittsbezüge ihrer männ-
lichen Kollegen (187.042 EUR). 

Die zusätzlichen Leistungen für Pensionen betrugen im Jahr 2011 für 
25.254 Personen 524,40 Mio. EUR und im Jahr 2012 für 25.626 Personen 
539,73 Mio. EUR. 2009 hatten 24.995 Personen 507,10 Mio. EUR und im 
Jahr 2010 25.409 Personen 522,34 Mio. EUR erhalten.

(2) Zum Bericht des RH über die durchschnittlichen Einkommen sowie 
die zusätzlichen Leistungen für Pensionen bei Unternehmungen und 
Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Wirtschaft des Bundes in 
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den Jahren 2009 und 2010, der im Dezember 2011 vorgelegt wurde, 
gab es eine Beschwerde bei der Datenschutzkommission (DSK). Darin 
wurde eine Verletzung des Datenschutzgesetzes 2000 durch die vom 
RH vorgenommene Darstellung im Punkt „Einkommen Österreichi-
scher Rundfunk, Vorstand bzw. Geschäftsführung“ durch Angabe der 
durchschnittlichen Einkommen für weibliche Vorstände/Geschäftsfüh-
rer geltend gemacht. Die DSK wies die Beschwerde zurück.

Zu den vorgebrachten Beschwerdegründen hielt die DSK fest, dass 
einerseits eine Berichterstattungspflicht des RH an den Nationalrat 
hinsichtlich der Einkommen im Bereich des Österreichischen Rund-
funks besteht, und andererseits der Verfassungsgerichtshof im Erkennt-
nis VfSlg. Nr. 15.130 klargestellt hat, dass die Verwaltungsbefugnis 
der DSK keinesfalls gegenüber dem Gesetzgeber und dessen Hilfsor-
ganen besteht.

Zu der gegen diesen Bescheid erhobenen Beschwerde hielt der Ver-
fassungsgerichtshof zusammengefasst Folgendes fest: § 1 Abs. 5 und 
§ 31 Abs. 2 DSG 2000 sind so zu verstehen, dass gegen Akte der 
Gesetzgebung im engeren Sinn und gegen Tätigkeiten von Organen im 
Dienste der Gesetzgebung ein Rechtsweg an die DSK (oder eine sonstige 
Behörde) ausgeschlossen ist (vgl. VfSlg Nr. 19.112/2010).

Ebenso besteht eine Berichterstattungspflicht über die Einkommens-
daten der Geschäftsführer des ORF an den Nationalrat gemäß Art. 121 
Abs. 4 B–VG, da lediglich im Bereich der gesetzlichen beruflichen Ver-
tretungen eine Ausnahme vom „regulären“ Prüfverfahren vorgese-
hen ist, und sich diese Ausnahme nicht auf andere Einrichtungen wie 
bspw. den ORF übertragen lässt.

Die DSK hat somit zu Recht die Beschwerde der Beschwerdeführerin 
gegen den RH wegen Berichterstattung der ihre Person betreffenden 
Einkommensdaten im veröffentlichten Einkommensbericht zurückge-
wiesen.

Zu den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumenten zur 
Anwendbarkeit unionsrechtlicher Bestimmungen — im Hinblick auf 
das zu § 8 Abs. 1 und 3 BezBegrBVG ergangene Erkenntnis zur dort 
vorgesehenen namentlichen Berichterstattung über Einkommen — hielt 
der Verfassungsgerichtshof im Ergebnis fest: „Für den Verfassungsge-
richtshof ergab sich im Erkenntnis VfSlg 17.065/2003 (S. 938), dass die 
differenziert ausgestalteten Berichtspflichten über die Ergebnisse der 
allgemeinen Gebarungsprüfung an die Aufsichtsorgane der geprüften 
Unternehmungen, die zuständigen Bundesminister sowie die regelmä-
ßige Berichterstattung an den Nationalrat gemäß Art126d B–VG aus-
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reichend sind, um eine ordnungsgemäße und effiziente Mittelverwen-
dung sicherzustellen. Eine darüber hinausgehende, an andere als die 
genannten Organe gerichtete Offenlegung sei nicht notwendig und 
auch nicht vom Anwendungsbereich der Datenschutz–Richtlinie aus-
genommen. Da der RH im konkreten Fall seine verfassungsmäßige, 
im Rahmen der Gebarungskontrolle bestehende Berichterstattungs-
pflicht an den Nationalrat erfüllt hat (Art121 Abs. 4 B–VG i.V.m. § 31a 
ORF–G), hat er bei der Erstellung und Übermittlung des in Rede ste-
henden Einkommensberichtes an den Nationalrat als Organ des Nati-
onalrates fungiert.“ 
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Themen der öffentlichen Finanzkontrolle

Gemeindeprüfungen laufen auf Hochtouren

Seit 1. Jänner 2011 kann der RH Gemeinden ab 10.000 Einwohnern 
prüfen. In Summe ist der RH derzeit für 74 Gemeinden (einschließlich 
Wien) prüfungszuständig, von denen 49 zwischen 10.000 und 20.000 
Einwohner aufweisen. Insbesondere als Konsequenz der Gemein-
destrukturreform in der Steiermark, aber auch deshalb, weil einige 
Gemeinden knapp vor dem Sprung über die Grenze von 10.00 Einwoh-
nern stehen, wird sich diese Anzahl ab 2015 noch merklich erhöhen.

In 21 der erwähnten 49 „neuen“ Gemeinden führte bzw. führt der RH 
bereits Prüfungen durch. Zuletzt veröffentlichte er Ende November 
2013 die Ergebnisse einer Querschnittsüberprüfung, die er im Wesent-
lichen zeitgleich bei acht Gemeinden in sechs Ländern vorgenommen 
hatte (so genannter „Gemeindequerschnitt“)1.

Ungeachtet der Ausweitung der Prüfungskompetenz des RH und trotz 
des Umstandes, dass in einigen Ländern (z.B. Salzburg, Tirol und 
Vorarlberg) den Landesrechnungshöfen seit kurzem Prüfungsrechte 
bei Kleingemeinden eingeräumt wurden, verbleibt im Gemeindebe-
reich eine Lücke in der Prüfungslandschaft der externen Finanzkon-
trolle, zumal in Österreich derzeit 2.354 Gemeinden bestehen. Diese 
Lücke sollte im Interesse der Gemeinden, der Gemeindeverantwort-
lichen und der Gemeindebürger ehestens geschlossen werden.

Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeindeaufsichtsbehörden 
in den Ländern neben der Prüfungstätigkeit noch eine Vielzahl von 
wichtigen Aufgaben zu erfüllen haben und dass die in den Gemeinden 
eingerichteten Überprüfungs– oder Kontrollausschüsse schon allein 
ressourcenbedingt eine externe Finanzkontrolle nicht ersetzen kön-
nen. Dies wurde zuletzt im Rahmen des erwähnten „Gemeindequer-
schnitts“ deutlich: 

Beispielsweise hatte der Überprüfungsausschuss der Gemeinde Wörgl 
die in der Gemeindeordnung vorgesehene Mindestanzahl von Prü-
fungen nicht eingehalten. In ihrer Stellungnahme zum Prüfungser-
1 Reihe Burgenland 2013/3, Reihe Kärnten 2013/7, Reihe Niederösterreich 2013/4, 

Reihe Steiermark 2013/5, Reihe Tirol 2013/4, Reihe Vorarlberg 2013/6 

Ausweitung der 
Prüfungskompetenz 
des Rechnungshofes
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gebnis des RH führte die Gemeinde Wörgl dazu aus, dass „der Über-
prüfungsausschuss jährlich nur zwei Kassaprüfungen vorgenommen 
habe, weil fast alle Ausschussmitglieder voll im Berufsleben stünden 
und Prüfungen während der normalen Arbeitszeiten daher nur sehr 
schwer organisierbar seien.“ Der Prüfungsausschuss der Gemeinde 
Bludenz führte neben der Überprüfung des Rechnungsabschlusses nur 
eine weitere Überprüfung durch. Das Stadtrecht der Gemeinde Eisen-
stadt sah eine Überprüfung des Rechnungsabschlusses durch den Prü-
fungsausschuss nicht vor. In St. Veit/Glan hatte die Gemeindeaufsicht 
des Amtes der Kärntner Landesregierung dem Kontroll- und Kassen-
prüfungsausschuss bereits im Jahr 2007 eine Ausweitung des Prü-
fungsumfangs über den Rechnungsabschluss hinaus empfohlen; die 
Empfehlung ist nach wie vor unerledigt. 

Wie notwendig die Wahrnehmung der Prüfungs– und Beratungsaufga-
ben des RH auch auf Ebene der Gemeinden ist, belegen die Prüfungs-
feststellungen der letzten Jahre: So prüfte der RH z.B. die Kanalsa-
nierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden der Länder Kärnten, 
Oberösterreich und Salzburg (Reihe Kärnten 2013/5), die Systematik 
der Steuerung ausgegliederter Einheiten und Beteiligungen (Vorarl-
berg 2013/3) oder führte bei acht Gemeinden eine Querschnittsprü-
fung durch (Steiermark 2013/5). Auch derzeit sind einige Prüfungen 
im Gemeindebereich, etwa zum Thema Freizeit– und Mehrzweckein-
richtungen, im Laufen.

Der bereits erwähnte „Gemeindequerschnitt“, den der RH Ende Novem-
ber 2013 veröffentlichte, ist folgendermaßen gegliedert:

– Der vorangestellte Allgemeine Teil enthält vergleichende, gemein-
deübergreifende Aussagen und zeigt Handlungsfelder auf, die sich 
aufgrund der Prüfungsfeststellungen des RH in den acht über-
prüften Gemeinden (Bludenz, Eisenstadt, Hall in Tirol, Knittel-
feld, Mistelbach, St. Veit/Glan, Stockerau und Wörgl) ergaben. 

– An den Allgemeinen Teil schließen die Ergebnisse der Gebarungs-
überprüfungen des RH in den genannten acht Gemeinden an. Sie 
sind in vier Abschnitte gegliedert: Finanzielle Lage, Beteiligungen, 
Organisation und Personal sowie Gebührenhaushalt Abwasser. 

Die wichtigsten Aussagen des Allgemeinen Teils des „Gemeindequer-
schnitts“ werden im Folgenden komprimiert dargestellt:

Ergebnisse des 
„Gemeindequer-
schnitts“
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Die auf der Voranschlags– und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 
basierenden Rechenwerke von Ländern und Gemeinden boten keine 
vollständigen, hinreichenden Informationen über die tatsächliche 
finanzielle Lage von Ländern und Gemeinden. Dadurch waren Transpa-
renz und Vergleichbarkeit nicht gegeben und dadurch fehlten den Ver-
antwortlichen entscheidungswesentliche und valide Daten zur Haus-
haltssteuerung. Vor allem aber auch im Hinblick auf unionsrechtliche 
und verfassungsrechtliche Verpflichtungen und die Erfordernisse im 
Zusammenhang mit dem Österreichischen Stabilitätspakt 2012 sah der 
RH dringenden Handlungsbedarf:

– Aussagen über den wirtschaftlichen Erfolg sind aufgrund der Rech-
nungsabschlüsse nur eingeschränkt möglich;

– die Voranschläge und Rechnungsabschlüsse sind rein zahlungs-
orientiert aufgebaut; die Vermögens– und Ertragslage ist unvoll-
ständig dargestellt, Vermögensabgänge wirken sich zwar als Ein-
nahmen aus, ohne dass allerdings die VRV dem Vermögensverlust 
ausreichende Bedeutung beimisst; für wichtige Bereiche des Rech-
nungswesens fehlen Regelungen (z.B. zur Aktivierung und Bewer-
tung des Vermögens);

– durch Ausgliederungen sind Teile der Gebarung dem öffentlichen 
Haushalt entzogven;

– wichtige Begriffe des Rechnungswesens, wie etwa die „nicht fäl-
ligen Verwaltungsschulden“, die „Finanzschulden“ oder die „Rück-
lagen“ sind nicht definiert (daher unterschiedliche/unübersichtliche 
Darstellung der Verbindlichkeiten);

– Regelungen für die Ermittlung und Darstellung zukünftiger Ver-
pflichtungen (sogenannte nicht fällige Verwaltungsschulden) und 
Sonderfinanzierungen (Leasing) fehlen;

– vor allem die Rechnungsabschlüsse sind — im Widerspruch zu uni-
onsrechtlichen Vorgaben (Kohärenz der Rechnungslegungsvor-
schriften und –verfahren) — uneinheitlich und ohne Zusatzinforma-
tionen nicht vergleichbar, z.B. durch die Erfassung und Darstellung 
der Schulden in unterschiedlicher Genauigkeit;

– das Rechnungswesen bietet angesichts der komplexen Finanz-
verflechtungen zwischen den Gebietskörperschaften nicht jene 
Informationen, die für eine gesamtstaatliche Steuerung erforder-
lich sind;

Rechnungswesen
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– die landesrechtlichen Regelungen zur mittelfristigen Haushaltspla-
nung der Länder und Gemeinden sind unterschiedlich, weshalb die 
Planungsdokumente der einzelnen staatlichen Ebenen nicht aufei-
nander abgestimmt sind und nach Inhalt, Planungszeitraum, Gel-
tungsdauer und Aktualität stark voneinander abweichen.

In den acht überprüften Gemeinden war die Entwicklung der Ausga-
ben und Einnahmen sehr unterschiedlich, sowohl in der Richtung der 
Entwicklung (Steigerung oder Rückgang) als auch im Umfang der Ent-
wicklung (geringfügige oder deutliche Veränderung). In vier Gemeinden 
(Bludenz, Knittelfeld, Mistelbach und Wörgl) gingen die Einnahmen 
und Ausgaben im Überprüfungszeitraum zurück, in zwei Gemeinden 
(Eisenstadt und Hall in Tirol) stiegen sie an, in St. Veit/Glan gingen 
bei steigenden Einnahmen die Ausgaben zurück, in Stockerau ver-
zerrten massive Einmaleffekte im Jahr 2008 die Periodenbetrachtung.

Die Einnahmenentwicklung aus öffentlichen Abgaben in den acht über-
prüften Gemeinden lag mit Ausnahme von Hall in Tirol und Eisenstadt 
im bundesweiten Trend: in den Jahren 2009 und 2010 Rückgang der 
Abgaben gegenüber 2008, im Jahr 2011 wieder Anstieg der Abgaben. 
In Eisenstadt und in Hall in Tirol waren die Einnahmen aus öffentli-
chen Abgaben auch von 2008 auf 2009 gestiegen.

Die Kennzahl freie Finanzspitze, die jenen Überschuss der laufenden 
Gebarung nach Abzug der Schuldentilgung ausweist, der noch für Inves-
titionen verfügbar ist, zeigte in den acht Gemeinden ein überaus hete-
rogenes Bild von – 29,97 Mio. EUR (Stockerau 2008) bis + 6,08 Mio. 
EUR (St. Veit/Glan 2010). Während einzelne Gemeinden durchgängig 
(Hall in Tirol) oder überwiegend (Bludenz, Eisenstadt, St. Veit/Glan und 
Wörgl) und Knittelfeld in zwei der überprüften vier Jahre positive Werte 
aufwiesen und folglich in den betreffenden Jahren aus ihrer laufenden 
Gebarung Mittel für Investitionen erwirtschaften konnten, war dies in 
den Gemeinden Stockerau und Mistelbach nicht der Fall.

Lediglich Knittelfeld (deutlich um 182 %) und Wörgl (um 30 %) konn-
ten im Beobachtungszeitraum ihre Investitionsausgaben erhöhen. Die 
übrigen sechs Gemeinden reduzierten im Vergleichszeitraum ihre Inves-
titionsausgaben. Die betragsmäßig vergleichsweise hohen Investitions-
ausgaben von Mistelbach, St. Veit/Glan und Stockerau gingen mit einer 
Erhöhung der Finanzschulden einher. Bei Hall in Tirol und Wörgl war 
zu berücksichtigen, dass z.B. sämtliche Investitionen im Zusammen-
hang mit der Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung (im Über-
prüfungszeitraum 340.000 EUR Hall in Tirol und 4,19 Mio. EUR Wörgl) 

Finanzielle Lage
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durch die jeweiligen Beteiligungsunternehmen erfolgten und die dies-
bezüglichen Ausgaben nicht im Gemeindehaushalt abgebildet waren.

Fünf Gemeinden (Bludenz, Hall in Tirol, Mistelbach, St. Veit/Glan 
und Stockerau) verzeichneten von 2008 bis 2011 einen Anstieg der 
Finanzschulden. Am höchsten war die Steigerung der Finanzschul-
den in Stockerau (24,9 %) und St. Veit/Glan (13,7 %). Eisenstadt, 
Knittelfeld und Wörgl konnten im Vergleichszeitraum ihre Finanz-
schulden im Gemeindehaushalt reduzieren. Mistelbach wies zwar 
die höchsten Finanzschulden je Einwohner auf (2011: 4.311 EUR), 
doch war zu berücksichtigen, dass in Mistelbach — im Gegensatz zu 
den anderen Gemeinden — keine Aufgabenbereiche bzw. Schulden 
in Beteiligungsunternehmen ausgegliedert bzw. ausgelagert waren.

Neben den Finanzschulden, die in den Rechnungsabschlüssen 
der Gemeinden ausgewiesen waren, bestanden bei allen überprüf-
ten Gemeinden außer Mistelbach und Knittelfeld z.T. hohe mittel– 
und langfristige Verbindlichkeiten in Beteiligungsunternehmen; die 
Bandbreite reichte im Jahr 2011 von 8,19 Mio. EUR in Eisenstadt bis 
63,11 Mio. EUR2 in Hall in Tirol. Diese Verbindlichkeiten waren häu-
fig durch Haftungen der Gemeinden besichert, was in letzter Konse-
quenz bedeutete, dass das Risiko bei der Gemeinde lag. Obwohl sich 
für die Gemeinden aus den Verbindlichkeiten der Beteiligungsunter-
nehmen umfangreiche Verpflichtungen ergaben, die den zukünftigen 
Handlungsspielraum erheblich einschränken können, waren sie auf-
grund der derzeit geltenden Haushaltsregeln in den Rechenwerken der 
Gemeinden nicht bzw. nicht hinreichend transparent dargestellt. Dies 
bestätigte die Kritik des RH an der mangelnden Transparenz des Rech-
nungswesens der Länder und Gemeinden.

Als best practice beurteilte der RH die Vorgangsweise der Gemeinde 
Bludenz, den Schuldenstand und den Schuldendienst ihrer Beteili-
gungen Immobilien KG und VAL BLU Resort GmbH in den Rechnungs-
abschluss der Gemeinde aufzunehmen.

Das Haftungsvolumen je Einwohner schwankte in den überprüften 
Gemeinden stark: Die einwohnerbezogenen Haftungsbeträge 2011 in 
Bludenz und Hall in Tirol (4.874 EUR bzw. 4.809 EUR) beliefen sich 
auf fast das 24–Fache des Betrags in Mistelbach (202 EUR). Die hohen 
Haftungen stellten ein Risiko für die Gemeinde dar.

2 In die hier dargestellten Werte sind die Verbindlichkeiten in den Beteiligungsunter-
nehmen in Form einer Aufsummierung der bei den einzelnen Unternehmen ausgewie-
senen Werte, somit ohne Konsolidierung allenfalls bestehender gegenseitiger Forde-
rungen und Verbindlichkeiten, eingeflossen.
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St. Veit/Glan wies im Jahr 2011 mit – 465 EUR die höchste Transfer-
belastung je Einwohner auf, die sich überdies im Vergleichszeitraum 
laufend erhöht hatte. Bei Stockerau war die hohe Transferbelastung je 
Einwohner im Jahr 2008 (– 425 EUR) durch Zahlungen im Zusammen-
hang mit der Übertragung des Krankenanstaltenverbands an das Land 
bedingt; 2011 lag der Transfersaldo je Einwohner hier bei – 318 EUR. 
Der vergleichsweise positive Transfersaldo der Gemeinde Hall in Tirol 
im Jahr 2009 (+ 209 EUR) und der nahezu ausgeglichene Transfersaldo 
2010 (– 1 EUR) waren auf höhere Transfereinnahmen vom Bund und 
vom Land im Zusammenhang mit dem Um– und Zubau einer Schule 
zurückzuführen.

Mistelbach hatte im Unterschied zu den übrigen sieben Gemeinden 
keine Aufgabenbereiche an ein Beteiligungsunternehmen übertragen. 
Allen anderen Gemeinden war gemeinsam, dass sie im Aufgabenbe-
reich Immobilienverwaltung, –errichtung und –vermietung Agenden 
ausgelagert hatten. In den Gemeinden St. Veit/Glan und Hall in Tirol 
waren zur Steuerung und Verwaltung eines maßgeblichen Teils ihrer 
Unternehmen Holdinggesellschaften eingerichtet.

Die häufigsten Ausgliederungsmotive der Gemeinden waren wirtschaft-
licher, steuerlicher und organisatorischer Natur. Auch die Umsetzung 
von Einzelprojekten, wie etwa der Bau einer Umfahrungsstraße durch ein 
Gewerbegebiet, war in einzelnen Gemeinden Anlass, Beteiligungsunter-
nehmen zu betreiben. Kritisch zu beurteilen war am Beispiel Stockerau 
die Auslagerung von Immobilien an eine eigens gegründete Gesellschaft 
zum Zweck des Schuldenabbaus in der Gemeinde unter gleichzeitiger 
Aufnahme eines endfälligen Darlehens durch das neu gegründete Unter-
nehmen.

Aufgrund der dargestellten Ausgliederungen — die in den Rechnungs-
abschlüssen der Gemeinden nicht ausreichend abgebildet waren — 
boten die Rechnungsabschlüsse der betroffenen Gemeinden keinen 
vollständigen Überblick über die Vermögens– und Schuldenlage.

In keiner der acht überprüften Gemeinden wurden Beteiligungsberichte 
erstellt, dies obwohl etwa in Bludenz, Hall in Tirol, St. Veit/Glan und 
Wörgl weitreichende Aufgaben an Beteiligungsunternehmen übertra-
gen waren. Positiv war, dass in vier Gemeinden regelmäßig schriftlich 
an den Gemeinderat berichtet wurde und dass in Bludenz die Stadt-
vertretung bei den im Alleineigentum der Gemeinde stehenden Unter-
nehmen die Generalversammlung bildete.

Beteiligungen
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Dort, wo aufgrund der Kennzahlen die Vermutung eines Reorganisa-
tionsbedarfs bestand und die Gemeinde oder eines ihrer Unternehmen 
den Beteiligungen Liquiditätszuschüsse, Kapitalzuschüsse oder Gesell-
schafterdarlehen gewährte, wie bspw. in Stockerau, war das wirtschaft-
liche Risiko letztlich von der jeweiligen Gemeinde zu tragen. Der RH 
vermisste in diesen Fällen konkrete Maßnahmen zur Gegensteuerung.

In sechs Gemeinden (Bludenz, Eisenstadt, Hall in Tirol, Stockerau, 
St. Veit/Glan und Wörgl) wiesen die im Allein– oder Mehrheitsei-
gentum der Gemeinden stehenden Beteiligungsunternehmen zum 
Teil hohe mittel– und langfristige Verbindlichkeiten aus. 

Die Höhe dieser Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Finanzschulden 
der jeweiligen Gemeinde ergab zum Jahresende 20113 folgendes Bild:

3 In Wörgl (wegen des bei der Stadtwerke Wörgl GmbH abweichenden Wirtschaftsjahres) 
Stand der Verbindlichkeiten zum 31. März 2011

Bludenz

Eisenstadt

Hall in Tirol

St. Veit/Glan

Stockerau

Wörgl

0,7

0,4

3,8

0,8

1,6

3,5

Verhältnis der mittel– und langfristigen Verbindlichkeiten der im Mehrheits eigentum stehenden 
Beteiligungsunternehmen zu den Finanzschulden der Gemeinde zum 31. Dezember 2011

Quellen: überprüfte Gemeinden
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In Eisenstadt kamen auf 1 EUR Finanzschulden der Gemeinde 0,4 EUR 
Verbindlichkeiten in Beteiligungsunternehmen, in Hall in Tirol waren 
es 3,8 EUR. Hall in Tirol, Stockerau und Wörgl wiesen in Relation zu 
ihren Finanzschulden besonders hohe Verbindlichkeiten in Beteili-
gungsunternehmen aus. In Hall in Tirol, St. Veit/Glan und Wörgl waren 
die Verbindlichkeiten in Beteiligungsunternehmen im Zusammenhang 
mit dem hohen Grad an ausgelagerten Aufgabenbereichen zu sehen.

In Hall in Tirol, Mistelbach, St. Veit/Glan, Stockerau und Wörgl ent-
sprachen die Stellen– bzw. Dienstpostenpläne aus unterschiedlichen 
Gründen nicht den Vorgaben der VRV oder enthielten nicht nach-
vollziehbare Daten über Personalstände. In allen acht überprüften 
Gemeinden boten die Stellen– bzw. Dienstpostenpläne — u.a. wegen 
des Fehlens von nicht ständig beschäftigten Dienstnehmern — kein 
vollständiges Bild über die Personalstände der Gemeinden. Sie bildeten 
daher weder eine ausreichende Grundlage für ein effizientes Perso-
nalmanagement, noch konnten aus ihnen aussagekräftige Daten für 
interkommunale Vergleiche abgeleitet werden.

Die Steigerung der Personalausgaben im Zeitraum 2008 bis 2011 ent-
sprach in Mistelbach (8,0 %) in etwa dem Durchschnitt der öster-
reichweiten Gemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern (7,9 %). 
Wörgl (+ 14,2 %) und Eisenstadt (+ 10,2 %) lagen darüber, in Knit-
telfeld (– 2,0 %) und in St. Veit/Glan (– 0,9 %) sanken die Personal-
ausgaben im Vergleichszeitraum.

Die Veränderungen der Personalausgaben korrelierten kaum mit der 
Veränderung des Personalstands in Vollbeschäftigungsäquivalenten 
(VBÄ): Obwohl der Personalstand in Eisenstadt um rd. 1,5 % zurück-
ging, erhöhten sich die Personalausgaben überdurchschnittlich. Auch 
in Wörgl erhöhte sich der Personalstand lediglich um rd. 3,1 %, die 
Personalausgaben stiegen hingegen um 14,2 %. In Knittelfeld redu-
zierte sich der Personalstand um 11,8 %, die Personalausgaben san-
ken lediglich um 2,0 %.

Die Personalausgaben je Einwohner lagen im Durchschnitt der Ver-
gleichsgemeinden4 Österreichs im Jahr 2011 bei 574 EUR. Mit Ausnahme 
von St. Veit/Glan (521 EUR) lagen alle überprüften Gemeinden über  
diesem Vergleichswert; weit darüber lagen Hall in Tirol (1.045 EUR), 
Stockerau (733 EUR), Knittelfeld (702 EUR) und Wörgl (660 EUR).

4 Als Vergleichsgemeinden bezeichnet der RH in diesem Bericht Gemeinden mit 10.000 
bis 20.000 Einwohnern

Organisation  
und Personal
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Die Personalausgaben je Bediensteten (in VBÄ) lagen im Jahr 2011 
zwischen 39.464 EUR (Eisenstadt) und 51.000 EUR (Bludenz). Für die 
Abweichungen waren unterschiedliche Altersstrukturen sowie die 
unterschiedlichen dienst– und besoldungsrechtlichen Regelungen der 
Länder maßgebend. Außerdem waren neben der von den Gemeinden 
wahrgenommenen Möglichkeit, Bedienstete unter bestimmten Voraus-
setzungen in höhere Dienstklassen oder Gehaltsstufen zu befördern, 
auch individuelle Regelungen feststellbar, die eine finanzielle Besser-
stellung von Bediensteten bewirkten. Dies betraf z.B. außerordentliche 
Vorrückungen bei Erreichen bestimmter Dienstzeiten (Mistelbach), Son-
derzahlungen, freiwillige Zulagen und Sachbezüge (Hall in Tirol und 
Wörgl), freiwillig gewährte Jubiläumsgelder (Knittelfeld) und Vorrü-
ckungen für Bedienstete mit Sondervertrag (Wörgl). Bezugserhöhungen 
aufgrund von Vorrückungen und Beförderungen hatten auch finanzi-
elle Auswirkungen auf die Folgejahre.

Die Abwasserbeseitigung von Liegenschaften fiel weitgehend in die 
Gesetzgebungskompetenz der Länder. Somit bestanden in Österreich 
neun Kanal– bzw. Abwasserentsorgungsgesetze. Die Vollziehung die-
ser Gesetze oblag im Wesentlichen den Gemeinden im eigenen Wir-
kungsbereich. Sieben der acht überprüften Gemeinden nahmen dieses 
Recht wahr und verfügten über entsprechende Beschlüsse bzw. Ver-
ordnungen über Kanalabgaben. In Hall in Tirol beruhte die Einhebung 
von Abwasserentgelten, bedingt durch die Ausgliederung der Abwas-
serbeseitigung an eine gemeindeeigene Betreibergesellschaft, auf einer 
vom Aufsichtsrat dieser Gesellschaft beschlossenen Tarifordnung.

Das doppelte Äquivalenzprinzip (wonach die für die Benützung der 
Kanalanlagen vorgeschriebenen Gebühren das doppelte Jahreserfordernis 
nicht überschreiten dürfen) wurde im Betrachtungszeitraum von allen 
acht Gemeinden eingehalten.

In sechs Gemeinden (Bludenz, Eisenstadt, Hall in Tirol, Knittelfeld,  
St. Veit/Glan und Wörgl) erfolgte die Abwasserbeseitigung gemeinde-
übergreifend. Diese Gemeinden waren Mitglieder regionaler Abwas-
serverbände mit Verbandsanteilen zwischen 25 % (St. Veit/Glan) 
und 61 % (Eisenstadt).

Der Anschlussgrad (das Verhältnis der angeschlossenen Objekte zur 
Gesamtzahl der Objekte) lag in Bludenz, Eisenstadt, Hall in Tirol, 
Knittelfeld, Stockerau und Wörgl bei mindestens 99 %, in Mistel-
bach bei 95 % und in St. Veit/Glan bei 93 %.

Abwasser
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Bludenz, Eisenstadt, Knittelfeld, Mistelbach und Stockerau verwende-
ten Überschüsse aus dem Abwasserhaushalt nicht für abwasserspezi-
fische Angelegenheiten, sondern führten sie dem allgemeinen Haus-
halt zu. Dies widersprach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs 
und entsprach im Ergebnis der Einhebung einer Steuer ohne entspre-
chende Rechtsgrundlage. Als best practice war hier St. Veit/Glan zu 
nennen, das Überschüsse des Abwasserhaushalts einer zweckgebun-
denen Abwasserrücklage zuführte. Diese Rücklage wurde in der Folge 
teilweise als Darlehen für die Finanzierung anderer Gemeindeprojekte 
verwendet und unter Verrechnung von Zinsen an den Abwasserhaus-
halt refundiert.

Die den einmaligen und laufenden Abgaben bzw. Entgelten zugrunde 
liegenden Bemessungssysteme der acht Gemeinden waren — landes-
gesetzlich bedingt — unterschiedlich. Mengenmäßige Bemessungen 
der laufenden Abgaben bzw. Entgelte nach dem Trinkwasserverbrauch 
sowie die Berücksichtigung von Gartenbewässerungen, von Nieder-
schlagswässern und des Verschmutzungsgrades der Abwässer waren 
— im Gegensatz zu bspw. flächenbezogenen Berechnungssystemen 
— grundsätzlich geeignet, eine verursachergerechte Kostenverteilung 
sicherzustellen und finanzielle Anreize für Wassereinsparungen und 
die Verminderung des Verschmutzungsgrades und der Abwassermenge 
zu schaffen.

Bei der Berechnung von einmaligen Anschlussbeiträgen/–entgelten 
waren bauflächen– und –volumensabhängige Beiträge/Entgelte bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung von Niederschlagswässern und des Ver-
schmutzungsgrades von Abwässern grundsätzlich als verursacherge-
recht einzustufen. Auch Nachtrags– bzw. Ergänzungsbeiträge/–entgelte 
bei baulichen Änderungen des Anschlussobjekts bzw. bei Erweiterungs– 
und Verbesserungsmaßnahmen der Abwasserreinigungsanlage konnten 
eine verursachergerechte Aufbringung der Einnahmen sicherstellen.

Für einen Vergleich der Gebühren/Entgelte definierte der RH drei Stan-
dardobjekte (Wohnung, Reihenhaus und Einfamilienhaus), für die er in 
den überprüften Gemeinden die dafür jeweils anfallenden Gebühren 
bzw. Entgelte erhob. Bei jedem dieser Standardobjekte unterschied er 
zusätzlich eine Variante mit und ohne Regenwassereinleitung:
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Bludenz
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Eisenstadt
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Wohnung1 80 m2

Reihenhaus2 110 m2

Einfamilienhaus3 150 m2

Vergleich der jährlichen Kanalbenützungsgebühren/–entgelte mit Regenwasser einleitung 
(Stand 2011)
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Anmerkung: Fußnoten siehe im Anschluss an nächste Abbildung

Quellen: überprüfte Gemeinden; Darstellung RH
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Die jährliche Kanalbenützungsgebühr war in Eisenstadt und in St. Veit/ 
Glan am niedrigsten. Die Gemeinden Hall in Tirol, Knittelfeld, Mistel-
bach, Stockerau und Wörgl waren im Mittelfeld angesiedelt, Bludenz 
war nahezu bei allen Varianten die teuerste Gemeinde. Am größten 
war dabei der Unterschied bei einem Einfamilienhaus und Reihenhaus 
mit Regenwassereinleitung. In Bludenz war dafür jährlich das mehr als 
5–Fache im Vergleich zu Eisenstadt zu bezahlen. In sieben Gemeinden 
(außer Eisenstadt) stieg die Gebühr bzw. das Entgelt bei Berücksichti-
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(Stand 2011)
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1 Wohnung im Wohnhaus:
Wohnhaus (23 Wohneinheiten), Bauweise offen; Grundstücksfläche: 1.100 m2; befestigte Fläche: 170 m2 (8 nicht überdachte Stellplätze 
inkludiert); unbefestigte Fläche: 380 m2; verbaute Fläche Haus (Geschoßfläche): 550 m2; Erdgeschoß: Geschoßfläche Wohnen 340 m2 , 
Gesamtnutzfläche Wohnen 240 m2 (3 Wohneinheiten); Rest entfällt auf Müll– und Abstellraum sowie Tiefgaragenabfahrt; 1.–4. Obergeschoß: 
Geschoßfläche 550 m2, Gesamtnutzfläche Wohnen 400 m2 (je 5 Wohneinheiten); Nutzflächen der Gänge und Stiegenhäuser 50 m2 pro 
Geschoß; Keller: mit Tiefgarage (38 Stellplätze), kein Wohnraum, kein Anschluss; Wohnung: Nutzfläche 80 m2,
3 Personen (2 Erwachsene und 1 Kind), 1 WC, 1 Bad, Wasserverbrauch 150 m3 jährlich

2 Bauweise einseitig angebaut:
Grundstücksfläche: 450 m2; befestigte Fläche: 50 m2; unbefestigte Fläche: 295 m2; verbaute Fläche Haus (Geschoßfläche): 75 m2; verbaute 
Fläche Garage: 30 m2 (1 Stellplatz); Erd– und Obergeschoß: Geschoßfläche je 75 m2, Nutzfläche Wohnen je 55 m2; Gesamtnutzfläche Wohnen: 
110 m2; Keller: kein Wohnraum, kein Anschluss; 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder), 2 WC, 1 Bad, Wasserverbrauch 200 m3 jährlich
Die Gebühr für St. Veit/Glan ohne Regenwassereinleitung bezieht sich auf eine freistehende Garage. Im Falle einer angebauten Garage 
erhöht sich die Gebühr von 146 auf 175 EUR.

3 Bauweise offen:
Grundstücksfläche: 750 m2; befestigte Fläche: 150 m2; unbefestigte Fläche: 450 m2; verbaute Fläche Haus (Geschoßfläche): 100 m2; verbaute 
Fläche Garage: 50 m2 (2 Stellplätze); Erd– und Obergeschoß: Geschoßfläche je 100 m2, Nutzfläche Wohnen je 75 m2; Gesamtnutzfläche 
Wohnen: 150 m2; Keller: kein Wohnraum, kein Anschluss; 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder), 2 WC, 1 Bad, Wasserverbrauch 200 m3 
jährlich
Die Gebühr für St. Veit/Glan ohne Regenwassereinleitung bezieht sich auf eine freistehende Garage. Im Falle einer angebauten Garage 
erhöht sich die Gebühr von 213 auf 267 EUR.

Quellen: überprüfte Gemeinden; Darstellung RH
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gung der Regenwassereinleitung auf bis zu mehr als das Doppelte der 
Gebühren bzw. Entgelte ohne Regenwassereinleitung an.

Der RH sah die bis zum 5–Fachen reichenden Unterschiede bei den jähr-
lichen Kanalgebühren äußerst kritisch. Diese Unterschiede waren insbe-
sondere auf die Verschiedenheit der landesgesetzlichen und gemeinde-
spezifischen Regelungen, der Berechnungs– und Bemessungssysteme, 
der Anlagen und Abwässer, des Investitions– und Sanierungsvolumens 
sowie der Finanzierungssysteme zurückzuführen. Besonders kritisch 
erachtete der RH die in der Gemeinde Bludenz gewährten Rabatte und 
Nachsichten sowie die fehlende Berücksichtigung des Verschmutzungs-
grades von Abwässern.

Der RH nimmt regelmäßig darauf Bezug, dass die Gemeinden wich-
tige Partner bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben sind, vor allem in 
den dynamischen Ausgabenbereichen Pflege, Soziales, Bildung und 
Kinderbetreuung. Aus diesem Grund führte der RH in diesem Bereich 
z.B. folgende Prüfungen durch: Altenbetreuung in Kärnten und Tirol 
(Reihe Kärnten 2011/2), Kinderbetreuung für 0– bis 6–Jährige (Reihe 
Bund 2013/11), oder Schulgemeindeverbände als Erhalter allgemein 
bildender Pflichtschulen (Bund 2012/12).

Die Gemeinden sind Teil der verfassungsgesetzlich vorgegebenen 
gesamtstaatlichen Budgetverantwortung (Art. 13 Abs. 2 B–VG) und 
auch wesentliche Partner beim Stabilitätspakt und bei der Erfüllung 
der Maastricht–Kriterien. Der RH entwickelte daher ein Gemeindemo-
nitoring zur Beurteilung der Prüfungsrelevanz der Gemeinden. Das 
Tool dient der risikoorientierten Auswahl von Prüfungsthemen. Aus-
wertungen daraus werden im Sinne des Beratungsansatzes des RH 
in Abstimmung mit dem Österreichischen Gemeindebund auch den 
Gemeinden zur Verfügung gestellt. Der RH hat über die Details die-
ses Monitorings im Tätigkeitsbericht des Jahres 2012 (u.a. Reihe Bund 
2012/13) berichtet. 

Dem RH ist daher die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemein-
den ein besonderes Anliegen. 

Gemeinden als 
wesentliche  
Partner bei der 
Erfüllung staatlicher 
Aufgaben
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Der RH veröffentlichte im Oktober 2013 seinen Bericht über die Geba-
rungsüberprüfung hinsichtlich der finanziellen Lage des Landes Salz-
burg. Der RH führte diese Gebarungsüberprüfung von Dezember 2012 
bis März 2013 durch, nachdem bekannt geworden war, dass der RH 
bei einer vorangegangenen Follow–up–Überprüfung über wahre Tat-
sachen getäuscht worden war. Es wurden ihm unvollständige und 
falsche Daten und Unterlagen übermittelt, die die wahre finanzielle 
Lage und die tatsächlichen Risiken der abgeschlossenen Finanzierungs– 
und Veranlagungsgeschäfte nicht wiedergaben. Diese Daten bildeten 
somit keine geeignete Grundlage für die Beurteilung der Rechtmäßig-
keit und Ordnungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit der überprüften Gebarung des Finanzmanagements des Lan-
des Salzburg.

Die Vorgeschichte der zuletzt durchgeführten Gebarungsüberprüfung 
reicht bis zum Jahr 2007 zurück:

Der RH überprüfte Ende 2007 bzw. Anfang 2008 das Finanzierungs-
management von acht ausgewählten Gebietskörperschaften, darun-
ter das Land Salzburg. Aufgrund der im Rahmen der Gebarungsüber-
prüfung aufgezeigten zahlreichen materiellen Schwachstellen in der 
Organisation und Durchführung (u.a. mangelnde Risikoinformation 
und –beobachtung, spekulative Derivativgeschäfte, hohes Zinsände-
rungsrisiko) bestand im Land Salzburg Ende 2007 ein ausgewiesenes 
Risikopotenzial (Value at Risk) in Höhe von 178,20 Mio. EUR. Die-
ses Risikopotenzial betrug 41 % der Finanzschulden bzw. entsprach 
knapp 10 % der Einnahmen des Landesvoranschlags 2007 des Lan-
des Salzburg. Das Land Salzburg wies damit den höchsten Risikowert 
aller überprüften Stellen aus (u.a. achtmal höher als der vergleich-
bare Risikowert des Bundes). Es war dringender Handlungsbedarf zur 
Umsetzung der Empfehlungen des RH gegeben (u.a. laufende Portfo-
lio– und Risikobewertungen, Verringerung der hohen Risiken aus Deri-
vativgeschäften, risikotechnische Zusammensetzung des Portfolios).

Aufgrund des besonders hohen Risiko– und Verlustpotenzials, das die 
erste Prüfung des RH (2007 und 2008) gezeigt hatte, wählte der RH 
aus den überprüften Stellen insbesondere das Land Salzburg für die 
Durchführung der Follow–up–Überprüfung im November und Dezem-
ber 2011 aus. Die dem RH bei dieser Prüfung übergebenen Protokolle 
des Finanzbeirats von Jänner 2008 bis Juli 2011 waren durch Löschen 
und Hinzufügen von Sätzen und Absätzen sowie ihrem Sinn nach 
verändert worden. Die — insgesamt 163 — Veränderungen der Ori-

Vorprüfungen des 
RH
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ginalprotokolle, insbesondere betreffend Aussagen zu Risiko, Limits, 
Fremdwährungen und Verlusten sowie Empfehlungen des Finanzbei-
rats und eine Weisung des Leiters der Finanzabteilung, waren geeig-
net, den RH über wahre Tatsachen zu täuschen und vertiefte Prüfungs-
handlungen des RH hintanzuhalten. Sie vermittelten ein falsches Bild 
über die Entwicklung der Finanzgeschäfte des Landes Salzburg und 
stellten so eine unrichtige Grundlage für die Beurteilung der Umset-
zungsmaßnahmen des Landes dar. 

Auf Grundlage dieser den wahren Entwicklungsstand verfälschenden 
Unterlagen kam der RH in seiner Follow–up–Überprüfung zu folgender 
Beurteilung: „Das Land Salzburg setzte fast alle Empfehlungen des RH 
um. Es schloss jedoch weiterhin komplexe — mit Risiko behaftete — 
Derivativgeschäfte ab, um dadurch zusätzliche Erträge zu erwirtschaf-
ten. Allerdings wurden durch den Abschluss zusätzlicher Sicherungs-
geschäfte die Risikopositionen stark reduziert.“

In der am 29. August 2012 eingelangten Stellungnahme der Salz-
burger Landesregierung zum Prüfungsergebnis der Follow–up–
Überprüfung und im Zeitraum bis zur Veröffentlichung des RH–
Berichts am 6. Dezember 2012 informierte das Land Salzburg den 
RH nicht über die dem Land bekannten Ungereimtheiten im Finanz-
management, die im Juli 2012 zur Beurlaubung sowie im November 
2012 zur fristlosen Entlassung der Leiterin des Referats 8/02 Budge-
tangelegenheiten (Budgetreferat) geführt hatten. Besonders kritisch 
sah der RH die nicht erfolgte Information des RH über die seit Okto-
ber 2012 bis zur Berichtsvorlage im Dezember 2012 getroffenen Dis-
positionen (Schließung von rd. 300 Finanzgeschäften). Dieses Ver-
halten war nach Ansicht des RH kein Beleg für ein umfassendes 
Aufklärungsinteresse des Landes Salzburg, da das Land Salzburg zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr davon ausgehen konnte, dass die aus 
dem Verantwortungsbereich des Landes heraus dem RH übermittelten 
Daten richtig, vollständig und authentisch waren. Diese Daten gaben 
die wahre finanzielle Lage und die tatsächlichen Risiken der abge-
schlossenen Finanzierungs– und Veranlagungsgeschäfte nicht wie-
der, weshalb der RH über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßig-
keit sowie die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der beurteilten 
Sachverhalte getäuscht wurde.

Als Konsequenz begann der RH als Organ des Salzburger Landtags 
noch im Dezember 2012 mit der Überprüfung der finanziellen Lage des 
Landes Salzburg. Die Gebarungsüberprüfung befasste sich aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen insbesondere mit den offenen Finanzie-
rungs– und Derivativgeschäften, mit der Effektivität des internen Kon-

Prüfung zur  
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trollsystems, der Verbuchung der Finanzgeschäfte sowie der Aussage-
kraft des Rechnungswesens.

Die wesentlichsten Kritikpunkte aus dem im Oktober 2013 veröffent-
lichten Bericht des RH waren:

– Im Finanzmanagement und in der Buchhaltung des Landes Salzburg 
war kein wirksames, effizientes und umfangreiches Internes Kon-
trollsystem eingerichtet. Die gängigen Prinzipien des Internen Kon-
trollsystems — Transparenz, Kontrollautomatik, Vier–Augen–Prin-
zip, Funktionstrennung sowie Mindestinformation — waren nicht 
sichergestellt. Darüber hinaus bestanden wesentliche Mängel in der 
Wahrnehmung der Kontroll– und Aufsichtsverantwortung.

– Die Interne Revision des Landes Salzburg war per Erlass ausdrück-
lich von der Prüfung der Gebarung und des Rechnungswesens aus-
genommen. Die fehlende Kontrolle des Finanzmanagements führte 
zu Kontrolllücken in finanziell relevanten Bereichen, wodurch feh-
lerhaftes, unwirtschaftliches Handeln bzw. strafrechtliches Verhal-
ten nicht aufgedeckt werden konnte.

– Die vom Land Salzburg in den vergangenen Jahren abgeschlossenen 
Finanzgeschäfte waren zum Teil mit sehr hohen Risiken und Unsi-
cherheiten verbunden und zeigten zum Teil deutlich den spekula-
tiven Hintergrund beim Abschluss dieser Finanzgeschäfte. Sie waren 
mit einem auf den Ausschluss vermeidbarer Risiken ausgerichteten 
Finanzmanagement nicht vereinbar. Das Finanzmanagement des 
Landes Salzburg verfügte weder über ausreichende persönliche Res-
sourcen noch über die nötigen Bewertungs– und Kontrollsysteme, 
um ein derartiges Portfolio angemessen zu steuern.

– Die zu weitreichend erteilten Vollmachten zum Abschluss von 
Finanzgeschäften, die Mängel in der Organisation des Finanz-
managements (u.a. keine Funktionstrennungen und kein Vier–
Augen–Prinzip) und das Fehlen einer beweiskräftigen Dokumen-
tation der Geschäftsfälle bewirkten ein hohes operationelles Risiko 
und begünstigten Missbräuche.

– Die auf der Voranschlags– und Rechnungsabschlussverordnung 
(VRV) basierenden Rechenwerke boten keine vollständigen, hin-
reichenden Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage 
des Landes. Unter Umgehung der Vorgaben der VRV wurden Forde-
rungen und Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe so verbucht, dass 
sie der Beschlussfassung des Landtages entzogen waren. Dadurch 
waren Transparenz und Vergleichbarkeit nicht gegeben und fehlten 
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den Verantwortlichen entscheidungswesentliche und valide Daten 
zur Haushaltssteuerung.

– Gravierende Mängel im Buchhaltungssystem und mehrfache Ver-
stöße gegen die Grundsätze einer ordnungsmäßigen Buchführung 
beeinträchtigten die Vollständigkeit und Aussagekraft des Rech-
nungswesens. Vermögenswerte (insbesondere Wertpapiere und For-
derungen) und Schulden des Landes Salzburg waren nicht vollstän-
dig und transparent in der Buchhaltung erfasst.

Aus den Erkenntnissen der aktuellen Gebarungsüberprüfung ergeben 
sich folgende Konsequenzen für die öffentliche Finanzkontrolle:

– Der RH hat die aufgezeigten Schwachstellen und Kontrolllücken zum 
Anlass genommen, seinen Prüfungsschwerpunkt im Jahr 2014 auf 
das Interne Kontrollsystem zu legen. Damit verfolgt er das Ziel, mög-
lichst breitflächig den Einsatz von Internen Kontrollsystemen sowohl 
im Bereich der Verwaltungseinheiten als auch bei Unternehmen auf 
Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit hin zu überprüfen und daran 
anknüpfend generell geltende Empfehlungen zu erarbeiten. Neben 
der Einrichtung des Internen Kontrollsystems wird der RH darauf ach-
ten, dass umfassende Prozessbeschreibungen und abgestimmte Kon-
trollverfahren für alle Ebenen sowie alle Arbeits– und Betriebsabläufe 
durch die Einbindung von Vorgesetzten, der Internen Revision und 
externen unabhängigen Experten installiert werden.

– Der RH empfahl dem Land Salzburg, zukünftig Finanzgeschäfte 
mit komplexen, schwer vorhersagbaren Zahlungsstrukturen oder 
offenen Fremdwährungsrisiken, derivative Finanzinstrumente ohne 
Grundgeschäft und ohne Absicherung von Währungs– und Zinsän-
derungsrisiken sowie Kreditaufnahmen für Veranlagungen zu ver-
bieten und ausreichende Kontrollsysteme einzurichten. 

 Das Land Salzburg hat mit dem von ihm zwischenzeitlich landes-
verfassungsmäßig normierten Spekulationsverbot die Rahmenbedin-
gungen für die Vermeidung von zukünftigen Spekulationen gesetzt. 
Der RH hat in seiner Stellungnahme zum Entwurf dieser Änderungen 
ergänzende Regelungen in der Landesverfassung dahingehend ange-
regt, Abschlüsse von Finanzgeschäften ausschließlich zur Erzielung 
zusätzlicher Erträge und offene Fremdwährungsrisiken zu untersa-
gen. Darüber hinaus hielt der RH darin fest, dass — wie seinen auf 
seiner Webseite abrufbaren Stellungnahmen zu den Entwürfen einer 
Änderung des § 17 F–VG und der Vereinbarung zwischen dem Bund, 
den Ländern und den Gemeinden über eine risikoaverse Finanz-

Konsequenzen aus 
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gebarung zu entnehmen ist — durch die geplanten Regelungen die 
erforderliche bundesweit einheitliche Festlegung der Grundsätze 
der Finanzgebarung nicht sichergestellt werden kann. 

 Der RH wird daher in der Zukunft — auch auf der Grundlage der 
Erkenntnisse aus der Gebarungsüberprüfung in Salzburg — nach-
drücklich darauf Wert legen, dass die Ziele und Begriffe zur Wahr-
nehmung einer risikoaversen Finanzgebarung bundesweit einheitlich 
im Sinne der Verankerung eines bundesweiten Spekulationsverbots 
definiert und geregelt werden. Im Rahmen seiner Gebarungsüber-
prüfungen wird die Überprüfung der Einhaltung des Spekulations-
verbots und der Grundsätze der risikoaversen Finanzgebarung einen 
hohen Stellenwert einnehmen.

– Der RH hat in seinen Berichten bereits mehrfach die Bedeutung der 
Internen Revision als eine prozessunabhängige und führungsnahe 
Kontrollinstanz für eine finanziell geordnete Verwaltungsführung 
unterstrichen. Eine effektive Interne Revision hat insbesondere die 
Ordnungsmäßigkeit des Handelns und die Effizienz der Aufgabener-
füllung der Organisationseinheit zu überprüfen, die Gebarungs-
sicherheit sowie insbesondere die Funktionssicherheit und Wirk-
samkeit des Internen Kontrollsystems zu überwachen, Missstände 
aufzuzeigen und dadurch zur Vermeidung doloser Handlungen bei-
zutragen und Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen. Dementsprechend 
hat der RH dem Land Salzburg empfohlen, die Interne Revision 
sowohl organisatorisch als auch personell zu stärken und die beste-
henden Kontrolllücken zu schließen. Diesen Gesichtspunkten wird 
der RH bei künftigen Gebarungsüberprüfungen auf allen Gebiets-
körperschaftsebenen besonderes Augenmerk zuwenden.

– Der RH wird sich im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit im Bereich des 
Finanzmanagements ungeachtet seiner schwerpunktmäßigen Aus-
richtung an Wirtschaftlichkeitsaspekten verstärkt auch auf Einzel-
fallebene mit Fragen der Recht– und Ordnungsmäßigkeit befassen. 
Dabei werden bspw. das Vorliegen und die Einhaltung von Kompe-
tenz– und Vertretungsregelungen, Zeichnungsberechtigungen und 
Richtlinien sowie die Regelung und der Einsatz von Vollmachten 
für Finanzgeschäfte im besonderen Fokus der Prüfungen stehen. 
Weiters werden die Funktionsfähigkeit des Finanzmanagements in 
organisatorischer und personeller Hinsicht und die Qualität der Auf-
gabenerfüllung wesentliche Prüfungsschwerpunkte bilden.

– Bei Länderfinanzierungen (Durchführung von Kreditoperationen 
und Abschluss von Währungstauschverträgen) im Wege der Öster-
reichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) sollte die OeBFA 
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im Fall des Abschlusses von Währungstauschverträgen für ein Bun-
desland prüfen, ob entsprechende Verpflichtungen aus Kreditopera-
tionen der Länder als Grundgeschäfte vorliegen. Weiters wäre auch 
die Verwendung der vom Bund im Darlehenswege zur Verfügung 
gestellten Mittel ausschließlich für jene Einheiten, die von der Statis-
tik Austria dem öffentlichen Sektor Staat (Sektor 13) gemäß ESVG 
1995 zugeordnet waren, der OeBFA nachzuweisen und von dieser 
zu überprüfen. Diese Maßnahmen sollten u.a. auch dazu beitragen, 
dass die Darlehensmittel von den Bundesländern nicht zum Zwe-
cke der Veranlagung bzw. Erzielung von Zinserträgen aus Arbitra-
gegeschäften verwendet werden.

– Im Hinblick auf unionsrechtliche und verfassungsrechtliche Ver-
pflichtungen und die Erfordernisse im Zusammenhang mit dem 
Österreichischen Stabilitätspakt 2012 sah der RH dringenden Hand-
lungsbedarf und hielt eine Reform des Rechnungswesens von Län-
dern und Gemeinden für dringend notwendig. Konkrete, im Rahmen 
der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung festgestellte Sachver-
halte (z.B fehlender Ausweis von Finanzderivaten) bestätigten diesen 
Reformbedarf. Der RH wird daher seine Initiativen zur Weiterent-
wicklung des Rechnungswesens bzw. Einführung einer integrierten 
Ergebnis–, Finanzierungs– und Vermögensrechnung im Bereich der 
Länder und Gemeinden in Anlehnung an die Regelungen im Bun-
desbereich mit Nachdruck fortsetzen. Damit im Zusammenhang 
wären Vermögen und Schulden in einer Bilanz darzustellen, ein-
heitliche Vorschriften über die Bewertung des Vermögens zu erlas-
sen, ökonomische Sondereffekte übersichtlich darzustellen sowie 
die Ergebnisermittlung und die dazugehörigen Nachweise metho-
disch und formal anzugleichen.

 Der Salzburger Landtag hat zwischenzeitlich mit einer Verfassungs-
novelle die Grundlage für ein neues Haushaltsrecht und die Ein-
führung einer doppelten Buchführung geschaffen. Diesbezügliche 
Überlegungen und Initiativen in anderen Bundesländern werden 
vom RH unterstützt.
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Mitglieder des Gemeinderates der Stadt Wien stellten am 22. Novem-
ber 2012 gemäß § 73a der Wiener Stadtverfassung das Verlangen auf 
Überprüfung der Stadt Wien bzw. der ZIT – Die Technologieagentur 
der Stadt Wien GmbH (ZIT) in Bezug auf die Gesellschaftsgründung 
der „Media Quarter Marx Errichtungs– und Verwertungsgesellschaft 
mbH“ (MQM GmbH) und die „Entwicklung des Media Quarter Marx“. 
Es wurden insgesamt 15 Fragestellungen begehrt, die sich insbeson-
dere auf folgende Themenbereiche bezogen:

– Gründe, warum im Zuge eines PPP–Projekts ein Minderheitsanteil 
der öffentlichen Hand an der MQM GmbH vereinbart wurde,

– Auswahlkriterien und allfällige Überprüfung des privaten Partners 
des PPP–Projekts,

– steuerliche und finanzielle Risiken hinsichtlich des privaten Partners 
des PPP–Projekts Media Quarter Marx, insbesondere auch im Hin-
blick auf eine Beteiligung der A.V. Maximus Holding AG in Form 
einer Treuhandschaft, sowie Kenntnisse des öffentlichen Partners 
von diesen Risiken,

– allfällige Vereinbarungen betreffend Restrukturierungsmaßnahmen 
der MQM GmbH sowie

– Ausschreibung für die Geschäftsführung der Neu Marx Standort-
marketing GmbH.

Der RH wurde ersucht, zu vier — von den insgesamt 15 — Fragestel-
lungen eine Prüfung in eventu durchzuführen, „sofern Tatsachen und 
Anhaltspunkte hervortreten, dass die Gemeinde Wien bzw. die Wirt-
schaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. (Wirtschaftsagentur 
Wien) bzw. die ZIT allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständig-
keit des RH unterliegenden Rechtsträgern die MQM GmbH durch finan-
zielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen 
tatsächlich beherrscht.“ Diese vier Fragestellungen bezogen sich auf 

– die Übernahme von Geschäftsanteilen an der MQM GmbH durch 
die ITN Management GmbH und eine allenfalls zuvor stattgefun-
dene Überprüfung des neuen Anteilsinhabers bezüglich Know–how 
und Kapitaleinbringung im Sinne einer Strategic Due Diligence,

Prüfungsverlangen
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– allfällige Vermerke in den Protokollen über ein mögliches Engage-
ment der A.V. Maximus Holding AG,

– Treuhandverhältnisse bezüglich der VBM Beteiligungsmanagement 
GmbH, die einen Interessenkonflikt bezüglich der finanziellen und 
wirtschaftlichen Ziele der MQM GmbH beinhalten können, und

– Anhaltspunkte für die Notwendigkeit von Restrukturierungen bei 
der Geschäftsführung der MQM GmbH.  

Nach seiner Auffassung ist der RH zusammengefasst aus folgenden 
Erwägungen zuständig, die Gebarung der Wirtschaftsagentur Wien, 
der ZIT und der MQM GmbH zu überprüfen:

Die Wirtschaftsagentur Wien ist ein Fonds im Sinne von § 19 des Wie-
ner Landes–Stiftungs– und Fondsgesetzes, LGBl. Nr. 14/1988, zuletzt 
geändert mit LGBl. Nr. 56/2010. 

Gemäß § 5 der Satzung entsendet die Stadt Wien insgesamt sieben Ver-
treter in den Vorstand, nämlich den für das Finanzwesen zuständigen 
Amtsführenden Stadtrat als Präsidenten, den für das Liegenschafts-
wesen zuständigen Amtsführenden Stadtrat als Vizepräsidenten sowie 
fünf weitere Vertreter (Abs. 1). Sechs weitere Mitglieder werden von 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, der Wirtschafts-
kammer Wien, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund und der Ver-
einigung Österreichischer Industrieller sowie der nunmehrigen Bank 
Austria AG und der nunmehrigen Erste Österreichische Spar–Casse–
Bank AG in den Vorstand entsendet (Abs. 2 und 3).

Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung werden die Beschlüsse grundsätzlich 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen und der gleichzeitigen 
Mehrheit der Stimmen jener Vorstandsmitglieder gefasst, deren ent-
sendende Körperschaft eine Einlage geleistet hat; dabei handelt es sich 
nach den Ausführungen in der Präambel um die Stadt Wien, die nun-
mehrige Bank Austria AG und die nunmehrige Erste Österreichische 
Spar–Casse–Bank AG. 

Art. 127 Abs. 1 B–VG erster Satz sieht vor, dass der RH die in den 
selbstständigen Wirkungsbereich der Länder fallende Gebarung sowie 
die Gebarung von Stiftungen, Fonds und Anstalten zu überprüfen 
hat, die von Organen eines Landes oder von Personen (Personenge-
meinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen eines Landes 
bestellt sind. Weiters ist gemäß Art. 127 Abs. 3 B–VG vorgesehen, dass 

Zur Prüfungs-
zuständigkeit des RH

Wirtschaftsagentur 
Wien. Ein Fonds der 
Stadt Wien.
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der RH die Gebarung von Unternehmen überprüft, an denen das Land 
allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des RH unterlie-
genden Rechtsträgern mit mindestens 50 vH des Stamm–, Grund– oder 
Eigenkapitals beteiligt ist oder die das Land allein oder gemeinsam mit 
anderen solchen Rechtsträgern betreibt. Hinsichtlich der Prüfungszu-
ständigkeit bei einer tatsächlichen Beherrschung ist Art. 126b Abs. 2 
B–VG sinngemäß anzuwenden, wobei sich die Zuständigkeit des RH 
auch auf Unternehmen jeder weiteren Stufe erstreckt, bei denen die 
Voraussetzungen gemäß diesem Absatz vorliegen.

Die Wirtschaftsagentur Wien ist ein Fonds im Sinne des Art. 127 Abs. 1 
B–VG, weil er von Personen verwaltet wird, die hiezu mehrheitlich von 
Organen des Landes Wien bestellt sind (Kroneder–Partisch in Korinek/
Holoubek, Kommentar zum B–VG, Rz 15 zu Art. 126b B–VG), wodurch 
ein maßgeblicher Einfluss der öffentlichen Hand sichergestellt ist. Daraus 
resultiert gemäß Art. 127 Abs. 3 letzter Satz B–VG wiederum eine Prü-
fungszuständigkeit des RH für Unternehmen, die von der Wirtschafts-
agentur Wien beherrscht werden bzw. an welchen diese mit mindestens 
50 % des Stamm–, Grund– oder Eigenkapitals beteiligt ist (Hengstschläger, 
Rechnungshofkontrolle [2000], Rz 10 und 11 zu Art. 126b Abs. 2 B–VG).

Darüber hinaus liegt eine Zuständigkeit des RH zur Gebarungskontrolle 
auch gemäß Art. 127 Abs. 3 B–VG in Verbindung mit Art. 126b Abs. 2 
B–VG vor, weil die Wirtschaftsagentur Wien als ein von der Stadt 
Wien tatsächlich beherrschtes Unternehmen anzusehen ist. Die Stadt 
Wien beherrscht die Wirtschaftsagentur Wien durch organisatorische 
Maßnahmen. Dies im Hinblick darauf, dass die Stadt Wien gemäß den 
Bestimmungen der Satzung der Wirtschaftsagentur Wien den Prä-
sidenten, den Vizepräsidenten sowie fünf weitere Vorstandsmitglieder 
und damit zusammen sieben Mitglieder von insgesamt 13 Vorstands-
mitgliedern entsendet; diese von der Stadt Wien entsandten Mitglie-
der haben die Möglichkeit, die übrigen Mitglieder bei Mehrheitsbe-
schlüssen zu überstimmen.

Dass ohne Zustimmung der Stadt Wien im Vorstand der Wirtschafts-
agentur Wien keine Entscheidungen getroffen werden können, wird 
überdies dadurch sichergestellt, dass Vorstandsbeschlüsse nicht bloß die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sondern gleichzeitig die Mehrheit 
der Stimmen erfordern, die eine Einlage geleistet haben. Die letztere 
Mehrheit kann von den Vertretern der Stadt Wien jedenfalls sicherge-
stellt werden, zumal neben der Stadt Wien nur die beiden oben genann-
ten Bankinstitute (im Vorstand mit je einer Stimme) vertreten sind. 

Überdies werden sämtliche stimmberechtigten Mitglieder des Präsidi-
ums von der Stadt Wien entsandt, zumal dieses aus dem Präsidenten 
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und Vizepräsidenten und aus zwei weiteren von der Stadt Wien aus-
gewählten Vorstandsmitgliedern besteht. 

Sämtliche wichtige Entscheidungen, insbesondere zur Durchführung 
von Projekten, zum Ankauf oder zur Verwertung von Liegenschaften 
oder zum Abschluss von Bestand– und Mietverträgen werden vom 
Vorstand oder vom Präsidium getroffen, in welchen den Vertretern der 
Stadt Wien eine dominierende Rolle zukommt. Der Vorstand bestellt 
seinerseits die zur Besorgung der laufenden Geschäfte verantwort-
lichen Geschäftsführer.

Demnach liegt eine Beherrschung durch organisatorische Maßnahmen 
vor, die zumindest der Stellung eines 50 %igen Anteilinhabers ent-
spricht, weshalb die Gebarung der Wirtschaftsagentur Wien der Kon-
trolle durch den RH unterliegt. Dies wurde von der Wirtschaftsagentur 
Wien auch nicht bestritten, sondern in einem externen Rechtsgut-
achten betreffend die „Zulässigkeit der Gebarungsprüfung durch den 
Rechnungshof“ vom 13. Februar 2013 sogar ausdrücklich festgestellt. 

Wie dargestellt, unterliegt die Gebarung der Wirtschaftsagentur Wien 
der Kontrolle durch den RH. Die ZIT steht zu 100 % im Eigentum der 
Wirtschaftsagentur Wien.

Daraus resultiert gemäß Art. 127 Abs. 3 letzter Satz B–VG wiederum 
eine Prüfungszuständigkeit des RH für Unternehmen, die von der Wirt-
schaftsagentur Wien beherrscht werden bzw. an welchen diese mit 
mindestens 50 % des Stamm–, Grund– oder Eigenkapitals beteiligt 
ist, so dass eine Zuständigkeit des RH auch zur Gebarungsüberprü-
fung der ZIT, einem 100 %igen Tochterunternehmen der Wirtschafts-
agentur Wien, gegeben ist.

Die MQM GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 1. Februar 2007 
gegründet. 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 EUR, wobei die (pri-
vate) VBM Beteiligungsmanagement GmbH eine Stammeinlage von 
60.000 EUR und die ZIT eine Stammeinlage von 40.000 EUR über-
nommen haben. 

Zu diesen Beteiligungsverhältnissen ist festzuhalten, dass bereits der 
Gesellschaftsvertrag der MQM GmbH (in § 7 Abs. 5 lit. a bis lit. v) für 
eine Beschlussfassung in folgenden für den Gesellschaftszweck bei-
spielhaft angeführten Angelegenheiten ein Konsensquorum von zumin-

ZIT – Die Technologie-
agentur der Stadt 
Wien GmbH

Media Quarter Marx 
Errichtungs– und Ver-
wertungsgesellschaft 
mbH



48 Niederösterreich 2013/6

„Media Quarter Marx“ – Verfassungsrichter  
entscheiden über Prüfzuständigkeit

dest 80 % der abgegebenen Stimmen — und somit zwingend auch die 
Zustimmung der ZIT — erfordert: 

– Erwerb, Veräußerung, Verpachtung oder Verpfändung von Liegen-
schaften sowie Geschäfte, die diesen in wirtschaftlicher Hinsicht 
gleichkommen;

– Aufnahme von Darlehen und Krediten, bei denen die Höhe im 
Einzelfall den Betrag von 30.000 EUR oder insgesamt in einem 
Geschäftsjahr den Betrag von 80.000 EUR übersteigt;

– Abschluss von Anstellungsverträgen;

– Abschluss von Bestandverträgen;

– Änderung des Gesellschaftsvertrags einschließlich der Änderung 
des Unternehmensgegenstands;

– Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaf-
ten sowie Erwerb, Veräußerung und Stilllegung von Betrieben und 
Unternehmen;

– Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen;

– Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftsvertrag wurde am 12. März 2007 ein 
Syndikatsvertrag zwischen der Wirtschaftsagentur Wien, der ZIT und 
der „VBM Beteiligungsmanagement GmbH“ abgeschlossen. 

Dieser Vertrag sieht u.a. vor, dass die MQM GmbH von der nunmeh-
rigen Wirtschaftsagentur Wien im Einzelnen bezeichnete Liegenschaf-
ten in 1030 Wien kauft und dort gemäß einem angeschlossenen Lage-
plan ein Bebauungsobjekt errichtet und verwertet. Einzige Aufgabe der 
MQM GmbH ist es, diese Grundstücke zu erwerben, darauf ein Medien-
quartier zu errichten und zu verwerten.

Zur Geschäftsführung in der MQM GmbH wurde in Pkt. III. des Syn-
dikatsvertrags vereinbart, dass die MQM GmbH zwei Geschäftsführer 
hat, wobei die nunmehrige ZIT und die VBM Beteiligungsmanage-
ment GmbH berechtigt sind, je einen Geschäftsführer zu nominieren. 
Sie sind auch jeweils berechtigt, den von ihnen jeweils nominierten 
Geschäftsführer jederzeit durch einen neuen zu ersetzen. Die Syndi-
katspartner sind daher verpflichtet, durch Gesellschafterbeschluss die 
Bestellung bzw. Abberufung und Neubestellung der betreffenden Per-



Themen der öffentlichen Finanzkontrolle

Niederösterreich 2013/6  49

„Media Quarter Marx“ – Verfassungsrichter  
entscheiden über Prüfzuständigkeit

son zu erwirken. Entscheidungen der Geschäftsführer erfolgen einstim-
mig. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Gene-
ralversammlung der MQM GmbH.

Für den Fall der Übertragung von Geschäftsanteilen an einen Rechts-
nachfolger, der nicht Vertragspartner des vorliegenden Vertrags war, 
ist eine Verpflichtung zur Überbindung von Rechten und Pflichten aus 
dem Syndikatsvertrag auf den Rechtsnachfolger vorgesehen.

Aufgrund des umfassenden Katalogs von Geschäftsführungsmaß-
nahmen, die laut Gesellschaftsvertrag die Zustimmung von mindestens 
80 % — also faktisch Einstimmigkeit — der Gesellschafter erfordern, 
und des Syndikatsvertrags zwischen der ZIT und der Wirtschaftsagen-
tur Wien einerseits sowie dem privaten Partner VBM Beteiligungsma-
nagement GmbH andererseits besteht ein Kräftegleichgewicht. Dies 
auch im Hinblick auf Maßnahmen, die üblicherweise der ordentlichen 
Geschäftsführung zugerechnet werden, wie z.B. der Abschluss von 
Mietverträgen oder der Abschluss von Anstellungsverträgen.

Der Verfassungsgerichtshof hat bereits in seiner bisherigen Recht-
sprechung eine Beherrschung in Fällen zuerkannt, in welchen eine 
besondere durch einen Syndikatsvertrag zugesicherte Rechtsposition, 
insbesondere Nominierungsrechte von Leitungsorganen und eine recht-
lich zugesicherte Einflussnahme auf das Stimmverhalten bestanden 
hat (VfSlg Nr. 17.423/2004, siehe zu Syndikatsverträgen auch VfSlg 
Nr. 17.489/2005). 

Ebenso hat er bereits im Erkenntnis VfSlg Nr. 13.346/1993 festgehal-
ten, dass „... die rechtlichen Verflechtungsmaßnahmen, um von einer 
„Beherrschung“ iSd B–VG sprechen zu können, einen Einfluss auf das 
Unternehmen vermitteln (müssen), wie er einer mindestens 50 %igen 
Beteiligung am Stamm–, Grund– oder Eigenkapital annähernd ent-
spricht.“

Der Verfassungsgerichtshof hielt an seiner Auffassung fest, dass für 
die Beherrschung nach Art. 126b Abs. 2 B–VG eine Einflussmöglich-
keit ausreicht, die einer 50 %igen Beteiligung entspricht, und führte 
diesbezüglich in VfSlg Nr. 14.096/1995 aus:

„Wäre es richtig, daß der Verfassungsgesetzgeber mit dem zweiten Satz 
des Art. 126 b Abs. 2 B–VG nur die Kontrollbefugnis des Rechnungs-
hofs auf jene Unternehmungen ausdehnen wollte, die der Bund allein 
oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofs unter-
liegenden Rechtsträgern durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche 
oder organisatorische Maßnahmen „beherrscht“, hätte es einer solchen, 
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die Prüfungsbefugnis (allein) festschreibenden Anordnung bedurft, aber 
keineswegs der Aussage, daß einer finanziellen Beteiligung (von min-
destens 50 vH, nicht von mehr als 50 vH) die Beherrschung von Unter-
nehmungen durch andere finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder 
organisatorische Maßnahmen „gleichzuhalten“ sei. Diese Rechtsansicht, 
die einen Wertungswiderspruch zwischen dem Beteiligungs– und dem 
Beherrschungstatbestand des Art. 126 b Abs. 2 B–VG vermeidet und 
dem Vorerkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 15. März 1993, KR 
1/92–10, zugrunde liegt, ergibt sich aus der Wortinterpretation des Ver-
fassungstextes: Sie lässt sich entgegen der von der Antragsgegnerin ver-
tretenen Deutung des Art. 126 b Abs. 2 B–VG aber auch mit Gesetzes-
materialien, und zwar dem parlamentarischen Ausschussbericht zur 
Verfassungsnovelle BGBl. 539/1977, 623 BlgNR XIV. GP, und damit 
zur Neufassung des Art. 126 b Abs. 2 B–VG belegen. Danach soll der 
Rechnungshof immer dann zur Kontrolle befugt sein, wenn ein beherr-
schender Einfluss der öffentlichen Hand auf Unternehmungen besteht. 
Dazu ist erläuternd ausdrücklich hervorgehoben, dass die Formulierung 
„mindestens 50 vH“ (und zugleich die in Rede stehende Grenze) deshalb 
gewählt wurde, weil eine Beteiligung von 50 vH „einerseits eine Majo-
risierung durch andere abblockt, andererseits einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Unternehmenspolitik sichert“. Der Verfassungsgerichtshof 
hält auch im Licht des vorliegenden Verfahrens an der eingangs ausge-
breiteten, seine bisherige gefestigte Judikatur zu Art. 126 b B–VG lei-
tenden Rechtsansicht fest.“

Da die oben dargestellte, der Stellung eines 50 %igen Anteilsinha-
bers gleichzuhaltende Stellung im Einklang mit der oben wiederge-
gebenen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes für eine tatsächliche 
Beherrschung ausreicht, ist auch die MQM GmbH der Kontrolle durch 
den RH unterworfen.

Aufgrund des dargestellten Prüfungsverlangens übermittelte der RH ab 
Februar 2013 an die Wirtschaftsagentur Wien, die ZIT und die MQM 
GmbH sowie darüber hinaus an den Magistrat der Stadt Wien und die 
Neu Marx Standortmarketing GmbH Prüfungsaufträge und richtete 
jeweils auch Ersuchen um Übermittlung von Unterlagen in Zusam-
menhang mit dem Prüfungsverlangen an diese Rechtsträger. 

Diese Ersuchen betrafen die einzelnen Rechtsträger beispielsweise in 
folgender Hinsicht:

Prüfungs- 
behinderungen
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– den Magistrat der Stadt Wien (hinsichtlich Flächenwidmung und 
baupolizeiliche Angelegenheiten betreffend das von der MQM GmbH 
errichtete Medienquartier),

– die Wirtschaftsagentur Wien (betreffend Projektentwicklung seit 
2003, Liegenschaftskauf und Weiterverkauf an die MQM GmbH, 
Aufbringung des Eigenkapitals von 4,52 Mio. EUR in die MQM 
GmbH bei deren Gründung im Jahr 2007 anstelle der ZIT, Syndi-
katspartner in der MQM GmbH, Durchführung der Buchhaltung für 
die MQM GmbH),

– die ZIT (Unterlagen zum Gegenstand des Prüfungsverlangens),

– die MQM GmbH (Kauf von Liegenschaften der Wirtschaftsagentur 
Wien zwecks Errichtung und Verwertung eines Medienquartiers als 
einzige Aufgabe der MQM GmbH) und

– die Neu Marx Standortmarketing GmbH (betreffend Unterlagen zur 
Entwicklung des Media Quarter Marx).

Der RH setzte von Februar 2013 bis Juli 2013 seine Prüfungshand-
lungen bei den geprüften Stellen und stützte sich dabei auf seine 
umfassenden Prüf– und Einschaurechte. Bereits von Beginn an kam 
die MQM GmbH dem schriftlichen Auskunftsverlangen des RH nicht 
nach und ließ eine Einschau an Ort und Stelle nicht zu. Gemäß § 15 
Abs. 6 RHG kann er „...jederzeit alle erforderlichen Auskünfte und die 
Einsendung von Rechnungsbüchern, –belegen und sonstigen Behelfen 
(wie Geschäftsstücke, Verträge, Korrespondenzen) verlangen, an Ort 
und Stelle in die Rechnungsbücher, –belege und die sonstigen Behelfe 
Einsicht nehmen...“. Zudem haben „...die geprüften Stellen dem RH 
ohne Rücksicht auf sonst bestehende Verschwiegenheitspflichten die 
nötigen Auskünfte zu erteilen und die Einsicht auch in vertrauliche 
Unterlagen zu dulden“ (vgl. VfGH, 28.11.2003 KR 1/00, VfSlg 17065).

Anfang April 2013 anerkannte die MQM GmbH — mit Generalver-
sammlungsbeschluss — die Zuständigkeit des RH zur Überprüfung 
ihrer Gebarung nicht und gab weiterhin angeforderte Unterlagen nicht 
heraus. Mit einem weiteren Beschluss Anfang Juni 2013 wurde die 
Geschäftsführung der MQM GmbH überdies angewiesen, dem RH keine 
die MQM GmbH betreffenden Dokumente herauszugeben. Die MQM 
GmbH verweigerte auf diese Weise gänzlich die Einsichtnahme in ihre 
Gebarungsunterlagen.

Hinzuweisen ist, dass der Gesellschaftsvertrag der MQM GmbH für Be-
schlüsse von wesentlicher Bedeutung (z.B. Investitionen über 50.000 EUR, 
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Miet– oder Kreditverträge) ein Konsensquorum von 80 % und somit die 
Zustimmung beider Gesellschafter vorsieht. Hingegen kam der im Rah-
men des gemeinsamen PPP–Projekts gefasste Beschluss betreffend die 
Verweigerung der Überprüfung bzw. Herausgabe von Unterlagen an den 
RH mit einfacher Mehrheit des privaten Partners zustande.

Trotz mehrmaliger Urgenz des RH legten darüber hinaus die Wirt-
schaftsagentur Wien und die ZIT angeforderte Unterlagen nicht vor 
bzw. ließen die Einsichtnahme in diese nicht zu. Beispielsweise wur-
den Mietverträge der MQM GmbH und Unterlagen der Wirtschafts-
agentur Wien — selbst zur von ihr geführten Buchhaltung der MQM 
GmbH — nicht bzw. nicht vollständig vorgelegt. Die Vorlage von Gene-
ralversammlungsunterlagen der MQM GmbH (wie Beschlüsse, Proto-
kolle und Beilagen) sowie einer Anlage eines Präsidiumsbeschlusses 
der Wirtschaftsagentur Wien erfolgte zum Teil geschwärzt.

Somit lag bei den genannten Rechtsträgern nach Ansicht des RH eine 
— in manchen Fällen teilweise — Behinderung der Einschautätigkeit 
des RH im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu 
Art. 126a B–VG und § 36a VfGG vor.

Der RH teilte der Wirtschaftsagentur Wien, der ZIT sowie der MQM 
GmbH mit, dass er sich aufgrund der stattgefundenen Verweigerung 
von Einschauhandlungen, insbesondere in Form der unvollständigen 
Vorlage angeforderter Unterlagen, veranlasst sieht, an den Verfas-
sungsgerichtshof mit einem Antrag gemäß Art. 126a B–VG und § 36a 
VfGG um Entscheidung der Meinungsverschiedenheiten über die Aus-
legung der gesetzlichen Bestimmungen, die die Zuständigkeit des RH 
regeln, heranzutreten. Dies wurde auch der Vizebürgermeisterin der Stadt 
Wien und Präsidentin der Wirtschaftsagentur Wien, Frau Mag.a Renate  
Brauner, und dem Ersten Vorsitzenden des Wiener Gemeinderates und 
Landtagsabgeordneten, Herrn Godwin Schuster, mitgeteilt.

Da trotz dieser Ankündigungen sowie weiterer Urgenzen des RH die 
angeforderten Unterlagen letztlich weiterhin nicht so vollständig vor-
gelegt wurden, dass eine Durchführung der Gebarungsüberprüfung in 
Entsprechung des am 22. November 2012 gestellten Verlangens auf 
Gebarungsüberprüfung gemäß § 73a der Wiener Stadtverfassung mög-
lich war, stellte der RH am 30. August 2013 drei Anträge an den Ver-
fassungsgerichtshof gemäß Art. 126a B–VG und § 36a VfGG.

In diesen beantragte der RH die Feststellung des Verfassungsgerichts-
hofes, dass
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entscheiden über Prüfzuständigkeit

– der RH befugt ist, zum Zwecke der Gebarungsüberprüfung der Media 
Quarter Marx Errichtungs– und Verwertungsgesellschaft mbH in 
sämtliche Unterlagen der Media Quarter Marx Errichtungs– und 
Verwertungsgesellschaft mbH Einsicht zu nehmen, 

– der RH befugt ist, zum Zwecke der Gebarungsüberprüfung in — in 
den Anträgen näher bezeichnete — Unterlagen der ZIT — Die Tech-
nologieagentur der Stadt Wien GmbH sowie der Wirtschaftsagen-
tur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. Einsicht zu nehmen, und dass

– der Verfassungsgerichtshof jeweils aussprechen möge, dass die 
genannten Rechtsträger schuldig sind, diese Einsichtnahme zum 
Zwecke der Gebarungsüberprüfung bei sonstiger Exekution zu 
ermöglichen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat aufgrund dieser Anträge die Verfah-
ren zu KR 1/2013 bis KR 3/2013 eingeleitet und mit Schreiben vom 
2. September 2013 die genannten Rechtsträger aufgefordert, inner-
halb von sechs Wochen eine schriftliche Äußerung zum Gegenstand 
der Anträge des RH abzugeben. 

stand des Verfahrens
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Im Frühjahr 2012 wurde im Rahmen des sog. „Transparenzpaketes“ 
(BGBl. I Nr. 56/2012 (Parteiengesetz 2012) und BGBl. I Nr. 57/2012 (Par-
teien–Förderungsgesetz 2012)) eine Neuregelung im Bereich der Finan-
zierung politischer Parteien vorgenommen, mit der auch zusätzliche 
neue Verwaltungsaufgaben und somit prüfungsfremde Tätigkeiten für 
den RH verbunden sind. Der RH hat in seinem Tätigkeitsbericht für das 
Jahr 2012, Reihe Bund 2012/13, Seiten 69 bis 76, über die neuen Son-
deraufgaben im Zusammenhang mit dem Parteiengesetz 2012 (PartG), 
BGBl. I Nr. 56/2012 (nunmehr in der Fassung BGBl. I Nr. 84/2013), 
berichtet und darauf hingewiesen, dass ihm bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben keine originären Einschau– und Prüfungsrechte zukommen. 

Beim Vollzug dieses Gesetzes ergaben sich für den RH und den Unab-
hängigen Parteien–Transparenz–Senates (UPTS) eine Reihe von Pro-
blemfeldern, auf die bereits im Zuge des Gesetzgebungsprozesses hin-
gewiesen wurde. Der RH und der UPTS sind übereingekommen, im Zuge 
der Vorlage des Tätigkeitsberichts dem Gesetzgeber über die Vollzugs-
probleme zu berichten: 

Der RH besitzt keine inhaltlichen Kontrollrechte im Bereich der Rechen-
schaftsberichte einschließlich der dort nach § 5 Abs. 3 PartG auszu-
weisenden Beschränkung der Wahlwerbungsausgaben. Gemäß § 10 
Abs. 2 PartG hat der RH lediglich „die ziffernmäßige Richtigkeit des 
Rechenschaftsberichts“ und „dessen Übereinstimmung mit diesem Bun-
desgesetz“ zu prüfen. 

Wie der RH bereits ausgeführt hat (Reihe Bund 2012/13, Seiten 75 f.), 
besitzt er keine Einschaurechte hinsichtlich der Gebarung einer Partei 
und kann im Wesentlichen nur die Positionen des Rechenschaftsbe-
richtes zusammenrechnen und prüfen, ob die Vorgaben des PartG — 
hinsichtlich der Gliederung und der Bestandteile der Rechenschafts-
berichte — eingehalten wurden. 

Seine Rolle beschränkt sich somit im Wesentlichen auf die Entgegen-
nahme, Verwaltung und Transparentmachung von den in den Rechen-
schaftsberichten enthaltenen Informationen über die politischen Par-
teien in Österreich. Mangels entsprechender originärer Einschau– und 
Prüfungsrechte im Bereich der politischen Parteien kann der RH daher 
seine Kernaufgabe und damit sein umfassendes Prüfungs–Know–How 
nicht einbringen. 
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Selbst bei Vorliegen „konkreter Anhaltspunkte“ (die im PartG nicht 
näher beschrieben sind), dass im Rechenschaftsbericht einer Partei 
enthaltene Angaben unrichtig oder unvollständig sind, kann der RH 
keine tatsächliche inhaltliche Kontrolle der Angaben in den Rechen-
schaftsberichten vornehmen. In diesem Fall muss der RH aus einer 
Liste der Kammer der Wirtschaftstreuhänder durch Los zusätzlich zu 
den bereits für die Prüfung des Rechnungsabschlusses bestellten zwei 
Wirtschaftsprüfern einen weiteren Wirtschaftsprüfer zur Klärung die-
ser Anhaltspunkte bestellen. Diese Regelung führt zur kostenintensiven 
Einbindung von bis zu drei Wirtschaftsprüfern, ermöglicht aber dem 
staatseigenen Prüfer keine originäre Kontrollmöglichkeit.

Auch hinsichtlich der Einhaltung der in § 4 PartG geregelten Beschrän-
kungen der Wahlwerbungsausgaben sind dem RH keine inhaltlichen 
Kontrollrechte eingeräumt. Er kann sich nur auf die Angaben der poli-
tischen Parteien stützen.

Im PartG besteht keine Sanktion für den Fall der Nichtübermittlung der 
Rechenschaftsberichte samt Spenden–, Sponsoring– und Inseratenli-
ste und Liste der Beteiligungsunternehmen (siehe auch Liste allfälliger 
Sanktionen in: Zögernitz/Lenzhofer, Politische Parteien — Recht und 
Finanzierung, S. 162 ff.). Die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Information des Bundeskanzlers über eine nicht fristgerechte Über-
mittlung des Rechenschaftsberichts samt Anlagen, damit dieser fällige 
Fördermittel einzubehalten hätte, wurde nicht beschlossen. 

Der RH weist darauf hin, dass er im Fall der Nichtübermittlung folg-
lich seiner verfassungsgesetzlichen Pflicht zur Veröffentlichung dieser 
Rechenschaftsberichte samt Spenden–, Sponsoring– und Inseratenlis-
te und Liste der Beteiligungsunternehmen nicht nachkommen kann. 

Im Sinne der Transparenz wird der RH entsprechend der weiter gefassten 
Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 6 Z 2 PartG i.V.m. § 5 Abs. 6 PartG 
die seiner Kontrolle unterliegenden Rechtsträger auffordern, Rechts-
geschäfte mit politischen Parteien oder mit Beteiligungsunternehmen 
bekanntzugeben. Eine Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit der 
Angaben der Parteien durch den RH ist allerdings nicht möglich. Auch 
die Überprüfung der Angaben der der RH–Kontrolle unterliegenden 
Rechtsträger hinsichtlich der Rechtsgeschäfte mit Beteiligungsunter-
nehmen kann nicht unmittelbar durchgeführt, sondern allenfalls im 
Rahmen einer Gebarungsüberprüfung vollzogen werden, wie dies etwa 
auch im Zusammenhang mit den Medientransparenzgesetzen erfolgt. 
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Die Erfüllung dieser Aufgabe wird einen hohen Verwaltungsaufwand 
für den RH und für die betroffenen Rechtsträger zur Folge haben. 
Inhaltlich erschwert wird diese Abfrage durch die notwendige und der-
zeit unklar gelöste Zuordnung allenfalls mehrjähriger Rechtsgeschäfte 
durch die Rechtsträger (weil die Gesamtbeträge der Rechtsgeschäfte 
anzugeben sind) und durch allenfalls unterschiedliche Zeiträume, in 
denen die Beteiligungsunternehmen von der Meldepflicht umfasst 
sind (weil sich die Meldepflicht auf den jeweiligen Berichtszeitraum 
des Rechenschaftsberichtes bezieht). Der Berichtszeitraum muss — z.B. 
bei neuen politischen Parteien oder bei Übernahme oder Verkauf von 
Beteiligungsunternehmen — nicht in jedem Fall ein volles Geschäfts-
jahr umfassen.

Außerdem wird die beabsichtigte Transparenz aus der Sicht des RH 
nicht erreicht werden, weil Rechtsträger nur „den Gesamtbetrag der 
zwischen den Rechtsträgern“ und den parteinahen Unternehmen abge-
schlossenen Rechtsgeschäfte bekanntzugeben haben.

Bei Nichtmeldung bzw. unrichtiger Meldung sind keine Sanktionen 
vorgesehen. Eine vollständige Datenlage im Sinne der erhöhten Trans-
parenz kann daher auch in diesem Bereich nicht sichergestellt werden.

Hinsichtlich der Veröffentlichung der Spenden über 50.000 EUR nach 
§ 6 Abs. 5 PartG sowie hinsichtlich der Entgegennahme, Verwahrung 
und Weiterleitung von Spenden, die von Parteien nicht angenommen 
werden dürfen (unzulässige Spenden) nach § 6 Abs. 7 bis 9 PartG wird 
der RH in einer „quasi–notariellen“ Funktion tätig. Dies deshalb, weil 
die Wahrnehmung dieser Aufgabe allein von der Meldung bzw. der 
Weiterleitung unzulässiger Spenden durch die Partei abhängt. Eine 
Kontrolle der inhaltlichen Richtigkeit und der Vollständigkeit dieser 
Mitteilungen durch den RH ist nicht vorgesehen.

Das Gesetz regelt nicht ausdrücklich, wann „konkrete Anhaltspunkte“ 
(siehe § 10 Abs. 4 PartG) dafür vorliegen, dass im Rechenschaftsbe-
richt enthaltene Angaben unrichtig oder unvollständig sind. Insbe-
sondere ist auch unklar, in welcher Detailliertheit die Offenlegung im 
Rechenschaftsbericht erfolgen wird. Gemäß der Verfassungsbestim-
mung des § 11 Abs. 1 PartG entscheidet der beim Bundeskanzleramt 
eingerichtete Unabhängige Parteien–Transparenz–Senat (UPTS) auf-
grund der vom RH übermittelten Unterlagen. Ebenso ist für die Ver-
hängung einer Geldbuße im § 12 Abs. 1 PartG eine Mitteilung des RH 
vorgesehen, nicht aber für die Verhängung einer Geldstrafe. Daraus 
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zieht der UPTS den Schluss, dass es für die Einleitung eines Verwal-
tungsstrafverfahrens keiner Initiative des RH bedarf.

Die Bestimmungen betreffend das Inkrafttreten und die Übergangsbe-
stimmungen sind im § 16 PartG komplex formuliert. Dies führte etwa 
dazu, dass bei den politischen Parteien Unklarheiten bestanden, von 
wem und in welcher Form der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2012 
bzw. dessen Anhänge — wie Listen über Spenden, Sponsoring und Inse-
rate — für das zweite Halbjahr 2012 zu publizieren waren.

Der RH teilte seine sich eindeutig aus der Geltung von § 4 Parteien-
gesetz 1975 bis 31. Dezember 2012 ergebende Rechtsansicht, wonach 
die Rechenschaftsberichte für das Jahr 2012 und die darin enthaltenen 
Spendenlisten in Anwendung des § 4 Parteiengesetz 1975 durch die 
politischen Parteien in der Wiener Zeitung zu veröffentlichen sind, 
den im Nationalrat vertretenen Parteien mit und veröffentlichte diese 
Rechtsansicht auch auf seiner Website. 

Abschließend verweist der RH auf seine Prüfungsfeststellungen (siehe 
Bericht Reihe Bund 2000/2, TZ 5) sowie darauf, dass auch weiterhin im 
Parteien–Förderungsgesetz 2012 keine konkrete Definition der Zweck-
widmung der Fördermittel („Tätigkeit bei der Mitwirkung an der politi-
schen Willensbildung auf Bundesebene“) enthalten ist. Eine Kontrolle 
der zweckmäßigen Mittelverwendung gemäß § 13 RHG ist daher wei-
terhin nur erschwert möglich.

1. Mit der Verfassungsbestimmung des § 11 Abs. 1 des Parteiengesetzes 
2012 ist zur Verhängung von Geldbußen und Geldstrafen nach diesem 
Bundesgesetz der unabhängige Parteien–Transparenz–Senat eingerich-
tet worden, der aufgrund der vom RH übermittelten Unterlagen zu ent-
scheiden hat. Nähere Bestimmungen darüber finden sich im § 12. Gemäß 
dessen Abs. 1 hat der genannte Senat aufgrund einer vom RH erstat-
teten Mitteilung über die politische Partei mit Bescheid die Geldbuße 
(im Sinne des § 10 Abs. 6 — 8) zu verhängen. Gemäß § 12 Abs. 2 begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe zu bestrafen, 
wer vorsätzlich die in den Z 1 — 4 festgelegten Tatbilder erfüllt.

Die Bestimmungen über Verwaltungsübertretungen waren in der Regie-
rungsvorlage noch nicht enthalten; sie scheinen mit denen über die 
Verhängung einer Geldbuße nicht ausreichend synchronisiert zu sein.
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2. Es ergibt sich zunächst die Frage nach der normativen Tragweite der 
im § 11 Abs. 1 enthaltenen Wortfolge „aufgrund der vom Rechnungs-
hof übermittelten Unterlagen“. Aus dieser Wortfolge kann der Schluss 
gezogen werden, dass der Senat an den vom RH ermittelten Sachver-
halt gebunden ist (so EISNER/KOGLER/ULRICH, Das Recht der politi-
schen Parteien, 2012, S. 103 f., Anmerkung 1 zu § 11 Abs. 1). Dagegen 
spricht das im Verwaltungsverfahrensrecht maßgebende Prinzip der 
materiellen Wahrheit, das eine selbständige Kognition der entschei-
denden Behörde voraussetzt.

3. Während im § 11 Abs. 1 PartG ganz allgemein davon die Rede ist, 
dass der Senat aufgrund der vom RH übermittelten Unterlagen zu ent-
scheiden hat, heißt es im § 12 Abs. 1 leg. cit., dass die Geldbuße auf-
grund einer Mitteilung des RH zu verhängen ist. Demgegenüber ist 
in § 12 Abs. 2, der von Verwaltungsübertretungen handelt, von einer 
solchen Mitteilung nicht die Rede.

Angesichts dieser differenzierenden Regelung ist der Senat in seiner 
bisherigen Spruchpraxis davon ausgegangen, dass er angesichts der 
das Verwaltungsstrafverfahren beherrschenden Offizialmaxime im Fall 
einer möglichen Verwaltungsübertretung gemäß § 12 Abs. 2 leg. cit. 
nicht von einer Mitteilung des RH abhängig ist.

Diese wohl begründete Rechtsauffassung führt freilich zu dem unbefriedi-
genden Ergebnis, dass eine beträchtliche Zeitspanne zwischen dem bean-
standeten Vorfall und dem Beginn einer Prüfungsmöglichkeit des UPTS 
betreffend eine Sanktionierung wegen einer Verwaltungsübertretung und 
der Verhängung einer Geldbuße liegen kann; letztere kommt erst dann 
in Betracht, wenn die politische Partei dem RH ihren Rechenschaftsbe-
richt erstattet hat, das ist gemäß § 5 Abs. 7 PartG bis zum 30. September 
des folgenden Jahres. Dieses unbefriedigende Ergebnis wird durch den 
Umstand verschärft, dass die Tatbestände für die Verhängung einer Geld-
buße und einer Geldstrafe sich in maßgebenden Teilen überschneiden. 
Schwierigkeiten können sich auch aus einer bestehenden parlamenta-
rischen Immunität der Verantwortlichen ergeben.

4. Gemäß § 12 Abs. 2 Z 3 des Parteiengesetzes 2012 begeht eine 
Verwaltungsübertretung, wer eine unzulässige Spende entgegen § 6 
Abs. 7 PartG annimmt und nicht an den RH weiterleitet. Unzulässige 
Spenden können auch Sachspenden oder lebende Subventionen (§ 2  
Z 5 leg. cit.) sein. Diese können aber — wenn überhaupt — an den RH 
nur unter der Voraussetzung einer Bewertungsregelung weitergeleitet 
werden, wie sie etwa der § 26 des deutschen Parteiengesetzes enthält. 
Eine solche Bewertungsregelung — sowie die Pflicht der politischen Par-
teien zur Aufbringung eines danach zu bemessenden, dem RH weiter-
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zuleitenden Wertersatzes in Geld — könnte im Wege der Interpretation 
konstruiert werden, wobei der Senat eine solche Vorgangsweise im Hin-
blick auf das für das Verwaltungsstrafrecht maßgebende Prinzip „nulla 
poena sine lege“ sowie dem daraus abgeleiteten erhöhten Klarheitsge-
bot (vgl. Mayer, B–VG3, Rz I.1. zu Art. 7 EMRK) nicht für zulässig hält. 
Eine Klarstellung durch den Gesetzgeber wäre erforderlich.

5. Vom Senat verhängte Geldbußen sind gemäß § 11 Abs. 8 PartG auf 
der Website des Senates und zusammen mit dem Rechenschaftsbe-
richt der betroffenen Partei auch auf deren Website zu veröffentlichen. 
Für die Geldstrafen fehlt eine vergleichbare Bestimmung, so dass hier 
offenbar das für das Verwaltungsstrafrecht maßgebende Prinzip der 
Parteienöffentlichkeit maßgebend ist. Entscheidungen des Senates im 
Verwaltungsstrafverfahren sind also nicht zu veröffentlichen. Dass 
eine Institution, die vom Gesetz ausdrücklich als „Unabhängiger Par-
teien– T r a n s p a r e n z–Senat“ bezeichnet ist, ihre Entscheidungen 
zum Teil nicht veröffentlichen darf, stößt gerade angesichts der der-
zeit bestehenden Bestrebungen zu mehr Information mit Sicherheit auf 
Unverständnis in der Öffentlichkeit, wie dies auch die mediale Reak-
tion (Der Standard vom 8.11.2013) zeigt.

6. Gemäß § 6 Abs. 7 PartG sind nach Abs. 6 unzulässige Spenden 
von der Partei unverzüglich, spätestens mit Einreichung des Rechen-
schaftsberichts für das betreffende Jahr, an den RH weiterzulei-
ten. „Unverzüglich“ bedeutet offenbar „ohne sachlich begründbare 
Verzögerung“. Selbst wenn man eine solche Interpretation anstellt, 
besteht zwischen den beiden hier in Betracht zu ziehenden Zeitpunk-
ten eine beträchtliche Spanne. Außerdem kann die „Weiterleitung“ 
von nicht in Geld bestehenden Spenden (Sachleistung, lebende Sub-
vention) nur sinngemäß verstanden werden.

7. Die dargestellten Spannungsverhältnisse und Unklarheiten sind zwar 
im Weg der Interpretation mit nicht unkomplizierten Überlegungen 
zur Ermittlung des Gesetzesinhaltes lösbar. Dies hat aber seine Grenze 
dort, wo es um Strafsanktionen geht; jedenfalls dort ist vom Gesetz-
geber verlangt, klare und unzweideutige Regelungen zu treffen.

Gemäß § 5 Abs. 2 i.V.m. § 13 PartG hat der RH für einen Zeitraum 
von fünf Jahren zwei Wirtschaftsprüfer aus einem Fünfervorschlag 
der jeweiligen politischen bzw. wahlwerbenden Partei zu bestimmen. 
Diese haben den Rechenschaftsbericht dieser Partei zu überprüfen und 
zu unterzeichnen.

Bestellung von 
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Wie in seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012 erwähnt (Reihe Bund 
2012/13, S. 74), hat der RH zur Sicherung einer einheitlichen, transpa-
renten und nachvollziehbaren Vorgangsweise bei der Wahrnehmung 
der Aufgabe nach § 5 Abs. 2 PartG einen beratenden Beirat eingerich-
tet. Der Beirat, bestehend aus dem Präsidenten der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder, dem Vorsitzenden der Qualitätskontrollbehörde für 
Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften (bzw. von diesen namhaft 
gemachten Vertretern) und zwei Vertretern des RH, hat den folgenden 
Kriterienkatalog für die Auswahl der Wirtschaftsprüfer erarbeitet.

Kriterien für die Auswahl der Wirtschaftsprüfer sind zunächst in § 9 
PartG festgelegt. Darin wird auch auf die Bestimmungen des Wirt-
schaftstreuhandberufsgesetzes (WTBG), BGBl. I Nr. 58/1999 (derzeit 
i.d.F. BGBl. I Nr. 121/2013) verwiesen. Das WTBG wiederum bezieht 
sich auf Bestimmungen der Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895 
(i.d.F. BGBl. I Nr. 158/2013).

Darüber hinaus wendet der RH analog auch die Bestimmungen der 
Befangenheits– und Ausschlussgründe nach den §§ 271 bis 271c des 
Unternehmensgesetzbuches (UGB), dRGBl. S 219/1897 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 50/2013 und des Österreichischen Corporate Governance Kodex 
und des Public Corporate Governance Kodex (B–PCGK) über die 
Bestellung von Wirtschaftsprüfern an. Ebenso werden die relevanten 
Bestimmungen des Abschlussprüfungs–Qualitätssicherungsgesetzes 
(A–QSG), BGBl. I Nr. 84/2005 i.d.F. BGBl. I Nr. 129/2013, und die 
Richtlinie des Vorstandes der Kammer der Wirtschaftstreuhänder über 
die Ausübung der Wirtschaftstreuhandberufe (Wirtschaftstreuhandbe-
rufs–Ausübungsrichtlinie 2003 — WT–ARL 2003) i.d.F. ABl–KWT Son-
dernummer I/2011, als Kriterien herangezogen.

Zusammengefasst kommen somit folgende Kriterien zur Anwendung:

Kanzleigemeinschaft

Nach § 5 Abs. 2 PartG dürfen die beiden vom RH — für fünf Jahre — 
zu bestellenden Wirtschaftsprüfer nicht durch Kanzleigemeinschaft 
verbunden sein.

Wiederbestellung

Die Unzulässigkeit der unmittelbar darauffolgenden Wiederbestellung 
(§ 5 Abs. 2 PartG, analog § 271a Abs. 1 Z 4 UGB) wird vom RH auch 
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im Hinblick auf die — nach den Bestimmungen des mittlerweile außer 
Kraft getretenen Parteiengesetzes 1975, BGBl. Nr. 404/1975 i.d.F. BGBl. 
I Nr. 56/2012 — in der Vorperiode vom BMF bestellten Wirtschaftsprü-
fer bereits bei der erstmaligen Bestellung berücksichtigt.

Befangenheit

Es dürfen keine Gründe, insbesondere Beziehungen geschäftlicher, 
finanzieller oder persönlicher Art, vorliegen, nach denen die Besorg-
nis der Befangenheit der Prüfer besteht (§ 9 Abs. 1 PartG, analog § 271 
Abs. 1 UGB). Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gilt als befangen, 
wenn der den Bestätigungsvermerk unterzeichnende Wirtschaftsprüfer 
oder eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich leitende Funktion 
bei der Prüfung ausübt, nach § 271 Abs. 1 UGB befangen ist (ana-
log § 271 Abs. 4 UGB). Berufsberechtigte sind darüber hinaus ver-
pflichtet, Prüfungsaufträge abzulehnen, wenn ein zureichender Grund 
vorliegt, ihre Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen (§ 88 Abs. 2 Z 4 
WTBG, § 19 Z 2 JN). Nach Punkt 80 des Österreichischen Corporate 
Governance Kodex sind alle Umstände schriftlich darzulegen, die die 
Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten sowie jene Schutz-
maßnahmen, die getroffen worden sind, um eine unabhängige Prü-
fung sicherzustellen.

Mitwirkung an Büchern oder Rechenschaftsbericht

Wirtschaftsprüfer sind ausgeschlossen, wenn sie bei der Führung der 
Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden Rechenschaftsberichts 
über die Prüfungstätigkeit hinaus mitgewirkt haben (§ 9 Abs. 2 Z 2 
PartG, analog § 271 Abs. 2 Z 4 lit. a UGB, § 88 Abs. 2 Z 5 WTBG). 
Nach § 20 Abs. 1 Z 1 JN (§ 88 Abs. 2 Z 3 WTBG) liegt ein Ausschluss-
grund vor in Sachen, in welchen sie selbst Partei sind, oder in Anse-
hung deren sie zu einer der Parteien im Verhältnis eines Mitberech-
tigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen stehen.

Ausübung eines Amtes oder einer Funktion

Ein Wirtschaftsprüfer ist ausgeschlossen, wenn er ein Amt oder eine 
Funktion in der Partei oder für die Partei ausübt oder in den letzten 
drei Jahren ausgeübt hat (§ 9 Abs. 1 Z 1 PartG).
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Bindung durch Weisungen fachlicher Art

Berufsberechtigte sind verpflichtet, die Übernahme eines Auftrages 
abzulehnen, der sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit an Weisungen fach-
licher Art des Auftraggebers binden würde (§ 88 Abs. 1 WTBG).

Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter, Mitglied des Aufsichtsrats oder 
Gesellschafter, Arbeitnehmer eines ausgeschlossenen Wirtschaftsprü-
fers/Wirtschaftsprüfungsunternehmens 

Ausschlussgründe bestehen für einen Wirtschaftsprüfer, wenn er gesetz-
licher Vertreter, Mitglied des Aufsichtsrats oder Gesellschafter einer 
juristischen Person oder einer Personengesellschaft, Arbeitnehmer einer 
natürlichen oder juristischen Person oder einer Personengesellschaft ist, 
sofern die natürliche oder juristische Person, die Personengesellschaft 
oder einer ihrer Gesellschafter aus den in den Gesetzen näher bezeich-
neten Gründen nicht Prüfer sein darf (§ 9 Abs. 2 Z 3 PartG, analog  
§ 271 Abs. 2 Z 2 und Z 5 UGB).

Beteiligung

Ebenso ausgeschlossen ist ein Wirtschaftsprüfer, wenn er Anteile an 
einem Unternehmen besitzt, das mit der zu prüfenden Partei verbun-
den ist oder an diesem mindestens 20 % der Anteile besitzt, oder auf 
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung derartiger Anteile maßgeblichen 
Einfluss hat (analog § 271 Abs. 2 Z 1 UGB).

Persönliche bzw. wirtschaftliche Abhängigkeit

Berufsberechtigte sind verpflichtet, Prüfungsaufträge abzulehnen, 
wenn sie von dem zu Prüfenden oder dem Auftraggeber oder, falls 
der Auftraggeber ein Dritter ist, auch von diesem persönlich und wirt-
schaftlich nicht unabhängig sind (§ 88 Abs. 2 Z 1 WTBG).

Ein Wirtschaftsprüfer ist ausgeschlossen, wenn er in den letzten fünf 
Jahren jeweils einen bestimmten Anteil Gesamteinnahmen aus seiner 
beruflichen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der zu prüfenden 
Partei oder von mit dieser verbundenen Unternehmen oder von Unter-
nehmen, an denen die zu prüfende Partei mindestens 20 % der Anteile 
besitzt, bezogen hat, wenn dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu 
erwarten ist (analog § 271 Abs. 2 Z 7 UGB, § 271a Abs. 1 Z 1 UGB).
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Mittelbarer oder unmittelbarer Einfluss auf die Führung von Geschäften

Berufsberechtigte sind verpflichtet, Prüfungsaufträge abzulehnen, 
wenn einer der Beteiligten mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss 
auf die Führung der Geschäfte des anderen hat (§ 88 Abs. 2 Z 2 WTBG).

Übernahme von Managementaufgaben

Ein Wirtschaftsprüfer ist ausgeschlossen, wenn er bei der zu prüfenden 
Partei oder für die zu prüfende Partei in dem zu prüfenden Geschäftsjahr 
oder bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks Managementaufga-
ben bzw. bestimmte weitere Aufgaben übernommen hat (analog § 271 
Abs. 2 Z 4 lit. c UGB).

Mitwirkung bei der internen Revision

Ein weiterer Ausschlussgrund für einen Wirtschaftsprüfer liegt vor, 
wenn er bei der zu prüfenden Partei oder für die zu prüfende Par-
tei in dem zu prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur Erteilung des 
Bestätigungsvermerks bei der internen Revision mitgewirkt hat (ana-
log § 271 Abs. 2 Z 4 lit. b UGB).

Erbringung von Rechts– oder Steuerberatungsleistungen

Ein Wirtschaftsprüfer ist ausgeschlossen, wenn er in dem zu prüfenden 
Geschäftsjahr über die Prüfungstätigkeit hinaus für die zu prüfende 
Partei Rechts– oder Steuerberatungsleistungen erbracht hat, die über 
das Aufzeigen von Gestaltungsalternativen hinausgehen und die sich 
auf den Jahresabschluss nicht nur unwesentlich auswirken (analog 
§ 271a Abs. 1 Z 2 UGB).

Mitwirkung bei Rechnungslegungsinformationssystemen

Weiters ist ein Wirtschaftsprüfer ausgeschlossen, wenn er in dem zu 
prüfenden Geschäftsjahr für die zu prüfende Partei bei der Entwick-
lung, Installation und Einführung von Rechnungslegungsinformati-
onssystemen mitgewirkt hat (analog § 271 a Abs. 1 Z 3 UGB).
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Erbringung von Bewertungsleistungen

Ein Wirtschaftsprüfer ist zudem ausgeschlossen, wenn er bei der zu 
prüfenden Partei oder für die zu prüfende Partei in dem zu prüfenden 
Geschäftsjahr oder bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks Bewer-
tungsleistungen oder versicherungsmathematische Dienstleistungen 
erbracht hat, die sich auf den zu prüfenden Jahresabschluss nicht nur 
unwesentlich auswirken (analog § 271 Abs. 2 Z 4 lit. d UGB).

Bescheinigung gemäß § 15 A–QSG

Ein Wirtschaftsprüfer bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist 
ausgeschlossen, wenn er bzw. sie über keine Bescheinigung gemäß 
§ 15 A–QSG verfügt (analog § 271 Abs. 2 Z 3 und Abs. 4 UGB).

Eintragung in das öffentliche Register gemäß § 23 A–QSG

Die aufrechte Eintragung in das öffentliche Register gemäß § 23 
A–QSG als Nachweis über die Einbeziehung in ein gesetzliches 
Qualitätssicherungssystem muss gegeben sein (Punkt 80 des Österrei-
chischen Corporate Governance Kodex).

Versicherung

Die Annahme von Aufträgen durch Berufsberechtigte, die sowohl dem 
Grunde als auch der Höhe nach im Deckungsumfang ihrer Vermögens-
schaden–Haftpflichtversicherung nicht enthalten sind, ist unzulässig 
(§ 88 Abs. 1 WTBG).

Vorliegen von Nahe– und Verwandtschaftsverhältnissen

Gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 und 3 JN (§ 88 Abs. 2 Z 3 WTBG) bestehen 
Ausschließungsgründe bei Vorliegen bestimmter persönlicher Nahe– 
und Verwandtschaftsverhältnisse.

Anwendung der Kriterien auf Prüfungsverantwortliche

Ausschlussgründe für einen Wirtschaftsprüfer liegen vor, wenn dieser 
bei der Prüfung eine Person beschäftigt, die aus den im Gesetz genann-
ten Gründen nicht Abschlussprüfer sein darf bzw. wenn er seinen Beruf 
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zusammen mit einer ausgeschlossenen Person ausübt oder gemein-
sam mit dieser im Rahmen gemeinsamer Berufsausübung bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt (analog § 271 Abs. 2 Z 6 UGB, § 271 Abs. 3 
UGB, § 271a Abs. 2 UGB).

Anwendung der Kriterien auf Prüfungsgesellschaften

Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist ausgeschlossen, wenn sie 
selbst, einer ihrer gesetzlichen Vertreter, ein Gesellschafter, ein mit 
ihr verbundenes Unternehmen oder eine von ihr bei der Prüfung 
beschäftigte Person nach § 9 Abs. 2 PartG nicht Prüfer sein darf (§ 9 
Abs. 3 PartG). Weitergehende Ausschlussbestimmungen finden sich im 
UGB (analog § 271 Abs. 4 UGB und § 271a Abs. 3 UGB).

Darüber hinaus wendet der RH für die Auswahl der Wirtschaftsprüfer 
folgende Kriterien nach qualitativen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten an:

Honorar

In die Bewertung einbezogen wird die Höhe des Prüfungshonorars, 
wobei von einem Fixhonorar (ohne Nachverhandlungsoption) aus-
zugehen ist. Die Honorarzusammensetzung sowie ein Stunden– und 
Ressourcenraster sind dem vorzulegenden Auswahlvorschlag der Par-
teien anzuschließen.

Der Bestellung eines Wirtschaftsprüfers soll ein wettbewerbliches Ver-
gabeverfahren zugrunde liegen (Punkt 14.3.6 des Public Corporate 
Governance Kodex (B–PCGK)).

Leistung

Maßstab der Bewertung sind die Angemessenheit der geplanten Prü-
fungszeit und des geplanten Personaleinsatzes (Verhältnis von Wirt-
schaftsprüfern und Prüfungsassistenten).

Qualifikation

Sowohl die Qualifikation des Prüfungsverantwortlichen als auch des 
weiteren Prüfungspersonals (Berufsbefugnisse, Referenzlisten) sowie 
der Umfang ihres geplanten Einsatzes werden bewertet.
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Weiters werden Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualifikation des 
Prüfungspersonals bewertet. Dabei ist auch die Meldung betreffend die 
Fortbildungsverpflichtung (§ 1b A–QSG) einzubeziehen.

Unabhängigkeit

Maßnahmen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit des Prüfungsper-
sonals finden Eingang in die Bewertung einschließlich der Vorlage der 
jährlichen Bestätigung betreffend die interne Überprüfung der Einhal-
tung der Unabhängigkeitsanforderungen (§ 24 Abs. 1 Z 7 A–QSG).

Die Unabhängigkeit wird auch dahingehend bewertet, dass weder jeder 
einzelne Prüfer noch die Prüfungsgesellschaft eine Spende an die zu 
prüfende Partei innerhalb der letzten fünf Jahre geleistet hat.

Vorzulegen ist eine Erklärung zur Einhaltung aller Berufsgrundsätze 
einschließlich der Fachgutachten der Kammer der Wirtschaftstreu-
händer.

Leistungsfähigkeit

Zu erbringen ist der Nachweis zur Gewährleistung der für eine gewis-
senhafte Berufsausübung erforderlichen sachlichen, personellen und 
sonstigen organisatorischen Voraussetzungen (§ 7 Abs. 2 Wirtschafts-
treuhandberufs–Ausübungsrichtlinie 2003 — WT–ARL 2003).

Angaben zur Haftung haben darzulegen, in welcher Höhe bzw. Art 
eine allfällige Haftungsbeschränkung vereinbart ist.

Nachweis für die Erfüllung der Kriterien

Der RH weist darauf hin, dass die Erfüllung aller oben genannten Kri-
terien im Fünfervorschlag der Parteien an den RH hinsichtlich aller 
genannter Wirtschaftsprüfer in schriftlicher Form (durch Eigenerklä-
rungen bzw. durch Nachweise) zu belegen ist.

Der RH wird den im Nationalrat vertretenen Parteien den Kriterienka-
talog für die Auswahl der Wirtschaftsprüfer mitteilen und diesen auf 
seiner Website unter www.rechnungshof.gv.at veröffentlichen. 

Auf der Grundlage dieser Kriterien wird in den nächsten Wochen die 
Auswahl erfolgen. 
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Im ersten Jahr der Geltung des PartG war der RH umfassend mit dieser 
neuen Verwaltungsaufgabe befasst. Die Tätigkeiten reichten von zahl-
reichen Anfragen, die Veröffentlichung von FAQs, Veröffentlichungen 
von Spenden über 50.000 EUR sowie den Vorbereitungsmaßnahmen 
für den Vollzug des Gesetzes ab dem kommenden Jahr. 

Während des gesamten Jahres richteten Interessierte und Betroffene 
zahlreiche Anfragen im Zusammenhang mit dem PartG — z.B. hin-
sichtlich der Rechenschaftsberichte, der Listen über Spenden, Sponso-
ring und Inserate für das zweite Halbjahr 2012, der Geltung des PartG 
für bestimmte Parteien — an den RH, die von ihm beantwortet wur-
den. Aus der Anzahl und der Art der Anfragen leitet der RH ab, dass 
allgemein große Schwierigkeiten mit der Verständlichkeit und mit der 
Auslegung des PartG bestehen. Der RH verweist dabei auch auf seine 
Ausführungen zu den Problemen in der Umsetzung des PartG.

Um den Informationsstand zu fördern und um die Abwicklung der Auf-
gaben nach dem PartG zu erleichtern, hat der RH die häufigsten Fra-
gen (Frequently Asked Questions — FAQ) zum PartG — vorerst zu den 
Themen Geltungsbereich des PartG, Rechenschaftsberichte und Wirt-
schaftsprüfer — zusammengestellt und auf seiner Website www.rech-
nungshof.gv.at veröffentlicht. Die Fragen beziehen sich ausschließlich 
auf jene Teile des PartG, die den RH betreffen, und werden laufend 
erweitert.

Der RH hat gemäß § 6 Abs. 5 PartG Spenden, die im Einzelfall die 
Höhe von 50.000 EUR übersteigen, unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Spenders auf seiner Website zu veröffentlichen.

Im Jahr 2012 wurden dem RH insgesamt vier — den Betrag von 
50.000 EUR übersteigende — Spenden gemeldet, im Jahr 2013 bis 
zum Redaktionsschluss insgesamt 14 derartige Spenden, die der RH 
gesetzeskonform auf seiner Website (www.rechnungshof.gv.at) ver-
öffentlichte.

Politische und wahlwerbende Parteien dürfen von den in § 6 Abs. 6 
PartG aufgelisteten natürlichen oder juristischen Personen keine Spen-
den annehmen. Nach dieser Bestimmung unzulässige Spenden sind 
von der Partei unverzüglich, spätestens mit Einreichung des Rechen-
schaftsberichts für das betreffende Jahr, an den RH weiterzuleiten. 
Der RH hat die eingehenden Beträge auf einem gesonderten Konto zu 

Weitere Tätigkeiten 
des RH im Zusam-
menhang mit dem 
Parteiengesetz

Beantwortung  
von Anfragen

Veröffentlichung  
von FAQs

Veröffentlichung  
von Spenden über 
50.000 EUR

Weiterleitung  
unzulässiger Spenden
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verwahren. Gemäß § 6 Abs. 8 PartG hat der RH die innerhalb eines 
Kalenderjahres eingegangenen Beträge zu Beginn des darauf folgenden 
Kalenderjahres an Einrichtungen, die mildtätigen oder wissenschaftli-
chen Zwecken dienen, weiterzuleiten.

Auf der Grundlage dieser bereits mit 1. Juli 2012 in Kraft getretenen 
Bestimmungen wurden dem RH bis Redaktionsschluss noch keine 
Beträge aus unzulässigen Spenden von Parteien gemeldet bzw. wei-
tergeleitet.
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Das Mitte 2012 in Kraft getretene Medientransparenzgesetz hat dem RH 
nicht nur eine neue Sonderaufgabe beschert. Für den RH hat sich mit die-
sem Gesetz auch ein neues Prüfungsfeld aufgetan. Seit Herbst 2013 prüft 
er die Umsetzung des Medientransparenzgesetzes bei den seiner Prü-
fungszuständigkeiten unterliegenden Rechtsträgern, primär in Gemein-
den, in den Ländern und im Bund sowie in staatsnahen Unternehmen.

Seit Mitte 2012 müssen alle Rechtsträger, die der Kontrolle des RH 
unterliegen, quartalsweise die Ausgaben für Medienkooperationen und 
Werbung sowie für Förderungen an Medieninhaber der Kommunika-
tionsbehörde KommAustria melden. Als Sonderaufgabe verpflichtete 
der Gesetzgeber den RH, halbjährlich eine aktualisierte Liste der sei-
ner Kontrolle unterliegenden Rechtsträger der KommAustria zu über-
mitteln.

Diese rund 6.500 Rechtsträger umfassende Liste ist auf der Home-
page des RH http://www.rechnungshof.gv.at/beratung/pruefobjekte.
html veröffentlicht. Sie ist die Grundlage für die Meldungen an die 
KommAustria, die wiederum die quartalsweisen Meldungen auf ihrer 
Homepage https://www.rtr.at/de/m/Medientransparenz veröffentlicht.

Die Erstellung und Aktualisierung dieser Liste bedeutet für den RH 
einen erheblichen Mehraufwand. In den Jahren 2012 und 2013 waren 
dafür fast 1.000 Arbeitstage notwendig. Mit anderen Worten: Fast 
1.000 Prüfertage sind durch diese Sonderaufgabe in den ersten zwei 
Jahren verloren gegangen. Mit diesen Ressourcen hätte der RH rund 
16 Stichproben– oder Follow–up–Überprüfungen durchführen können.

Ergänzend hat der RH im Herbst 2013 das Thema Medientransparenz 
in seine Prüfungsplanung aufgenommen und bereits zwei Prüfungen — 
eine Stadt und ein Land — begonnen. Jedes Jahr sollen fünf bis sechs 
Rechtsträger geprüft werden. Ziel ist, die Vollständigkeit und Richtig-
keit der Meldungen betreffend Medienkooperationen, Werbeaufträge 
und Förderungen an Medieninhaber zu beurteilen, Schwachstellen bei 
der Erfüllung der Meldepflichten aufzuzeigen sowie die Einhaltung der 
inhaltlichen Anforderungen des Medientransparenzgesetzes zu prüfen.

Die Prüfungen sollen auch zeigen, ob das Ziel des Gesetzgebers, eine 
„umfassende Transparenz“ bei der Vergabe von Werbeaufträgen und 
Förderungen durch öffentliche Stellen zu gewährleisten, auch tatsäch-
lich erreicht wird.

Neues Prüfgebiet  
für den RH
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Mit Entscheidung vom 19. April 2013 hob der Unabhängige Verwal-
tungssenat (UVS) Wien einen Bescheid der Kommunikationsbehörde 
Austria auf, in dem diese gegen einen Gemeindeverband eine Verwal-
tungsstrafe verhängt hatte, weil diese es unterlassen hatte, Daten nach 
dem Medienkooperations– und –förderungs–Transparenzgesetz zu mel-
den. Grund dafür war nach Ansicht des UVS Wien die fehlende Zustän-
digkeit des RH zur Prüfung des Gemeindeverbandes, da die Einwohner-
zahl der verbandsangehörigen Gemeinden weniger als 10.000 beträgt.

Der UVS verwies dabei auf Erläuterungen zur B–VG–Novelle BGBl. I 
Nr. 98/2010, nach der sich — nach Auffassung des UVS Wien — die 
Zuständigkeit des RH zur Gebarungsüberprüfung nur noch auf Gemein-
deverbände mit einer Gesamtzahl der Einwohner der verbandsange-
hörigen Gemeinden von mindestens 10.000 („Große Gemeindever-
bände“) erstrecken soll.

In einem — in dieser Form nicht beschlossenen — Vorentwurf zur 
genannten Novelle war zwar geplant, dass der RH nur mehr für Gemein-
deverbände mit einer Gesamtzahl der Einwohner der verbandsange-
hörigen Gemeinden von mindestens 10.000 prüfzuständig sein soll. 
Ebenso war beabsichtigt, dass die Landesrechnungshöfe vom Landes-
verfassungsgesetzgeber für die Prüfung von Gemeindeverbänden mit 
einer Gesamtzahl der Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden 
von weniger als 10.000 zuständig gemacht werden können.

Durch eine solche Regelung wäre die Prüfungskompetenz des RH ver-
fassungsrechtlich auf „Große Gemeindeverbände“ beschränkt worden, 
was — mangels Verpflichtung des Landesverfassungsgesetzgebers zur 
Erlassung korrespondierender Bestimmungen für Gemeindeverbände mit 
weniger als 10.000 Einwohnern — möglicherweise zu einer Kontroll-
lücke im Bereich der Gemeindeverbände geführt hätte. 

Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Ausschussberatungen dieses, 
die RH–Kompetenzen beschränkende Vorhaben nicht weiter verfolgt. 
Gemäß Art. 127a Abs. 9 B–VG sieht die Verfassung — wie bisher — vor, 
dass die für die Überprüfung der Gebarung der Gemeinden geltenden 
Regelungen bei der Überprüfung der Gebarung der Gemeindeverbände 
sinngemäß anwendbar sind. Erfasst werden von dieser Regelung alle 
Gemeindeverbände, wie der Ausschussbericht auf Seite 6 (989 BlgNR, 
24. GP) auch eindeutig festhält: „Mit dieser Bestimmung wird klarge-
stellt, dass dem RH auch weiterhin die Kompetenz zur Überprüfung 
der Gebarung der Gemeindeverbände unabhängig von der Gesamt-
zahl der Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden zukommt.“

Entscheidung des 
Unabhängigen 
Verwaltungssenates 
Wien
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Aus diesen Gründen ist weiterhin die Zuständigkeit des RH für die 
Prüfung der Gebarung des Gemeindeverbandes „Mittelschulgemeinde 
Atzenbrugg“ gegeben, weshalb die Entscheidung des UVS Wien vom 
19. April 2013 als verfehlt zu bezeichnen ist.

Da zum Zeitpunkt der Erlassung dieses Bescheids die Möglichkeit einer 
Amtsbeschwerde — diesfalls der Kommunikationsbehörde Austria — 
nicht eingeräumt war, ist diese Entscheidung trotz der darin vertre-
tenen unzutreffenden Rechtsansicht rechtskräftig geworden. 

Abschließend verweist der RH auf die — in einem Verfahren gem. 
Art. 126a B–VG — vom Verfassungsgerichtshof getroffene Aussage in 
VfSlg. Nr. 13.705, wonach der RH „...zur Überprüfung der Gebarung 
eines Gemeindeverbandes unabhängig von der Einwohnerzahl der ver-
bandsangehörigen Gemeinden“ zuständig ist. Der RH weist daher auf 
den Widerspruch dieses Erkenntnisses des VfGH zu der Entscheidung 
des UVS Wien hin.

Im Zuge der nach den Bestimmungen der „Medientransparenz-Gesetze“ 
(§ 1 Abs. 3 BVG MedKF-T) vorzunehmenden Datenaktualisierung 
ersuchte der RH im ersten Halbjahr 2013 alle seiner Kontrolle unter-
liegenden Rechtsträger um Überprüfung der Stammdaten auf Aktua-
lität und um Mitteilung allfälliger Änderungen.

Mit Schreiben vom 5. Juli 2013 teilten die AK Vorarlberg Immobilien 
GmbH und die AK Vorarlberg Immobilien GmbH & Co KG mit, dass 
sie eine Anfrage des RH zur Datenaktualisierung als gegenstandslos 
betrachteten. Sie begründeten dies damit, dass dem RH keine Prüfungs-
zuständigkeit im Bereich der Unternehmen von gesetzlichen beruf-
lichen Vertretungen zukommt und damit eine Meldepflicht nach dem 
Medientransparenzgesetz nicht bestehe.

Der RH vertritt jedoch die Ansicht, dass Unternehmen von Kammern 
seiner Kontrolle unterliegen, weil den Kammern sonst die Möglich-
keit eröffnet wäre, Teile ihrer Gebarung in Unternehmen auszulagern 
und damit der Gebarungskontrolle zu entziehen. Weiters ist der RH 
zur Prüfung von Unternehmen zuständig, an denen neben der Kam-
mer ein der RH–Kontrolle unterliegender sonstiger Rechtsträger (z.B. 
der Bund oder ein Land) mit einem auch nur minimalen Anteil betei-
ligt ist. Es wäre systemwidrig, wenn ein Unternehmen, an dem eine 
Kammer mit 100 % beteiligt ist, vom RH nicht geprüft werden könnte.

Weiters ist festzuhalten, dass die AK Vorarlberg Immobilien GmbH 
und die AK Vorarlberg Immobilien GmbH & Co KG im Zuge einer im 

Unternehmen von 
Kammern
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Jahr 2012 durchgeführten Gebarungsüberprüfung trotz ausdrücklichem 
Hinweis auf die Möglichkeit einer Prüfungsverweigerung — und einem 
damit folgenden Verfahren zur Entscheidung einer Meinungsverschie-
denheit über die Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen über die 
Zuständigkeit des RH gem. Art. 126a B-VG — keine Einwände gegen 
die Prüfung des RH erhoben hatte. Die Prüfung konnte dementspre-
chend auch planmäßig durchgeführt und abgeschlossen werden.

Art. 127b B-VG sieht vor, dass der RH befugt ist, die Gebarung der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen zu überprüfen. Abs. 3 dieser 
Bestimmung nimmt „die für die Gebarung in Wahrnehmung der Aufga-
ben als Interessenvertretung maßgeblichen Beschlüsse der zuständigen 
Organe der gesetzlichen beruflichen Vertretungen“ ausdrücklich von 
dieser Zuständigkeit aus. Art. 127b B-VG enthält jedoch keine „aus-
drückliche“ Anführung der Kammerunternehmen wie etwa in Art. 126b 
B-VG im Bereich der Unternehmen des Bundes. Eine solche „ausdrück-
liche“ Erwähnung der Unternehmen erfolgt jedoch auch im Bereich 
der Träger der Sozialversicherung nicht.

Der RH nimmt deshalb eine planwidrige Lücke an, die durch die ana-
loge Anwendung der Bestimmungen über die Unternehmensprüfung 
für den Bund, die Länder bzw. die Gemeinden zu schließen ist. Dem-
gegenüber leiten einzelne Kammern aus dem Fehlen einer ausdrück-
lichen Anführung der „Kammerunternehmen“ in Art. 127b B-VG die 
Auffassung ab, dass keine Prüfungszuständigkeit des RH in diesem 
Bereich gegeben sei.

Der RH hat bereits bisher in mehreren Fällen die Gebarung von Unter-
nehmen gesetzlicher beruflicher Vertretungen überprüft und entspre-
chende Prüfungsergebnisse vorgelegt; so etwa im Bericht Reihe Bund 
2012/10, „Peering Point Betriebs GmbH“, ein Unternehmen, an dem 
der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger sowie 
die Österreichische Ärztekammer zu je 50 % als Gesellschafter betei-
ligt waren. Da diese Prüfungen ohne Prüfungsbehinderungen plan-
mäßig durchgeführt werden konnten und die Zuständigkeit des RH 
somit nicht in einer Weise bestritten wurde, die Anlass für eine Antrag-
stellung beim Verfassungsgerichtshof gem. Art. 126a B-VG gegeben 
hätte, geht der RH weiterhin von seiner entsprechenden Zuständig-
keit auch im Bereich der Unternehmen von gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen aus.
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Zehn Jahre MBA–Lehrgang für Öffentliche Finanzkontrolle

Bereits seit zehn Jahren läuft der vom RH gemeinsam mit der WU Exe-
cutive Academy entwickelte Professional MBA Public Auditing. Im 
Herbst 2013 startete der fünfte Jahrgang. Seit dem Jahr 2004 gibt es 
95 Absolventen dieser qualitativ hochwertigen Ausbildung im Bereich 
der öffentlichen Finanzkontrolle.  

Die ständige Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung und deren 
Unternehmen ist durch neue Leistungsprozesse, neue Organisations-
formen sowie geänderte Kommunikationswege geprägt. Aufgrund die-
ser dynamischen Veränderungen im öffentlichen Sektor hat sich auch 
das Rollenverständnis der Prüferinnen und Prüfer der öffentlichen 
Finanzkontrolle über die traditionelle Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
und Sparsamkeit hinaus verändert. Mehr und mehr ist es notwendig, 
sich mit Fragen der Prüfmethoden, Prüfstandards und Prüfprozesse zu 
befassen und den Erfahrungs– und Wissensaustausch voranzutreiben. 

Diese Rahmenbedingungen erfordern eine Aus– und Weiterbildung 
auf höchstem Niveau. Beginnend im Jahr 2004 entwickelte der RH 
gemeinsam mit der WU Executive Academy den Professional MBA 
Public Auditing. Ziel ist die qualitativ hochwertige Ausbildung spe-
ziell im Bereich der öffentlichen Finanzkontrolle auf wissenschaftlich 
fundiertem Niveau, kombiniert mit aktuellen Erfahrungen aus dem 
Prüfungsalltag. 

Mit der WU Executive Academy als wissenschaftlich qualifiziertem 
Partner des RH konnte der innovative Zugang der Vernetzung von 
Wissenschaft und Praxis umgesetzt werden. In konstruktiver Zusam-
menarbeit wurde und wird der Lehrgang ständig weiterentwickelt, im 
Bestreben, die hohe Qualität des MBA–Lehrgangs zu erhalten bzw. 
noch weiter zu verbessern. 

Den Teilnehmenden wird ein fundiertes wissenschaftliches Grundwis-
sen über General Management mit Spezialisierungen in Finanzwirt-
schaft, Rechnungswesen, Ökonomie und öffentlichem Recht sowie 
Prüfungsprozessen vermittelt. Im MBA Curriculum werden die wis-
senschaftlichen Elemente durch praxisorientierte Ausbildungsinhalte 
insbesondere im Bereich Prüfungsprozesse, Prüfungsmethoden und 
internationale Prüfungstandards ergänzt. Zeichen der ständigen Wei-
terentwicklung sind das Modul Regulierungsökonomie, das die gesamt-
wirtschaftlichen Zusammenhänge der Prüfthemen unterstreicht, sowie 
das Modul Wirkungsorientierung zur neuen Schwerpunktsetzung im 
Rahmen des Haushaltsrechts. Beide Module wurden für den Lehrgang 
2013 bis 2015 neu in das Curriculum aufgenommen. 
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Der MBA bietet weiters den Mehrwert einer Vernetzung zwischen 
geprüften Stellen und den Kontrollorganen sowie innerhalb der Kon-
trollorgane. 

Mit der abgeschlossenen Ausbildung tragen alle Teilnehmer zur Opti-
mierung der Aufgabenwahrnehmung in der Zukunft bei und leisten 
damit einen Beitrag zur Erfüllung des wichtigsten Ziels der öffentli-
chen Finanzkontrolle — den bestmöglichen Einsatz öffentlicher Mit-
tel. Die Absolventen des MBA–Lehrgangs sind wichtige Wissensträ-
ger der öffentlichen Finanzkontrolle.

Im Herbst 2013 startete der fünfte MBA–Lehrgang 2013–2015 mit 21 Teil-
nehmern: 15 Bediensteten des RH und sechs externen Teilnehmenden, 
darunter erstmals auch eine ausländische MBA–Studentin aus Sarajevo. 

Dass die Vernetzung mit den geprüften Stellen funktioniert, zeigen die 
bisherigen Lehrgänge. Neben den Teilnehmenden aus dem RH schlos-
sen rund ein Drittel externe Teilnehmende — darunter Vertreter aus 
Bundesministerien, ausgegliederten Einrichtungen, verschiedenen Lan-
deskontrolleinrichtungen sowie aus dem universitären Bereich — die-
sen MBA–Lehrgang erfolgreich ab. 
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Der überwiegende Teil des EU–Haushalts wird in geteilter Mittelver-
waltung durch die Mitgliedstaaten verausgabt, wiewohl die Europä-
ische Kommission gemäß Artikel 317 Absatz 1 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) den Haushaltsplan in 
eigener Verantwortung entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit der Haushaltsführung — zusammen mit den Mitgliedstaaten 
— auszuführen hat. 

Aus dem Ansatz der „geteilten Mittelverwaltung“ ergibt sich für die 
nationalen Obersten Rechnungskontrollbehörden (ORKB) — zwar 
abhängig vom jeweiligen konkreten Prüfungsmandat, aber grund-
sätzlich unmittelbar — eine Mitverantwortung hinsichtlich des recht– 
und ordnungsmäßigen, wirtschaftlichen und wirksamen Einsatzes der 
EU–Mittel durch den jeweiligen Mitgliedstaat. Insgesamt betrachtet 
haben die Einrichtungen der externen öffentliche Finanzkontrolle eine 
gemeinsame Verantwortung für die Prüfung des EU–Mitteleinsatzes, 
die auf EU–Ebene der Europäische Rechnungshof (ERH), auf nationa-
ler Ebene die ORKB der Mitgliedstaaten wahrzunehmen haben.

Die Umsetzung dieser gemeinsamen Verantwortung durch die genann-
ten Einrichtungen der externen öffentlichen Finanzkontrolle erfolgte 
und erfolgt gegenwärtig auf der Grundlage von Artikel 287 Absatz 3 
AEUV, demzufolge der ERH und „einzelstaatliche Rechnungsprüfungs-
organe“ — damit sind nach herrschender Gepflogenheit im Wesent-
lichen die ORKB der Mitgliedstaaten gemeint — unter Wahrung ihrer 
Unabhängigkeit vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das Forum hier-
für ist der sogenannte Kontaktausschuss, in dem die Präsidentinnen 
und Präsidenten der nationalen ORKB und der Präsident des ERH im 
Regelfall einmal jährlich zusammentreten.

In Umsetzung dieses Konzepts des AEUV pflegte der RH seit dem 
Beitritt Österreichs zur EU im Jahr 1995 die partnerschaftliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem ERH. Dieser Partnerschaft 
kommt besondere Bedeutung gerade im Bereich der Prüfung der EU–
Mittel zu. Denn durch die geteilte Verwaltung der EU–Mittel sind Prü-
fungen des ERH, aber auch der ORKB der EU–Mitgliedstaaten unab-
dingbar, um das Ziel der optimalen Verwendung der EU–Mittel zum 
Wohle aller Bürgerinnen und Bürger der EU sicherzustellen können.
Dies geschah in Österreich etwa 

– im Wege der Teilnahme des RH an Prüfungen des ERH in Österreich, 

Ausgangslage
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– durch Zurverfügungstellung von Informationen an den ERH, die 
dieser für seine Prüfungen in Österreich benötigt, 

– durch eigenständige Prüfungen des RH — insbesondere System– 
und Wirtschaftlichkeitsprüfungen — zu EU–bezogenen Themen (z.B. 
Grundlagen der Fiskalpolitik (Reihe Bund 2011/5), jährliche EU–
Finanzberichte (zuletzt Reihe Bund 2012/7), Förderungsprogramm 
LEADER (Reihe Bund 2012/7)), und 

– durch aktive Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Task Forces des Kon-
taktausschusses (z.B. in der Arbeitsgruppe Mehrwertsteuer, in der 
Arbeitsgruppe Strukturfonds zu den Themen „Kosten der Kontrolle“ 
und „Vereinfachung von Vorschriften“ sowie in der Task Force „Reso-
lution Six“, die der Kontaktausschuss 2012 in Estoril einrichtete).

Im Lichte dieser Zielsetzung wird die besondere Bedeutung der part-
nerschaftlichen, gleichrangigen und gleichwertigen Zusammenarbeit 
der Einrichtungen der externen öffentlichen Finanzkontrolle (ERH und 
ORKB der Mitgliedstaaten) durch die nachstehend skizzierten Entwick-
lungen augenfällig. 

In den letzten Jahren zeigte das Europäische Parlament verstärkt Inte-
resse an der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der externen 
öffentlichen Finanzkontrolle: Dies gründete nicht zuletzt auf der Tat-
sache, dass der ERH — beginnend mit dem Haushaltsjahr 1994 bis 
heute5 — im Bereich der Zahlungen insgesamt aufgrund festgestell-
ter zu hoher Fehlerquoten in mehreren Haushaltsbereichen nur eine 
eingeschränkte Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsfüh-
rung sowie die Recht– und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegen-
den Vorgänge (ZVE gemäß Art. 287 Abs. 1 AEUV) vorlegen konnte. 

Dieses Interesse führte dazu, dass die zuständigen Organe der EU (Euro-
päisches Parlament und Europäische Kommission) zusehends den Druck 
auf die Mitgliedstaaten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Wirtschafts– 
und Haushaltsführung der geteilten EU–Mittelverwaltung verstärkten. 
Im Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments wurden 
im Rahmen einer Schwachstellenanalyse der ZVE folgende problem-
orientierte Fragen gestellt: „Wer begeht die Fehler?“, „Welche Art von 
Fehler wird begangen?“, „Warum werden diese Fehler begangen?“ „Wie 

5 Der ERH beurteilte in seinem Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2012 die Zahlungen als 
in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet (Fehlerquote 4,8 %, rd. 6 Mrd. EUR), 
weswegen die Recht– und Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen eingeschränkt war (soge-
nanntes „versagtes Prüfungsurteil“ des ERH; dies entspricht einer eingeschränkten 
Zuverlässigkeitserklärung).

Haushalts– und 
Wirtschaftsführung 
mit EU–Mitteln – 
verstärkte  
Zusammenarbeit  
der externen  
öffentlichen  
Finanzkontrolle 
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können die Fehler vermieden werden?“6 Dies auch mit dem politischen 
Ziel, künftig eine uneingeschränkte, sprich: positive, ZVE des ERH 
in allen Bereichen des EU–Mitteleinsatzes nachhaltig sicherzustellen.  

In diesem Zusammenhang entwickelten die zuständigen Organe der EU, 
insbesondere das Europäische Parlament und die Europäische Kommis-
sion sowie der ERH, eine Reihe von Maßnahmen, wobei die Einrich-
tungen der externen öffentlichen Finanzkontrolle wiederholt — aller-
dings auf Ebene des Kontaktausschusses mitunter zu einem relativ 
späten Zeitpunkt — eingebunden waren. 

Deshalb mussten die relevanten Informationen des Öfteren von ein-
zelnen ORKB der Mitgliedstaaten gesammelt, analysiert und aufberei-
tet werden; Informationen, die für den Kontaktausschuss und dessen 
Mitglieder — unter Wahrung deren Unabhängigkeit und Berücksichti-
gung der jeweiligen Prüfungsmandate — zur partnerschaftlichen und 
vertrauensvollen Beratung sowie Entscheidungsfindung über die sei-
tens der externen öffentlichen Finanzkontrolle zu vertretende, fach-
liche Position erforderlich waren.

Die erwähnten Maßnahmen7 waren u.a.

– das Konzept einer Einzigen Prüfung  

– der Integrierte Interne Kontrollrahmen,

– die Vorschläge betreffend nationale (ex–post) Zuverlässigkeitser-
klärungen samt darauf fußenden verwaltungsinternen, auf poli-
tischer Ebene der Mitgliedstaaten unterzeichneten Managementer-
klärungen, 

– nationale Jährliche Zusammenfassungen der Prüfungen und Erklä-
rungen, sowie

– die Einführung verpflichtender nationaler Verwaltungserklärungen auf 
Basis der neuen Haushaltsordnung der EU (im Wesentlichen in Kraft 
seit 1. Jänner 2013; in Teilen mit 1. Jänner 2014 in Kraft tretend),

– die Erteilung eines Bestätigungsvermerks einer unabhängigen Prüf-
stelle zur Rechnungslegung des EU–Mitteleinsatzes auf Mitglied-

6 Siehe Positionen des RH zur EU–Ratspräsidentschaft Österreichs 2006, Reihe Positi-
onen 2006/1

7 siehe im Einzelnen die EU–Finanzberichte des RH betreffend das Jahr 2008 
(Reihe Bund 2009/5, S. 91 ff.), das Jahr 2009 (Reihe Bund 2010/12, S. 77 ff.) und das 
Jahr 2010 (Reihe Bund 2012/7, S. 179 ff.)



78 Niederösterreich 2013/6

Neue Kontrollarchitektur in der EU

staatenebene, zur jährlichen Übersicht über die endgültigen Prüf-
berichte und die durchgeführten Kontrollen sowie u.a. darüber, ob 
die Kontrollsysteme ordnungsgemäß funktionieren und ob Zwei-
fel an den in den nationalen Verwaltungserklärungen enthaltenden 
Feststellungen aufkommen.

– Möglichkeit der Europäischen Kommission, auf Basis der neuen EU–
Haushaltsordnung im Wege sektorspezifischer Verordnungen und 
delegierter Rechtsakte, den Bereich der geteilten Mittelverwaltung 
konkret auszugestalten.

Der RH hat sich aktiv an den Diskussionen beteiligt8 und nachdrück-
lich festgehalten, dass er insbesondere  

– in der Durchführung von EU–Mittel–bezogenen Wirtschaftlichkeits-
prüfungen, Querschnitts– und Systemprüfungen — gegebenenfalls 
auch grenzüberschreitend koordiniert — nach international aner-
kannten Richtlinien und Standards,

– in der Vereinfachung von Vorschriften, sowie

– in der hochwertigen Aus– und Weiterbildung des Prüfpersonals 

Potenzial erblickt, künftige Fehler in der Wirtschafts– und Haushalts-
führung mit EU–Mitteln nachhaltig zu vermeiden sowie die wirtschaft-
liche, wirksame, recht– und ordnungsgemäße Verwendung der EU–
Mittel sicherzustellen.

Der Einbindung der externen öffentlichen Finanzkontrolle in verwal-
tungsinterne Prozesse, sei es auf nationaler oder supranationaler Ebene, 
der Implementierung von Maßnahmen mit zweifelhaftem kontrollpo-
litischen Mehrwert sowie allfälligen Verpflichtungen der nationalen 
ORKB gegenüber EU–Organen, die im Ergebnis das Risiko einer Aus-
höhlung der parlamentarischen Kontrollhoheit auf Ebene der Mitglied-
staaten bzw. die Errichtung von Parallelstrukturen bedeuten würden, 
stand der RH stets ablehnend gegenüber.

Zudem wies der RH darauf hin, dass nicht hinreichend klargestellt ist, 
ob bzw. inwieweit künftig aus den genannten delegierten Rechtsakten 
der Europäischen Kommission Aufgaben und Verantwortungen für die 
nationalen ORKB erwachsen können. 

8 Siehe Fußnote 3 sowie die Positionspapiere des RH zur EU–Ratspräsidentschaft 2006 
(Reihe Positionen 2006/1), zur Reform der EU–Haushaltsordnung (Reihe Positi-
onen 2010/1) sowie zum Beitrag der externen öffentlichen Finanzkontrolle in Bezug 
auf die wirtschafts– und fiskalpolitische Steuerung in der EU (Reihe Positionen 2012/1)
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Die aufgezeigte Entwicklung vor dem Hintergrund der politischen Ziel-
setzung einer positiven ZVE belegt nach Ansicht des RH, dass die 
Einführung der verpflichtenden Verwaltungserklärungen sowie die 
Möglichkeit für die Europäische Kommission, delegierte Rechtsakte 
im Bereich der geteilten Mittelverwaltung zu erlassen, eine weitere 
Akzentuierung der Verantwortung der Mitgliedstaaten bedeutet und 
zusätzliche Verwaltungs– und Kontrolllasten für die Mitgliedstaaten 
mit sich bringt.

Sie macht aber gleichzeitig deutlich, dass eine verstärkte partnerschaft-
liche Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Einrichtungen der 
externen öffentlichen Finanzkontrolle auf Ebene der Mitgliedstaaten 
und den zuständigen Organen der EU erforderlich ist, um die Haus-
halts– und Wirtschaftsführung mit EU–Mitteln im Bereich der geteil-
ten Mittelverwaltung nachhaltig zu verbessern.

Gleichwohl gilt es hiebei zu beachten, dass Vermengungen von Funk-
tionen (z.B. verwaltungsinterne Kontrolle und externe öffentliche 
Finanzkontrolle) und Verantwortungsbereichen (z.B. zwischen der ope-
rativen Verwaltung und der verwaltungsinternen Kontrolle einerseits 
sowie andererseits zwischen Aufgaben auf nationaler Ebene und auf 
EU–Ebene) zu vermeiden sind, um a priori die Entstehung von Span-
nungsfeldern hintanzuhalten.

Der RH hebt positiv hervor, dass der Kontaktausschuss in den letzten 
Jahren verstärkt diesem Partnerschafts– und Vernetzungsgedanken 
Rechnung trug, indem er den fachlichen Gedankenaustausch vermehrt 
zu kontrollpolitisch aktuellen Themen (z.B. zu den nationalen Zuver-
lässigkeitserklärungen, zur Reform der EU–Haushaltsordnung und den 
Verpflichtungen, die daraus auf nationaler Ebene erwachsen) — auch 
etwa mit hochrangigen Entscheidungsträgern der Europäischen Kom-
mission oder des Europäischen Parlaments — verlagerte. Diese Diskus-
sionen trugen und tragen zur weiteren Verstärkung der partnerschaft-
lichen wechselweisen Zusammenarbeit der Einrichtungen der externen 
öffentlichen Finanzkontrolle (nationale ORKB und ERH) sowie mit Ent-
scheidungsträgern der übrigen Organe und Einrichtungen der EU bei. 

Die Notwendigkeit partnerschaftlicher Zusammenarbeit unter unab-
hängigen — dessen ungeachtet aber gleichrangigen und gleichwerti-
gen — Einrichtungen der externen öffentlichen Finanzkontrolle (ERH 
und ORKB der Mitgliedstaaten) unterstrich die seit dem Jahr 2008 wäh-
rende Finanz– und Wirtschaftskrise abermals und in verstärkter Weise. 
Dies deshalb, weil diese Krise in der Folge — ungeachtet der Erarbei-
tung der neuen EU–Haushaltsordnung — zu wirtschafts– und fiskalpo-

Zwischenresümee

Finanz– und  
Wirtschaftskrise 
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forderungen für die 
externe öffentliche 
Finanzkontrolle
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litischem Steuerungsbedarf seitens der EU führte, um die Erreichung 
der Ziele im Euro–Währungsgebiet (Eurozone) sowie der EU insgesamt, 
insbesondere hinsichtlich der relevanten Maastricht–Kriterien öffent-
licher Schuldenstand und öffentliches Defizit sowie der Ziele der Eu-
ropa 2020 Strategie, nachhaltig sicherzustellen.

Deswegen ergriffen das Europäische Parlament und der Rat in der Folge 
mehrere Maßnahmen, um die wirtschafts– und fiskalpolitische Steu-
erung und Überwachung der Mitgliedstaaten, insbesondere jener der 
Eurozone, zu verstärken. Zu diesen Maßnahmen gehören 

–  das Europäische Semester, um die ex–ante Koordinierung der Wirt-
schafts– und Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten sicherzustellen, 

–  der Six–Pack, um die makroökonomischen und haushaltspolitischen 
Ungleichgewichte in der Eurozone auszugleichen,

–  der Two–Pack, um die Haushaltspolitik und Haushaltsplanung der 
Mitgliedstaaten zu steuern und zu überwachen sowie die Maßnah-
men des Six–Pack zu verstärken sowie der

–  fiskalpolitische Pakt (auf Basis des Vertrages über Stabilität, Koor-
dinierung und Steuerung in der Wirtschafts– und Währungsunion), 
der die Mitgliedstaaten der Eurozone zur verbindlichen und dauer-
haften Verankerung des Ziels ausgeglichener oder einen Überschuss 
erzielender Haushalte im nationalen Recht verpflichtet.

Die Umsetzung dieser Steuerungs– und Überwachungsmaßnahmen der 
EU führt gegenwärtig nach Ansicht des RH zu einem Prozess der Ver-
lagerung von Kompetenzen (Aufgabenbündeln), deren Vollzug bisher 
in der Verantwortung der Mitgliedstaaten wahrzunehmen war (z.B. 
Aufstellung der nationalen Haushaltspläne, ausgeglichene Haushalte, 
vorschriftsgemäße Verschuldensquote) auf die EU–Ebene. 

Gesamthaft betrachtet, stellt diese Neuordnung der wirtschafts–, fis-
kal– und haushaltspolitischen Architektur auch den ERH und die natio-
nalen ORKB vor neue und grundlegende Herausforderungen (siehe auch 
Bericht des RH, Reihe Bund 2012/13, Abschnitt Themen der öffentli-
chen Finanzkontrolle, S. 42 ff.). Diese können nach Ansicht des RH 
— im Sinne der in Art. 287 Abs. 3 AEUV sowie in Art. 159 Abs. 2 der 
neuen EU–Haushaltsordnung verankerten Unabhängigkeit und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit des ERH und der nationalen ORKB — 
nur gemeinsam gelöst werden. Bisher sind aber weder Funktionen und 
Rollen noch Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Ressourcenalloka-
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tion der genannten Einrichtungen der externen öffentlichen Finanz-
kontrolle klargestellt. 

Die angedeutete, aber nicht explizit klargestellte mögliche Rolle des 
ERH und der ORKB der Mitgliedstaaten wird z.B. deutlich durch9:

–  die gemäß der neuen EU–Haushaltsordnung auszustellenden Bestäti-
gungsvermerke durch eine unabhängige Prüfstelle, deren Bezug zur 
externen öffentlichen Finanzkontrolle nicht näher spezifiziert ist;

–  delegierte Rechtsakte der Europäischen Kommission: z.B. im Zusam-
menhang mit der Durchführung von Untersuchungen des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) in Mitgliedstaaten, 
bei denen ORKB — unter Berücksichtigung der nationalen Vorschrif-
ten — um Mitwirkung ersucht werden können, wenn dies relevant 
ist; 

–  umfassende, unabhängige Kontrollen der Haushaltsdaten aller Teil-
sektoren des Sektors Staat, die bestimmte Mitgliedstaaten auf Ver-
langen der Europäischen Kommission innerhalb einer gesetzten 
Frist und vorzugsweise in Abstimmung mit der jeweiligen natio-
nalen ORKB durchzuführen und hierüber der Europäischen Kom-
mission zu berichten haben. 

Beispielsweise enthält der korrespondierende delegierte Rechts-
akt der Europäischen Kommission (Verordnung Nr. 877/2013 vom 
27. Juni 2013, ABl. L 244 vom 13. September 2013) keine näheren Aus-
führungen in Bezug auf die Rolle der externen öffentlichen Finanzkon-
trolle. Es bleibt unklar, welche Einrichtungen der externen öffentlichen 
Finanzkontrolle (ERH, nationale ORKB), ob überhaupt bzw. erforder-
lichenfalls welche konkreten Prüfungsaufgaben wahrnehmen sollten 
und welche Verantwortungen gegenüber wem zu tragen wären.

Der RH erachtet diese Unklarheiten als nachteilig, weil nur durch eine 
gezielte externe öffentliche Finanzkontrolle eine erfolgreiche Imple-
mentierung des Regelwerkes der EU sichergestellt werden kann. Vor 
diesem Hintergrund ist es für den RH nicht verständlich, dass im Vor-
feld dieser nunmehr seit Mitte September 2013 geltenden Regelung die 
externe öffentliche Finanzkontrolle nicht — etwa im Wege des Kon-
taktausschusses — in systematischer Weise eingebunden worden ist. 

9 siehe im Einzelnen: Positionen des RH zum Beitrag der externen öffentlichen Finanz-
kontrolle mit Bezug auf die wirtschafts– und fiskalpolitische Steuerung in der EU, 
Reihe Positionen 2012/1, S. 46 ff., verfügbar auf der Homepage des RH www.rech-
nungshof.gv.at
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Dieses Beispiel zeigt aber nach Ansicht des RH, dass eine rechtzeitige 
Einbindung der nationalen ORKB — und des ERH — (auch) durch die 
zuständigen Organe der EU gerade bezüglich jener neuen Regelungs-
vorhaben notwendig ist, die im Zusammenhang mit der Implementie-
rung der beabsichtigten verstärkten wirtschafts– und fiskalpolitischen 
Steuerung und Überwachung der Mitgliedstaaten durch die EU stehen. 

Nur so würden die beabsichtigten Steuerungs– und Überwachungs-
maßnahmen aus kontrollpolitischer Sicht überprüfbar gemacht und 
damit in konkrete Prüfungsaufgaben herabgebrochen und der benö-
tigte Ressourceneinsatz bestimmt werden; durch rechtzeitige Einbin-
dung könnten die ORKB der Mitgliedstaaten und der ERH zudem ihr 
Leistungsspektrum gegenüber den zuständigen Organen der EU noch 
besser sichtbar machen und ihr Know–how im Sinne der europäischen 
Ziele einbringen. Dies vor dem Hintergrund des gemeinsamen Ziels, 
durch die externe öffentliche Finanzkontrolle — im Wege gemeinsam 
übernommener Verantwortung — die öffentliche Rechenschaftspflicht 
gegenüber den Parlamenten (sowohl auf EU–Ebene als auch auf natio-
naler Ebene) sowie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. 

Nach Ansicht des RH können die auf supranationaler Ebene (ERH) 
und nationaler Ebene (ORKB der Mitgliedstaaten) bestehenden Ein-
richtungen der externen öffentlichen Finanzkontrolle

–  die wirtschaftliche und wirksame Verwendung der EU–Mittel in den 
Mitgliedstaaten sicherstellen, 

–  einen Beitrag zu besseren Systemen der Wirtschafts– und Haus-
haltsführung in der EU und

–  einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der neuen ordnungs-
politischen Vorgaben der EU in den Bereichen der Wirtschafts–, 
Finanz– und Haushaltspolitik leisten. 

Dies setzt allerdings eine abgestimmte, zielgerichtete und proaktive 
Wahrnehmung der öffentlichen Rechenschaftspflicht der ORKB und 
des ERH gegenüber den Parlamenten und der Öffentlichkeit voraus, 
zumal es um den Einsatz öffentlicher Mittel und das Gemeinwohl in 
der EU geht.

Es ist nach Ansicht des RH deshalb die Verpflichtung der Einrichtungen 
der externen öffentlichen Finanzkontrolle, die vertrauensvolle part-
nerschaftliche Zusammenarbeit in Richtung einer Vernetzung zu ver-

Weiterentwicklung 
der Partnerschaft 
der externen 
öffentlichen 
Finanzkontrolle – 
Lösungsansätze 
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stärken, um der beschriebenen wirtschafts–, fiskal– und haushaltspoli-
tischen Entwicklung eine neue Kontrollarchitektur zur Seite zu stellen. 

Erste Schritte zur Gestaltung einer neuen Kontrollarchitektur leitete 
der RH durch die Vorlage eines entsprechenden Resolutionsentwurfes 
an den Kontaktausschuss 2012 in Estoril ein. Dieser Resolutionsent-
wurf zielte darauf ab, den kontrollpolitischen Stellenwert des Kontakt-
ausschusses zu heben.10 

Unter dem Vorsitz der ORKB Portugal griff der Kontaktausschuss 2012 
diese Thematik auf und verabschiedete eine diesbezügliche Resolution 
„zu den Aufgaben und zur Rolle der externen öffentlichen Finanz-
kontrolle im Lichte der jüngsten Entwicklungen bei der wirtschafts-
politischen Steuerung der Europäischen Union“ (= „Resolution Six“); 
zur näheren Beratung wurde die sogenannte Task Force „Resolution 
Six“ (Task Force) unter dem Vorsitz der ORKB Litauen eingerichtet. 
Die Task Force war beauftragt, u.a. die Aufgaben und die Rolle der 
ORKB unter Berücksichtigung der Voraussetzungen darzulegen, die für 
eine wirksame Wahrnehmung der externen öffentlichen Finanzkont-
rolle in der im Aufbau begriffenen neuen Wirtschafts–, Haushalts– 
und Finanzarchitektur der EU erforderlich sind (siehe Bericht des RH, 
Reihe Bund 2012/13, Abschnitt Themen der öffentlichen Finanzkon-
trolle, S. 56).

Im Hinblick auf diese neue Kontrollarchitektur empfahl die Task Force 
dem diesjährigen Kontaktausschuss (Oktober 2013, Vilnius) u.a., einen 
Frühwarnmechanismus in Gestalt eines erweiterten administrativen 
Unterstützungsdienstes einzurichten, um die ORKB der Mitgliedstaaten 
und den ERH möglichst frühzeitig im Werdegang neuer EU–Legislativ-
vorhaben und sonstiger Aktivitäten mit Bezug zur externen öffentli-
chen Finanzkontrolle einzubinden. Für die mögliche Umsetzung dieses 
Modells bekundete der ERH als Mitglied der Task Force seine Bereit-
schaft, den erweiterten administrativen Unterstützungsdienst für den 
Frühwarnmechanismus am ERH einzurichten. 

10 Unter Hinweis auf die Resolution A/66/209 der Generalversammlung der Vereinten Nati-
onen vom 22. Dezember 2011 zur „Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichti-
gen, wirksamen und transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der Ober-
sten Rechnungskontrollbehörden“: Ex–ante Einbindung der unabhängigen externen 
öffentlichen Finanzkontrolle auf Ebene des Kontaktausschusses im Rahmen künftiger 
Beratungen auf politischer Ebene (z.B. Konvent) und primärrechtliche Verankerung des 
Kontaktausschusses als Beratungsorgan in Angelegenheiten der externen öffentlichen 
Finanzkontrolle; siehe im Einzelnen die Positionen des RH zum Beitrag der externen 
öffentlichen Finanzkontrolle in Bezug auf die wirtschafts– und fiskalpolitische Steu-
erung in der EU, Reihe Positionen 2012/1, Anhang 1
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Die Diskussion im Kontaktausschuss 2013 erweiterte diese Sichtweise 
und sprach sich dafür aus, den Frühwarnmechanismus und die erfor-
derliche administrative Unterstützung als Dienstleistung per se für den 
Kontaktausschuss stärker zu akzentuieren und diesbezüglich Über-
legungen zur organisatorischen und lokalen Ansiedelung sowie zur 
Allokation der erforderlichen Ressourcen — etwa im Rahmen der Task 
Force — weiter zu konkretisieren. 

Der Kontaktausschuss 2013 kam zudem überein, dass bis zum nächs-
ten Kontaktausschuss im Jahr 2014 Mitglieder des Kontaktausschusses 
— auf freiwilliger Basis und auf Ebene der Verbindungsbeamten — das 
operative Vorgehen im Frühwarnmechanismus erproben sollen, etwa 
durch Entsendung von Beobachtern zu Treffen des Haushaltskontroll-
ausschusses des Europäischen Parlaments.

Nach Ansicht des RH zeigten Diskussionen im Kontaktausschuss in 
Estoril (2012) und in Vilnius (2013), dass sich der ERH und alle ORKB 
der Mitgliedstaaten der dargestellten Herausforderungen für die externe 
öffentliche Finanzkontrolle voll bewusst sind und ihre Bereitschaft, 
gemeinsam — unter Gleichrangigen und Gleichwertigen — tragfähige 
Lösungen zu erarbeiten, voll gegeben ist. 

Dies zeigte sich zuletzt besonders positiv an drei Beispielen:

–  Auf der Basis einer Initiative der ORKB Deutschland und aktiver 
Mitwirkung einiger nationaler ORKB, darunter der RH, sowie mit 
Unterstützung des Kontaktausschusses 2011 gelang es, die externe 
öffentliche Finanzkontrolle (in Gestalt eines Prüfungsausschusses) 
im Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) erfolgreich 
zu verankern (siehe EU–Finanzbericht des RH, Reihe Bund 2012/7, 
TZ 102). Dies, ohne dass im entsprechenden internationalen Regel-
werk die externe öffentliche Finanzkontrolle von Vornherein imple-
mentiert gewesen wäre.

– Die im Oktober 2012 eingerichtete Task Force des Kontaktausschus-
ses diskutierte das Thema der möglichst frühzeitigen Information der 
Einrichtungen der externen öffentlichen Finanzkontrolle über neue 
legislative Vorhaben, insbesondere der sich aus delegierten Rechts-
akten ergebenden Fragestellungen, und entwickelte das Modell eines 
Frühwarnmechanismus. Der Bericht der Task Force wurde vom Kon-
taktausschuss 2013 positiv aufgenommen, ihre Vorschläge intensiv 
beraten und weiterentwickelt.

Resümee und 
Ausblick
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–  Zeitlich parallel zu den Arbeiten der Task Force erarbeiteten — auf 
Initiative der ORKB Finnland — die ORKB der Mitgliedstaaten und 
der ERH im ersten Halbjahr 2013 eine Erklärung des Kontaktaus-
schusses (zur) „Bedeutung angemessener Regelungen für die Finanz-
kontrolle und Rechenschaftspflicht im Rahmen der Europäischen 
Wirtschafts– und Währungsunion und der wirtschaftspolitischen 
Steuerung der EU“11. Dies mit dem Ziel, Stellung, Rolle und Funk-
tion der externen öffentlichen Finanzkontrolle gegenüber der Exe-
kutive auf supranationaler Ebene verstärkt bewusst zu machen. Im 
Rahmen einer vom ERH ausgerichteten, außerordentlichen Sitzung 
des Kontaktausschusses in Luxemburg (Mai 2013) nahm der Kon-
taktausschuss diese an den EU–Ratspräsidenten gerichtete Erklä-
rung einhellig an. Der Kontaktausschuss leitete die Erklärung dem 
EU–Ratspräsidenten im Juni 2013 zu.

Aus der Sicht des RH ist die möglichst frühzeitige, ausgewogene und 
systematische Information über geplante Legislativvorhaben der EU 
erforderlich, um rechtzeitig die Verankerung der erforderlichen wirt-
schaftlichen und wirksamen externen öffentlichen Finanzkontrolle 
sicherzustellen. 

Aktuell gilt dies in den genannten Bereichen der wirtschaftspolitischen 
Steuerung der EU (einschließlich Bankenunion). Die horizontale Ein-
bindung aller Einrichtungen der externen öffentlichen Finanzkon-
trolle (ERH und ORKB der Mitgliedstaaten) — im Sinne vertrauensvoller 
Zusammenarbeit unter unabhängigen, gleichrangigen und gleichwer-
tigen Partnern — stellt eine notwendige Voraussetzung dar, um den 
bestehenden Herausforderungen optimal begegnen zu können. 

Wenn dieses Ziel erreicht werden soll, ist nach Ansicht des RH die Ein-
richtung des oben angeführten Frühwarnmechanismus erforderlich. Für 
dessen optimale Funktionsfähigkeit erachtet der RH folgende Voraus-
setzungen bzw. weiteren Schritte für essentiell: 

– Positionierung dieser administrativen Einrichtung als Stelle des Kon-
taktausschusses, die ihre Aufgaben im Interesse aller seiner Mitglie-
der unabhängig, objektiv und ausgewogen im Wege vertrauensvoller 
und partnerschaftlicher Zusammenarbeit unter Gleichrangigen und 
Gleichwertigen wahrnimmt; 

– Ausstattung dieser Stelle des Kontaktausschusses mit folgenden 
Kernaufgaben:

11 Originaltitel der Erklärung: Statement (on the) Importance of appropriate audit and 
accountability arrangements in the Economic and Monetary Union and EU economic 
governance“
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– Einholung von Informationen auf Ebene der europäischen und 
nationalen Institutionen über Tendenzen, Entwicklungen und 
Gesetzgebungsvorhaben und –maßnahmen, die eine Auswirkung 
auf die externe öffentliche Finanzkontrolle und die öffentliche 
Rechenschaftspflicht haben können, 

– Auswertung der eingeholten Informationen,

– Weiterleitung an die nationalen ORKB und den ERH, 

– Einholung und Aufbereitung der Stellungnahmen des ERH und 
der nationalen ORKB; 

– auf dieser Grundlage Vorschlag bzw. Koordinierung von allfäl-
ligen weiteren Maßnahmen des Kontaktausschusses im Wege 
der Verbindungsbeamten; 

– Im Hinblick auf die Implementierung dieses Frühwarnmechanismus 
wären die Bemühungen bei den europäischen Institutionen mit dem 
Ziel zu forcieren,

– die Anerkennung des Kontaktausschusses als europäische Ein-
richtung der externen öffentlichen Finanzkontrolle zu erwirken 
und 

– die Finanzierung der erforderlichen administrativen Unterstüt-
zungsstelle des Kontaktausschusses aus EU–Mitteln sicherzu-
stellen und 

– diese Unterstützungsstelle in Brüssel anzusiedeln. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Resolution A/66/209 der Ver-
einten Nationen vom 22. Dezember 2011 über die Förderung einer 
effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transparenten 
öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der ORKB erachtet der RH die 
skizzierten Anliegen für sachgerecht und berechtigt, zumal die Verein-
ten Nationen mit dem genannten Dokument Funktion und Rolle der 
unabhängigen externen öffentlichen Finanzkontrolle, die Arbeit der 
Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehör-
den (INTOSAI) sowie die Grundsätze der Deklarationen von Lima und 
Mexiko, die Säulen der externen öffentlichen Finanzkontrolle, welt-
weit anerkannt und positiv gewürdigt haben. 
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Nachfrageverfahren 2012

Mit einem Großteil der Empfehlungen, die der Rechnungshof im Jahr 
2012 in seinen Berichten an den Niederösterreichischen Landtag aus-
gesprochen hatte, konnte eine Wirkung erzielt werden, d.h. es erfolgte 
eine Umsetzung bzw. eine Umsetzungszusage durch die überprüfte 
Stelle.

Der Rechnungshof hat 2013 in Niederösterreich bei allen überprüften 
Stellen den Umsetzungsstand der Empfehlungen aus dem Jahr 2012 
nachgefragt. Dieses Nachfrageverfahren ist ein Instrument der Wir-
kungskontrolle. Die Ergebnisse des Nachfrageverfahrens nimmt der 
Rechnungshof als Grundlage für die Planung seiner Follow–up–Über-
prüfungen, das wichtigste Instrument der Wirkungskontrolle.

Das Ergebnis des Nachfrageverfahrens 2012 zusammengefasst1: Nach-
gefragt wurden 160 Empfehlungen, zu 141 gab es Antworten. Davon 
wurden 72 umgesetzt (51,1 Prozent), bei 35 (24,8 Prozent) wurde eine 
Umsetzung zugesagt. Bei 34 Empfehlungen (24,1 Prozent) waren die 
Umsetzungen offen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Nachfrageverfahrens — basie-
rend auf den Angaben der überprüften Stellen — im Detail dargestellt:

1 Im Bericht Niederösterreich 2012/4 (Erhaltungsmaßnahmen bei Autobahnen und 
Schnellstraßen) sind keine Empfehlungen an das Land enthalten. Daher wurde dieser 
Bericht auch nicht in das Nachfrageverfahren einbezogen.
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Maßnahmen zur Förderung von Kleinstunternehmen 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen durch 
 Bundesländer

Reihe Niederösterreich 2012/1

In Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und in Wien bestand 
ein umfangreiches wirtschaftsbezogenes Förderungssystem für kleine 
und mittlere Unternehmen, das durch eine Vielzahl von Einrichtungen, 
Instrumenten und Regulativen gekennzeichnet war und sich einer wir-
kungsorientierten ökonomischen Analyse weitgehend entzog.

Empfehlung um
ge

se
tz

t

zu
ge

sa
gt

of
fe

n

1 Grundlegende Reform des Förderungswesens X

2 Aufnahme von grundsätzlichen Bestimmungen in die 
Allgemeinen Förderungsrichtlinien sowie Zusammenfassung 
der Inhalte

X

3 Mehr Transparenz bei rechtlichen Grundlagen für die 
Förderungen

X

4 Ressort– und körperschaftsübergreifende Abstimmungs -
maßnahmen sowie Einrichtung einer gebietskörperschafts-
übergreifenden Förderungsdatenbank

X

5 Verwendung von Durchlaufzeiten als Leistungskriterium X

6 Heranziehen von Aufwandskennzahlen als Zielgröße X

 
FAZIT

Vor dem Hintergrund der neuen EU–Finanzperiode und der Novellie-
rung zahlreicher beihilferechtlichen Grundlagen und Strategiedoku-
mente soll das gesamte Förderungswesen einer eingehenden inhalt-
lichen Überprüfung unterzogen werden. Maßstab für die Neuerungen 
sei insbesondere die NÖ Wirtschaftsstrategie. Eine weitere Fokussie-
rung der Fördermaßnahmen auf die Bedarfe der heimischen Unterneh-
men sowie die Berücksichtigung von Förderungserfolgskriterien ste-
hen dabei im Zentrum der Entwicklung.
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Im Zuge dessen ist auch eine weitere landesinterne Konsolidierung 
der Förderungsmaßnahmen und eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
den Bundesförderstellen vorgesehen. Die Transparenzdatenbank wird 
nach den rechtlichen Vorschriften umgesetzt.

Anti–Claimmanagement und Korruptionsbekämpfung 
bei straßen– und Bahnbauvorhaben

Reihe Niederösterreich 2012/1

Die überprüften öffentlichen Bauherrn setzten ihre Maßnahmen zur 
Abwehr unberechtigter Vergütungsansprüche der Auftragnehmer (so 
genanntes Anti–Claimmanagement) bei den überprüften Bauprojekten 
zum Teil mangelhaft um. Bei diesen Projekten führte dies zu finan-
ziellen Nachteilen für die betroffenen Bauherrn von insgesamt rd. 
620.000 EUR. Vor allem die bauherrnseitige Prüfung und Abwick-
lung von Zusatzangeboten und –aufträgen sowie der damit zusam-
menhängenden Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer wiesen 
Schwächen auf. 

Wiewohl die Bedeutung der Korruptionsprävention den Bauherrn weit-
hin bewusst war, bestand auf Maßnahmenebene in einigen Fällen noch 
Verbesserungspotenzial.

Empfehlung um
ge

se
tz

t

zu
ge

sa
gt

of
fe

n

1 Nutzung von vollständigen Soll–Ist–Vergleichen zum 
Erkennen von Einsparungspotenzialen

X

2 Besonderes Augenmerk auf Qualitätssicherung bei der 
Planung und deren Überführung ins Leistungsverzeichnis

X

3 Verwendung von Arbeitsbehelfen bei der 
Projektvorbereitung

X

4 Einhaltung der Regelwerke auch in der Praxis X

5 Maßnahmen zur Wahrung der Bauherrnansprüche bei 
Mängelerkennung

X

6 Beachtung der Nachvollziehbarkeit bei der Prüfung 
von Leistungsänderungen sowie Nutzung von 
Preisdatenbanken

k.A.



90 Niederösterreich 2013/6

Empfehlung um
ge
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t
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7 Keine Saldierung von Leistungen bei 
Abrechnungsvereinbarungen

k.A.

8 Überwachung der Bearbeitungs dauer von 
Zusatzangeboten

k.A.

9 Nachweisliche Übergabe aller Unterlagen an die mit der 
Projektabwicklung betrauten Personen

k.A.

10 Beachtung der Funktionstrennung und des wechselseitigen 
Know–how–Transfers bei der Beauftragung externer 
Konsulenten

X

11 Aufnahme von Befangenheitsregelungen in den 
Konsulenten verträgen

X

12 Regelmäßige Einforderung von Leermeldungen zu Neben-
beschäftigungen

X

13 Regelmäßige Evaluierung von Verhaltensrichtlinien; 
Berücksichtigung von Aspekten des Anti–Claim-
managements und der Korruptionsprävention bei der 
Aus– und Weiterbildung

X

14 Bindung auch Externer an Verhaltensrichtlinien k.A.

15 Darstellung des Prozessablaufs bei Fehlverhalten von 
Mitarbeitern z.B. in Form eines Ablaufdiagramms

X

16 Umfassende Definition von Nebenbeschäftigungen X

17 Schaffung von Möglichkeiten zur Meldung 
von Fehlverhalten etc. auch außerhalb der 
Organisationshierarchie

X

18 Einforderung von Leermeldungen zu Naheverhältnissen 
bis auf Ebene Projektleiter

X

19 Definition von bereichs– und fachspezifischen 
Verhaltensrichtlinien unter Einfluss der organisatorischen 
Rahmenbedingungen

X

20 Modifikation der dienst– und arbeitsrechtlichen 
Bedin gungen hinsichtlich Genehmigung von Neben-
beschäftigungen vor Aufnahme der Tätigkeit

X

21 Schaffung von Regelungen zur Meldung von Interessens-
konflikten

X

22 Verstärktes Augenmerk auf die Einhaltung bzw. Erfüllung 
der Verträge

X

23 Vornahme von Qualitätsabzügen bzw. Einforderung von 
Schadenersatz bei mangelhafter Leistungserbringung

X

39 Grafische Aufbereitung und Darstellung der Prozesse 
Vergabe, Abrechnung und Leistungsänderung

X

40 Klare Regelung des Vier–Augen–Prinzips und 
Sicherstellung seiner Anwendung

X

41 Keine Saldierung hinsichtlich der Wertgrenzen bei 
Leistungsänderungen

k.A.

42 Beachtung von Wertgrenzen und Vorsehen von 
Regelungen zur Bearbeitungsdauer bei der Beauftragung 
dem Grunde nach

k.A.

43 Bessere Nutzung des vorhandenen Know–hows im Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung

X
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Empfehlung um
ge
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t
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44 Bereitstellung von Arbeitsbehelfen für Mitarbeiter zur 
Gewährleistung der Vollständigkeit, Einheitlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit im Vergabeverfahren

X

45 Abermalige Prüfung der Schlussrechnung des 
Bauvorhabens Umfahrung Eichenbrunn

X

FAZIT

Mit den vom Land Niederösterreich umgesetzten Empfehlungen des 
RH können Einspar– und Kostensenkungspotenziale gehoben sowie 
die Organisation und Aufgabenerfüllung verbessert werden. 

Die Bereitstellung und Verwendung von Arbeitsbehelfen für Mitarbei-
ter, um die Vollständigkeit, Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit 
von Teilprozessen der Bauabwicklung zu gewährleisten, wollte das 
Land Niederösterreich überwiegend im Zuge der Überarbeitung ihrer 
„Durchführungsbestimmungen“ umsetzen. Mittlerweile wurden neue 
Durchführungsbestimmungen erlassen. In die einschlägigen dienst-
rechtlichen Bestimmungen wurden Bestimmungen zum Schutz von 
Hinweisgebern („whistle blower“) aufgenommen, weiters wurde der 
Erlass zur Geschenkannahme und zur Annahme von Ehrungen über-
arbeitet und allen Bediensteten nachweislich zur Kenntnis gebracht.

Die offenen Empfehlungen betrafen insbesondere die regelmäßige Ein-
forderung von Leermeldungen zu Nebenbeschäftigungen und Nahe-
verhältnissen sowie die Änderung der dienst– und arbeitsrechtlichen 
Bedingungen hinsichtlich der Genehmigung von Nebenbeschäfti-
gungen vor Aufnahme der Tätigkeit. Das Land Niederösterreich verblieb 
hinsichtlich dieser vom RH empfohlenen aktiven Korruptions–Präven-
tionsmaßnahmen bei der Ansicht, dass u.a. der damit verbundene Ver-
waltungsaufwand zu groß wäre.
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Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlich 
Fließgewässer auf Ebene des Bundes sowie in den 
 Ländern Niederösterreich, salzburg, steiermark  
und Tirol

Reihe Niederösterreich 2012/1

Das primäre Ziel der Wasserrahmenrichtlinie, bis zum Jahr 2015 einen 
guten chemischen und ökologischen Zustand der Fließgewässer zu 
erreichen, wird nach dem Zeitplan des Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplans 2009 und dem aktuellen Stand der Umsetzungsakti-
vitäten nicht realisierbar sein. 64 % der österreichischen Fließgewässer 
entsprachen im Jahr 2009 nicht den Zielvorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie. Die Sanierung von 77 % der Fließgewässer war für die letzt-
mögliche Planungsperiode von 2022 bis 2027 vorgesehen.

Die Sanierungsverpflichtungen haben finanzielle Auswirkungen auf 
alle Gebietskörperschaften. Für die Umsetzung und Finanzierung jener 
Maßnahmen (vor allem Anpassungen an den Stand der Technik), die 
zur Erreichung des guten Zustandes notwendig sind, sind die Inha-
ber der wasserrechtlichen Konsense verantwortlich. Diese Inhaber 
sind neben Privaten und öffentlichen Unternehmen (z.B. Betreiber 
von Wasserkraftanlagen) der Bund, die Gemeinden und die Gemein-
deverbände. Da auch die Förderungen aus dem Umweltförderungs-
gesetz Finanzierungsbedarf bei den Ländern (Kofinanzierung) und 
Gemeinde(verbände)n auslösen, ergeben sich auch daraus finanzielle 
Auswirkungen auf die Gebietskörperschaften.

Das BMLFUW schätzte die Kosten für die Umsetzung aller mit der Was-
serrahmenrichtlinie verbundenen Maßnahmen im gesamten Bundesge-
biet bis 2027 auf rd. 3 Mrd. EUR. Diese Schätzung beruhte allerdings 
— infolge fehlender konkreter Maßnahmenpläne — auf unsicheren 
Grundlagen. Bisher wurden Maßnahmen mit einem Investitionsvolu-
men von 23,28 Mio. EUR gefördert.
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1 Koordinierung der Vorgangsweise aller Gebietskörperschaften X

2 Bearbeitung von Anlagen mit unbefristetem Konsens X

3 Genaue Kostenschätzung für alle Planungsperioden X

9 Regionalprogramme zur Zielerreichung der Wasserrahmenricht–
linie

X

10 Maßnahmen zur Erreichung des Potenzials für erheblich 
veränderte Wasserkörper

X

12 Behördliche Kontrolle der Restwasserabgaben X

 
FAZIT

Das Land erstellte bereits für die erste Planungsperiode eine detail-
lierte Kostenschätzung, deren Ergebnisse auch in den weiteren Peri-
oden einfließen werden. Durch diese Umsetzung wurde bzw. wird die 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen über den gesam-
ten Zeitraum gesteigert.

Zur Verbesserung der Aufgabenerfüllung trägt die Umsetzung der Emp-
fehlungen wie die Koordinierung der Vorgangsweise aller Gebiets-
körperschaften, die Bearbeitung der Anlagen mit unbefristetem Kon-
sens sowie die behördliche Kontrolle der Restwasserabgaben bei. Das 
im Jahr 2012 im Verordnungsweg erlassene NÖ Sanierungsprogramm 
wurde in enger Abstimmung mit den Betroffenen erarbeitet, hinsicht-
lich der Wasserbenutzungsanlagen im prioritären Bereich gilt diese 
auch für Anlagen mit nicht befristetem Konsens. In Vorbereitung der 
Sanierungsverordnung wurde auch die Restwassersituation geprüft 
und diesbezüglich für die künftigen Maßnahmen eine mit wasserwirt-
schaftlichen Prioritäten verbundene Aufgabenliste erstellt.

Offen blieben hingegen die Empfehlungen, umgehend Regionalpro-
gramme zur Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie zu verordnen 
und Maßnahmen zur Erreichung des Potenzials für erheblich verän-
derte Wasserkörper zu definieren, obwohl diese Empfehlungen die Auf-
gabenerfüllung verbessern könnten.



94 Niederösterreich 2013/6

Finanzierung der Landeslehrer

Reihe Niederösterreich 2012/2

Die Besoldungskosten des Bundes für die Landeslehrer an öffent-
lichen Pflichtschulen betrugen für das Schuljahr 2009/2010 rd. 
3,35 Mrd. EUR. Die Kostensteigerung im überprüften Zeitraum der 
Schuljahre 2006/2007 bis 2009/2010 war enorm: 10 % bei den allge-
mein bildenden Pflichtschulen, 21 % bei den berufsbildenden Pflicht-
schulen.

An den allgemein bildenden Pflichtschulen verdoppelten sich die 
Stellenplanüberschreitungen im überprüften Zeitraum (von 1.039 auf 
2.063 Planstellen). An den berufsbildenden Pflichtschulen kam es bis-
lang ausschließlich zu Stellenplanunterschreitungen.

Die Kosten der über den Stellenplan des Bundes hinaus beschäftigten 
Landeslehrer trugen die Länder. Grundlage für die Berechnung die-
ser Kosten waren allerdings nicht die tatsächlichen Kosten, sondern 
die Besoldungskosten für eine Planstelle der Entlohnungsgruppe l2a2 
(Normkosten für einen Landeslehrer in den ersten Dienstjahren). Die 
Rückforderungsansprüche des BMUKK stiegen im überprüften Zeitraum 
um rd. 115,3 % auf rd. 77,84 Mio. EUR. Bei Heranziehung der tatsäch-
lichen durchschnittlichen Besoldungskosten wäre der Rückforderungs-
anspruch des Bundes gegenüber den Ländern im Schuljahr 2009/2010 
um rd. 33 Mio. EUR höher gewesen.

Die Finanzierung der Landeslehrer an öffentlichen Pflichtschulen erfor-
derte die Einbindung einer Vielzahl an Organisationseinheiten des 
Bundes und der Länder. Die fehlende Übereinstimmung der Aufga-
ben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung verursachte Ineffi-
zienzen, Doppelgleisigkeiten und einen erhöhten Verwaltungsaufwand.

Empfehlung um
ge
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zu
ge
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n

1 Konzentration der Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungs-
verantwortung in einer Hand

X

2 Heranziehung der durchschnittlichen tatsächlichen 
Besoldungskosten für Rückforderungsanspruch bei 
Stellenplanüberschreitung

X



Nachgefragt

Niederösterreich 2013/6 95

FAZIT

Das Land Niederösterreich wies — ebenso wie das BMUKK und die Län-
der Kärnten und Salzburg — zur Konzentration der Aufgaben–, Aus-
gaben– und Finanzierungsverantwortung im Hinblick auf eine Struk-
turbereinigung im Schulwesen im Bereich der Landeslehrer auf die 
Kompetenz des Bundesverfassungsgesetzgebers hin. Deshalb konn-
ten die Organisation und Aufgabenerfüllung nicht verbessert werden.

Alle überprüften Gebietskörperschaften vermerkten zu den tatsäch-
lichen Besoldungskosten der Landeslehrer für den Rückforderungs-
anspruch bei Stellenplanüberschreitungen, dass eine Änderung des 
Kostenersatzes einer Bund–Länder Vereinbarung obliege. Zu vermei-
dende Mehrkosten für den Bund sowie Verzögerungen bestanden nach 
wie vor.

Ausbauprogramm des Landes Niederösterreich im  
spitalswesen

Reihe Niederösterreich 2012/3

Das Land Niederösterreich entschied, die drei Landeskliniken Baden–
Mödling, Neunkirchen und Wiener Neustadt an vier Standorten neu 
zu errichten, ohne im Vorfeld der Entscheidung sämtliche Handlungs-
alternativen zu untersuchen.

Durch die Neuerrichtung des Landesklinikums Baden–Mödling an 
einem Standort (sogenannte Ein–Haus–Variante) wären im Vergleich 
zu den geplanten Neubauten in Baden und in Mödling Einsparungen 
von rd. 34 Mio. EUR (ohne Folgekosten) zu erzielen gewesen. Auch in 
medizinisch–organisatorischer Hinsicht wäre eine Konzentration an 
einem Standort zweckmäßiger und würde Doppelstrukturen vermeiden.

Für den Standort Baden, an dem die Krankenanstalt nach den Plä-
nen des Landes Niederösterreich abgerissen werden soll, war die Not-
wendigkeit eines Neubaus nicht zwingend ableitbar; die erforderliche 
Anpassung an einen modernen Standard hätte auch durch Zu– und 
Umbauten sichergestellt werden können. Das Altgebäude der Kranken-
anstalt in Baden erschien zumindest für eine Nachnutzung von abge-
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stuften Versorgungsstrukturen, z.B. für ein Pflegeheim, weiter ver-
wendbar.

Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen waren die Betriebs-
organisationskonzepte im Hinblick auf die geplanten medizinischen 
Versorgungsstrukturen und die Versorgungslogistik für die Landeskli-
niken Baden–Mödling und Neunkirchen grundsätzlich geeignet, eine 
zweckmäßige Betriebsführung bei bestmöglicher Versorgung der Bevöl-
kerung sicherzustellen. Für das Landesklinikum Wiener Neustadt lag 
noch kein genehmigtes Betriebsorganisationskonzept vor.

Empfehlung um
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Land Niederösterreich

1 Nochmaliges Überdenken der Entscheidung zur Neuerrichtung 
der LK Baden–Mödling, Neunkirchen und Wiener Neustadt an 
vier Standorten

k.A.

2 Alternative Nutzungsmöglichkeiten oder gewinnbringende 
Veräußerung der als Standort für eine Krankenanstalt nicht 
geeigneten Liegenschaften in Mödling

X

3 Untersuchung einer Nachnutzung des Altgebäudes der 
Krankenanstalt Baden

X

4 Integration des bestehenden Bereitschaftsdienstes der Ärzte 
für Allgemeinmedizin örtlich in die Landeskliniken

X

5 Finanzierungsentscheidungen für künftige Krankenhaus-
neu bauten auf Grundlage einer umfassenden 
Wirtschaftlichkeitsanalyse

X

6 Enge Zusammenarbeit zwischen Fachabteilung und Leasing-
gesellschaft

X

NÖ Landeskliniken–Holding

7 Anwendung einer Bauweise in Raumzellenstruktur auch bei 
anderen Krankenhauszubauten

X

8 Berücksichtigung einer Reduzierung der vollstationären 
Kapazitäten noch in den Planungen für die Neubauten in 
Baden, Mödling, Neunkirchen und Wiener Neustadt

X

9 Abermaliges Überdenken der geplanten Bettenzahlen für das 
LK Baden–Mödling und für das LK Neunkirchen

X
 

10 Setzung von Maßnahmen zur Lenkung der Patientenströme X

11 Überdenken der Notwendigkeit der an den beiden Standorten 
des LK Baden–Mödling geplanten Raumreserven für drei 
medizinische Großgeräte

X

12 Redimensionierung der Bettenkapazitäten im LK Baden–
Mödling

X

13a Geregelter Transfer der Abteilung für Orthopädie des 
LK Wiener Neustadt in das LK Neunkirchen

X
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13b Evaluierung der geplanten Bettenkapazitäten mittelfristig 
nach Inbetriebnahme des Neubaus und gegebenenfalls 
Anpassung

k.A.

14 Forcierung der tagesklinischen Leistungen im LK Neunkirchen X

15 Tatsächliche Realisierung der Einsparungen des 
LK Neunkirchen

X

16 Beschränkung auf ein Onkologisches Referenzzentrum im 
Zuge eines Neubaus des LK Wiener Neustadt

X

17 Wiederaufnahme der Verhandlungen über einen Kassen-
vertrag zur besseren Auslastung des MRT–Gerätes im 
LK Neunkirchen

X

18 Ausbau der Möglichkeiten der Teleradiologie zwischen dem 
LK Wiener Neustadt und dem LK Neunkirchen

X

19a Beobachtung der Entwicklung der Kosten für die auf 
Werkvertragsbasis vorgenommenen Obduktionen, Evaluierung 
der Personalressourcen der Pathologie in Wiener Neustadt 

k.A.

19b Mitversorgung durch das LK Wiener Neustadt X

20 Rasche Umsetzung der Pläne zur Optimierung der 
Leistungserbringung im Bereich der Labordiagnostik

X

21 Evaluierung der Umsetzung eines ähnlichen Modells wie im 
Bereich der Labordiagnostik im Bereich der Physikalischen 
Medizin

X

22 Prüfung der Zusammenlegung der sowohl in Baden 
als auch in Mödling derzeit getrennt voneinander 
geplanten interdisziplinären Aufnahmeambulanzen und 
Unfallnotaufnahmen

X

23 Vorantreiben der interdisziplinären Belegung, Übertragung 
des fächerübergreifenden Bettenmanagements in den 
Verantwortungsbereich der Pflege

X

24 Anwendung des Konzepts der Bereichsleitung nur bei 
gleichzeitiger Einsparung von Stationsleitungen

X

25 Prüfung einer Redimensionierung der IMCU–Bereiche im 
LK Baden–Mödling

X

26 Nutzung der aus der Vorbereitung und der Umsetzung des 
Projekts der interdisziplinären Tagesklinik am Standort 
Mödling gewonnenen Erfahrungen bei der Implementierung 
der Tageskliniken in den Neubauten

X

27 Überarbeitung der Dimensionierung der OP–Kapazitäten 
im LK Baden–Mödling und Streichung der in Mödling 
vorgesehenen Raumreserve

X

28 Rasche Umsetzung der noch offenen Maßnahmen einer 
externen OP–Analyse bezüglich der LK Baden–Mödling, 
Neunkirchen und Wiener Neustadt

X

29a Prüfung der Vereinbarkeit der OP–Betriebszeiten mit den 
Ärzte–Betriebsvereinbarungen im LK Baden–Mödling und 
LK Neunkirchen

X

29b Synchronisierung der Dienstzeiten und der OP–Betriebszeiten X
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30 Integration einer Zentralküche in das Logistikzentrum 
Wiener Neustadt für die Versorgung der Landeskliniken in der 
Thermenregion

X

 
FAZIT

Das Land Niederösterreich nahm zur generellen Empfehlung des RH, 
die Entscheidung zur Neuerrichtung der LK Baden–Mödling, Neunkir-
chen und Wiener Neustadt an vier Standorten nochmals zu überden-
ken, auch im Nachfrageverfahren nicht Stellung. Durch die Umsetzung 
der Empfehlung hätten deutliche Kostensenkungsmöglichkeiten rea-
lisiert bzw. die medizinisch–organisatorische Aufgabenerfüllung ver-
bessert werden können. 

Die Empfehlung, eine enge Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen 
des Landes und der Leasinggesellschaft bei Bauprojekten anzustreben, 
wurde umgesetzt. Die Verwirklichung von zwei weiteren Empfehlungen 
(örtliche Integration des bestehenden Bereitschaftsdienstes der Ärzte 
für Allgemeinmedizin in die Landeskliniken und Treffen von Finanzie-
rungsentscheidungen für künftige Krankenhausneubauten auf Grund-
lage einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsanalyse) wurde zugesagt. 
Dadurch können die Wirtschaftlichkeit gesteigert, organisatorische Ver-
besserungen erzielt und die Nachhaltigkeit forciert werden. Offen blieb 
die Empfehlung bezüglich Nutzungsmöglichkeiten bzw. gewinnbrin-
gender Veräußerung einer für eine Krankenanstalt nicht geeigneten 
Liegenschaft mit der Begründung, dass der Grundstückswert laufend 
gestiegen sei. Die Untersuchung einer Nachnutzung des Altgebäudes 
der Krankenanstalt Baden unterblieb unter Hinweis auf eine Untersu-
chung im Jahr 2005 ebenfalls. 

Die NÖ Landeskliniken–Holding setzte mehr als die Hälfte der Emp-
fehlungen um, wie z.B. Optimierung der Leistungserbringung in 
den Bereichen der Labordiagnostik und der Physikalischen Medizin, 
Vorantreiben der interdisziplinären Belegung, Forcierung von tages-
klinischen Leistungen sowie Übertragung des fächerübergreifenden 
Bettenmanagements in den Verantwortungsbereich der Pflege. Wäh-
rend weiters für einen geregelten Transfer der Abteilung für Ortho-
pädie des LK Wiener Neustadt in das LK Neunkirchen Sorge getragen 
wurde, fehlten Angaben hinsichtlich Evaluierung und gegebenenfalls 
Anpassung der geplanten Bettenkapazitäten nach Inbetriebnahme des 
Neubaus. Mit der Umsetzung der Empfehlungen wird eine Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung, die Verbesserung der 
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Organisation sowie die Nutzung von Einspar– und Kostensenkungs-
potenzialen bewirkt. Dies trifft auch auf die zugesagte Umsetzung von 
vier weiteren Empfehlungen des RH zu, z.B. Ausbau der Teleradiologie 
oder tatsächliche Realisierung der Einsparungen im LK Neunkirchen.

Offen blieb die empfohlene Reduzierung der vollstationären Kapazi-
täten noch in den Planungen für die Neubauten in Baden, Mödling, 
Neunkirchen und Wiener Neustadt mit dem Hinweis auf die prognosti-
zierte Bevölkerungszunahme für die Thermenregion für das Jahr 2030 
um mehr als 90.000 Personen. Hinsichtlich der Empfehlung nach einer 
Reduzierung von OP–Kapazitäten wurde auf die bereits jetzt erfor-
derliche Nutzung der Raumreserven verwiesen; die Beibehaltung der 
Raumreserven für drei medizinische Großgeräte im LK Baden–Möd-
ling wurde mit dem Erfordernis der Einplanung von Raumreserven 
für Großgeräte aufgrund steigender Patientenzahlen sowie des Fort-
schritts der Medizintechnik begründet. Nicht umgesetzt wurde auch 
die Empfehlung nach einer Beschränkung auf ein Onkologisches Refe-
renzzentrum im Zuge eines Neubaus des LK Wiener Neustadt anstelle 
eines Comprehensive Cancer Centers unter Hinweis auf die organisato-
rische Entwicklung und die onkologischen Fallzahlen (rd. 12.000 Che-
motherapien pro Jahr). Auch das vom RH empfohlene Modell „Cook 
and Chill“ wurde nicht verwirklicht.

Ausgewählte Leistungsbereiche der Bezirks-
hauptmannschaften Melk, st. Johann im Pongau  
und st. Veit an der Glan

Reihe Niederösterreich 2012/3

Die Kosten für die Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren waren 
in der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau deutlich nied-
riger, die Erledigungszahlen pro Mitarbeiter deutlich höher als in den 
Bezirkshauptmannschaften Melk und St. Veit an der Glan. Die Diffe-
renzen waren durch unterschiedliche Funktionalitäten der jeweiligen 
IT–Programme und durch nicht angemessenen Personaleinsatz mit-
bestimmt. Beträchtliche Unterschiede für idente Delikte wiesen auch 
die landesweiten Richtwerte für Strafhöhen auf.

Auch die Betriebsanlagenverfahren erledigte die Bezirkshauptmann-
schaft St. Johann am effizientesten. Für die rasche und wirtschaftliche 
Abwicklung waren dabei eine nahezu flächendeckende Verfahrens-
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konzentration des Betriebsanlagenverfahrens mit dem Bauverfahren, 
ein Prozesscontrolling und die frühzeitige Einbindung von Sachver-
ständigen maßgeblich. In Melk und St. Veit dauerten die Verfahren 
rund einen Monat länger und es fanden hier auch weniger Anlagen-
überprüfungen statt.

Eine zentrale Stelle zur möglichst kundenfreundlichen Erbringung von 
häufig nachgefragten Leistungen (Bürgerbüro) war nur in der Bezirks-
hauptmannschaft Melk eingerichtet. Die Bezirkshauptmannschaft 
St. Johann führte noch keine Kundenbefragung durch. 
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1 Anwendung eines Rotationssystems bei der Zuweisung der 
Verwaltungsstrafverfahren an die Sachbearbeiter

X

2 Schaffung standardisierter Auswertungsmöglichkeiten aller 
eingebrachten Rechtsmittel

X

3 Genehmigung erstinstanzlicher Rechtsmittelerledigungen 
durch einen Vorgesetzten

X

4 Abstimmung der Anonymverfügungsverordnungen und der 
Strafkataloge zwischen den Ländern

X

5 Prüfung einer länderübergreifenden Kooperation bei IT–
Applikationen für Verwaltungsstrafverfahren

X

6 Vorgabe von standardisierten und damit auswertbaren 
Einstellungsbegründungen in Verwaltungsstrafverfahren

X

7 Prüfung der Ausweitung der Anonymverfügungs-
verordnungen

X

8 Prüfung der institutionellen Einrichtung von elektronisch 
vernetzten (und allenfalls auch länderübergreifenden) 
Sachverständigenpools

X

9 Aufrechterhaltung bzw. Ausbau der Beratungs– und 
Informationsmöglichkeiten für Betriebsanlagenverfahren

X 

10 Systematische Überprüfungen von Betriebsanlagen nach 
einem Prüfungsplan

X

11 Regelmäßige Durchführung von Bedarfserhebungen und 
längerfristigen Aufzeichnungen über die Anzahl und 
zeitliche Lagerung der Kundenkontakte

k.A.

12 Systematische Erfassung und Auswertung sämtlicher 
Kundenbeschwerden

X

13 Regelmäßige Durchführung von Kundenbefragungen X

14 Festlegung von Qualitätsstandards für Betriebsanlagen-
verfahren

X

15 Einführung bzw. Weiterentwicklung von Qualitätsstandards X

16 Schaffung rechtlicher Vorgaben zur Einrichtung eines 
Internen Kontrollsystems

X
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17 Erarbeitung von Prozessbeschreibungen mit entsprechenden 
Kontrollelementen

k.A.

18 Erarbeitung einheitlicher, bundeslandübergreifender 
Produkt– und Leistungsdefinitionen

X

19 Durchführung von laufenden Istzeiterfassungen bzw. einer 
laufenden Kosten– und Leistungsrechnung

X

20 Ausschöpfung vorhandener Rationalisierungspotenziale 
im Zuge eines Benchlearning–Prozesses zur Steigerung der 
Erledigungszahlen

k.A.

21 Führung einer Berufungsstatistik mit der Art der 
Entscheidung

k.A.

22 Forcierung der Verfahrenskonzentration von Genehmi-
gungs verfahren für Betriebsanlagen mit Baurechts-
angelegenheiten

X

23 Intensivierung der Überprüfungstätigkeit von Betriebs-
anlagen

X

24 Definition interner Qualitätsstandards für Verwaltungs-
strafverfahren

k.A.

41 Anpassung des Personaleinsatzes für die Abwicklung von 
Verwaltungsstrafverfahren

k.A.

42 Übermittlung von Auswertungen zu Betriebsanlagen-
verfahren an alle Bezirkshauptmannschaften des Landes zur 
Ermöglichung eines Benchlearnings

k.A.

43 Sicherstellung der rascheren Verfügbarkeit von 
Amtssachverständigen

k.A.

44 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Leistungs-
erbringung im Bürgerbüro

k.A.

 
FAZIT

Hinsichtlich der länderübergreifenden Reformmaßnahmen verwies das 
Land in seiner Stellungnahme darauf, dass dies nicht Aufgabe des Lan-
des Niederösterreich alleine sei (Abstimmung Anonymverfügungsver-
ordnung), machte die Umsetzung von deren Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit abhängig (länderübergreifende IT–Applikation für 
Verwaltungsstrafverfahren) oder lehnte diese ab (länderübergreifende 
Sachverständigenpools).

Die Durchführung periodischer Kundenbefragungen sowie die Anpas-
sung des Personaleinsatzes für die Abwicklung von Verwaltungsstraf-
verfahren wurden umgesetzt und trugen damit zu einer Verbesserung 
der Organisation und Aufgabenerfüllung bei.

Durch die Ablehnung der Einführung einer permanenten Kostenrech-
nung aller Bereiche durch das Land NÖ blieben Potenziale zur Steige-
rung der Wirtschaftlichkeit ungenutzt. 
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Das Land Niederösterreich gab zu zahlreichen Empfehlungen an, diese 
umgesetzt zu haben, machte aber keine Angaben (k.A.) darüber, wie 
dies erfolgt sei. Damit sind auch teilweise keine Aussagen darüber 
möglich, ob tatsächlich eine Verbesserung der Organisation und Auf-
gabenerfüllung im Sinne der Empfehlungen erfolgte. 

Konsolidierungsmaßnahmen der Länder Kärnten,  
Tirol und Niederösterreich

Reihe Niederösterreich 2012/3

Die finanzielle Lage von Kärnten und Niederösterreich verschlechterte 
sich im Zeitraum 2005 bis 2010 signifikant. Auch in Tirol verschlech-
terte sich die finanzielle Lage, allerdings war die Ausgangssituation 
im Vergleich zu den beiden anderen Ländern wesentlich günstiger. 
Die Finanzschulden verdoppelten sich im Zeitraum 2005 bis 2010 in 
Kärnten von 680,1 Mio. EUR auf 1,4 Mrd. EUR (+ 110 %); in Nieder-
österreich stiegen sie von 1,7 Mrd. EUR auf 4 Mrd. EUR (+ 136 %) und 
in Tirol von 106,3 Mio. EUR auf 234,0 Mio. EUR (+ 120 %).

Die unterschiedliche Verbuchung der Schulden und Vermögenswerte 
in den Rechnungsabschlüssen der überprüften Länder erschwerte die 
Beurteilung und den Vergleich der finanziellen Lage erheblich. Für 
wichtige Bereiche des Rechnungswesens fehlen Regelungen. Dies 
betrifft vor allem die Bewertung des Vermögens und die Ermittlung 
und Darstellung zukünftiger Verpflichtungen (sogenannte nicht fäl-
lige Verwaltungsschulden). Kärnten wies im Jahr 2010 nicht fällige 
Verwaltungsschulden von rd. 1,9 Mrd. EUR und Niederösterreich von 
6,5 Mrd. EUR auf, Tirol unterließ deren Darstellung im Rechnungs–
abschluss. Obwohl damit hohe Belastungen für die Zukunft verbun-
den sind, erfolgte ihre Ermittlung auf völlig unterschiedlichen Grund-
lagen bzw. unterblieb.

Die bestehenden Regelungen zum Rechnungswesen sind unzulänglich, 
eine möglichst getreue Darstellung der Vermögens– und Ertragslage 
ist nicht sichergestellt.
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1 Priorität für strukturell und nachhaltig wirkende Maßnahmen 
zur Erreichung einer ausgeglichenen Haushaltsgebarung und 
zur Eindämmung der Neuverschuldung

X

2 Priorität für ausgabenreduzierende Maßnahmen X

3 Verstärkte Einbeziehung der Förderungen in die 
Konsolidierungs bemühungen

X

4 Durchführung eigenständiger Risikobewertungen für 
bestehende Haftungen

X

5 Vermeidung einer gänzlichen Finanzierung der ab 2014 
vorgesehenen hohen Schuldentilgungen durch Aufnahme neuer 
Darlehen und Belastung der Folgejahre

X

6 Verstärkte Anstrengungen zur Erreichung der im neuen 
Stabilitätspakt vereinbarten Stabilitätsbeiträge

X

9 Verwendung zusätzlicher Mittel zum Schuldenabbau unter 
Berichterstattung an den Landtag

X

10 Einbremsen der stark steigenden Ausgabenbereiche für 
nachhaltige Konsolidierungserfolge

X

11 Einbettung der Konsolidierungsmaßnahmen in eine 
wirtschaftspolitische Gesamtstrategie für das Land

X

12 Weitere Reduzierung der Zweckbindungen im Hinblick auf den 
Finanzausgleich

X

13 Vorsehen einer für alle Bundesländer einheitlichen, 
umfassenden Haushaltsanalyse, welche frühzeitig über die 
Ausgabendynamik in einzelnen Budgetteilbereichen informiert

X

14 Öffentlich leicht zugängliche und vollständig transparente 
Darstellung des Landeshaushalts

X

15 Grundlegende Evaluierung des Förderungswesens auf seine 
strategische Effektivität hin

X

16 Grundlegende Evaluierung öffentlicher Aufgaben für eine 
nachhaltige Konsolidierung

X

17 Weiterentwicklung des Rechnungswesens im Sinne einer 
integrierten Vermögens–, Finanz– und Erfolgsrechnung unter 
gegenseitiger Abstimmung der Gebietskörperschaften

X

18 Schaffung einheitlicher und verbindlicher Regelungen 
für Länder und Gemeinden zur Harmonisierung des 
Rechnungswesens

X

19 Methodischer und formaler Abgleich der Ergebnisermittlung X

20 Gänzliche Auflassung des außerordentlichen Haushalts X

21 Klare Regelungen zur Aktivierung und Bewertung von 
Vermögensgegenständen

X

22 Bereinigung der derzeit unübersichtlichen Darstellung der 
Verbindlichkeiten

X

23 Vollständige Darstellung der Schulden unter Einbeziehung 
ausgegliederter Einheiten

X

24 Darstellung von Sonderfinanzierungen aus Transparenzgründen 
in einem gesonderten Nachweis im Rechnungsabschluss

X

25 Darstellung von nicht fälligen Verwaltungsschulden in einem 
gesonderten Nachweis im Rechnungsabschluss

X
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26 Verbuchung von Aufwendungen im Realisierungsjahr X

27 Aktivseitige Darstellung von Guthaben bei Kreditinstituten 
und passivseitige Darstellung von Verbindlichkeiten

X

FAZIT

Die Empfehlungen des RH im Hinblick auf die Erreichung eines aus-
geglichenen Haushalts fanden in der aktuellen Mittelfristplanung des 
Landes (NÖ Budgetprogramm 2013–2016) ihren Niederschlag. Die Ziel-
setzungen in der Mittelfristplanung sind nunmehr die Grundlage für 
die Haushaltsführung bis 2016.

Die Regelungen zum Rechnungswesen der Länder und Gemeinden sind 
nach wie vor unverändert, eine möglichst getreue Darstellung der Ver-
mögens– und Ertragslage ist nicht sichergestellt. Nach wie vor fehlen 
klare Regelungen zur Aktivierung und Bewertung von Vermögensge-
genständen, ebensowenig erfolgte eine Bereinigung der derzeit un-
übersichtlichen Darstellung der Verbindlichkeiten.

Ländlicher Wegebau, geförderte Baumaßnahmen  
der Länder Burgenland, Niederösterreich  
und oberösterreich

Reihe Niederösterreich 2012/5

Die Errichtung des ländlichen Wegenetzes — Güter–, Agrar– und Forst-
wege — wird von der EU, dem Bund und den Ländern gefördert. Für die 
Erhaltung und Instandsetzung nahmen die Wegeerhalter ausschließ-
lich Förderungen der Länder in Anspruch, nicht aber EU–Förderungen. 
Die Förderungsintensität war sehr unterschiedlich und lag zwischen 
30 % und 75 %. Die Förderungsrichtlinien auf EU– und Bundesebene 
waren sehr detailliert; auf Landesebene gab es unterschiedliche Rege-
lungstiefen.
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1 Festlegung von Parametern zur Förderungsintensität X

2 Definition von Ausführungs– und Qualitätsstandards für die 
Inanspruchnahme der Förderung

X

3 Förderungsbeschränkungen für Instandsetzung von 
Güterwegen durch Höchstbeträge oder technische Grenzen

X

4 Förderungsfähigkeit von Kosten aufgrund notwendiger 
Abweichungen vom eingereichten Förderungsprojekt nur bei 
Dokumentation der Notwendigkeit der Abweichung

X

5 Darstellung der verwendeten Fördermittel in der Datenbank 
mit BMLFUW und AMA

X

6 Nachweisliche Behebung festgestellter Konsensmängel X

7 Verbesserung der Qualität der Kostenschätzungen X

8 Dokumentation und Begründung von Abweichungen X

9 Bauleistungen schriftlich beauftragen, Regieleistungen 
größeren Umfangs mit realistischen Mengenvordersätzen 
ausschreiben

X

10 Inanspruchnahme von EU–Förderungen für Instandsetzungen 
(Generalsanierungen) von Güterwegen

X

11 Erkundung des Unterbaus vor Festlegung von Instandsetzungs-
maßnahmen

X

19 Festlegung der Haftungs– und Gewährleistungsfragen im 
Rahmen der unterstützenden Dienstleistungen

X

20 Erschöpfende und widerspruchsfreie Leistungsbeschreibung 
von Zusatzpositionen in Leistungsverzeichnissen

X

21 Widerspruchsfreie Auflistung der Vertragsbestandteile in 
Vertrag bzw. Ausschreibung

X

22 Benennung der Güteklassen von Recyclingmaterial und 
Einfordern des Nachweises über dessen Einbau

X

23 Hinweis auf die Nichtanwendbarkeit des Bundesvergabe-
gesetzes bei Vergabeverfahren im Auftrag der 
Interessentengemeinschaften

X

24 Einhaltung der Verfahrensgrundsätze des Bundesvergabe-
gesetzes und Begründung gravierender Abweichungen auch 
bei Nichtanwendung desselben

X

25 Ausreichende Dokumentation der Projektänderungen; 
Verwendung der Fördermittel für vorgesehene Zeiträume

X

 
FAZIT

Das Land Niederösterreich verbesserte die Dokumentation der Förde-
rungsabwicklung. Dies betraf die Nachvollziehbarkeit von Projekt-
änderungen, die Unterbauerkundung der Wege, den Nachweis über 
den Einbau von Recyclingmaterial sowie die erschöpfende und wider-
spruchsfreie Leistungsbeschreibung bei Zusatzpositionen. Weiters müs-
sen nunmehr Leistungsbeauftragungen schriftlich erfolgen und die 
Qualität der Kostenschätzungen wird durch die Verwendung von Refe-
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renzwerten aus Preisspiegeln gehoben. Durch die Umsetzung der über-
wiegenden Zahl der Empfehlungen des RH konnte zusätzlich auch 
die Transparenz bei der Förderungsabwicklung sowie die Wahrneh-
mung der Bauherrnaufgaben durch das Land Niederösterreich verbes-
sert werden. 

Offen blieben die Festlegung von Parametern zur Bestimmung der 
konkreten Förderungsintensität und — hinsichtlich der Erhaltungsver-
pflichtung für die Güter– und Agrarwege —  die Definition von Aus-
führungs– und Qualitätsstandards im Sinne eines Förderungskatalogs. 

Forschungsstrategien der Bundesländer

Reihe Niederösterreich 2012/6

Sämtliche Bundesländer verfügten über Strategien zur Ausrichtung 
ihrer regionalen Forschungs–, Technologie– und Innovationspolitik. 
Vielfach fehlten in den Strategien messbare Zielvorgaben. In keinem 
Bundesland bestand eine Förderungsdatenbank, die sämtliche Förde-
rungen des jeweiligen Landes umfasste. Aufgrund der erst im März 2011 
beschlossenen verbindlichen Forschungsstrategie des Bundes war eine 
Orientierung der Forschungsstrategien der Bundesländer an dieser bis 
dahin nicht möglich gewesen.
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3 Einrichtung einer gemeinsamen Forschungsförderungs-
datenbank für Bund und Länder

X

4 Berücksichtigung der Forschungsstrategie des Bundes X

5 Effiziente Koordination der Forschungs angelegenheiten 
zwischen den zuständigen Organisations einheiten der Ämter 
der Landesregierungen und den ausgelagerten Rechtsträgern

X

6 Keine Landesförderungen für FTI–Bereiche, in denen genaue 
Kenntnisse über die Strukturen und Bedürfnisse regionaler 
FTI–Akteure fehlen

X

7 Verstärkter Einsatz von Darlehen als Instrument der 
Forschungsförderung

X

8 Beschränkung der Geltungsdauer der Forschungsstrategie X

9 Regelmäßige Evaluierung der Forschungsstrategien X

10 Beschluss von Forschungsstrategien durch den Landtag X
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11 Prüfung der Aufstockung von Fördermitteln der Förderungs-
agenturen des Bundes zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten

X

12 Einrichtung eines ständigen und weisungsfreien Beratungs-
organs für Forschungsangelegenheiten oder Inanspruchnahme 
des Rates für Forschung und Technologieentwicklung

X

13 Wahrnehmung der Forschungsangelegenheiten auf Grundlage 
einer umfassenden Forschungsstrategie

X

14 Aufnahme quantitativer und kennzahlenunterlegter Ziel-
vorgaben in die Forschungsstrategie

X

 
FAZIT

Die Niederösterreichische Landesregierung beschloss im April 2013 
eine neue NÖ FTI–Strategie (Forschung, Technologie, Innovation) mit 
einem Geltungszeitraum von 2014 – 2020. Darin wurden zahlreiche 
Empfehlungen des RH aufgegriffen. So wird im Zuge der Umsetzung 
der FTI–Strategie für Niederösterreich durch die Etablierung einer Steu-
erungsgruppe eine noch stärkere Koordination der Forschungsangele-
genheiten zwischen den Abteilungen des Amtes der NÖ Landesregie-
rung erfolgen. Vorgesehen sind auch entsprechende Indikatoren zur 
Etablierung begleitender Monitoring– und Evaluierungsmaßnahmen.

Zur Empfehlung des RH, eine gemeinsame Forschungsförderungsda-
tenbank für Bund und Länder einzurichten, teilte das Land mit, dass 
es nicht Aufgabe eines Landes sei, eine gemeinsamen Forschungsför-
derungsdatenbank für Bund und Länder einzurichten. Damit wird auf 
ein wichtiges Instrument zur Vermeidung von Mehrfachförderungen 
verzichtet.
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INTERNATIoNALER TEIL

60 Jahre INTosAI – 50 Jahre Generalsekretariat

Die INTOSAI feierte heuer mit dem XXI. Kongress (INCOSAI) ihr 60–
jähriges Bestehen. Die Geschichte der INTOSAI ist untrennbar mit dem 
österreichischen Rechnungshof verbunden, der seit 50 Jahren ihr Gene-
ralsekretariat ist.

Der Grundstein für die weltweite Vereinigung von Rechnungshöfen 
wurde im November 1953 auf Initiative der Obersten Rechnungs-
kontrollbehörde (ORKB) Kubas gelegt, als sich erstmals 29 ORKB und 
5 Partnerinstitutionen in Havanna zu einem Kongress trafen. Der Aus-
gangspunkt für den damaligen Kongress war die Erkenntnis, dass sich 
auch die externe öffentliche Finanzkontrolle in einem sich zunehmend 
internationalisierenden Umfeld nur in Zusammenarbeit mit Anderen 
erfolgreich behaupten kann. 

Die INTOSAI bietet den Rechnungshöfen seit 60 Jahren einen instituti-
onalisierten Rahmen für Wissenstransfer und Wissensvermehrung zur 
weltweiten Verbesserung der externen öffentlichen Finanzkontrolle, 
um damit Fachkompetenz, Ansehen und Einfluss der Rechnungshöfe 
in den jeweiligen Staaten zu steigern. Entsprechend dem Motto der 
INTOSAI „Experientia mutua omnibus prodest“ (Gegenseitiger Erfah-
rungsaustausch nützt allen) stehen der Erfahrungsaustausch unter den 
Mitgliedern und die daraus gewonnenen Erkenntnisse als Garant für 
die permanente Weiterentwicklung der staatlichen Finanzkontrolle. 

Die INTOSAI durchlief in den 60 Jahren ihres Bestehens eine äußerst 
positive Entwicklung, was sich nicht nur im kontinuierlichen Anstieg 
der Mitgliederzahl – von 29 im Jahr 1953 auf derzeit 192 Vollmit-
glieder und 5 assoziierte Mitglieder – wiederspiegelt. So wurde bereits 
Mitte der 1960er Jahre die erste Regionale Arbeitsgruppe der  INTOSAI 
gegründet. Mit den heute bestehenden 7 Regionalen Arbeitsgruppen 
— AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS und 
PASAI — haben die 192 Mitglieder der INTOSAI auch auf regionaler 
Ebene Ansprechpartner. 

Ein Meilenstein in der strukturellen Professionalisierung der Orga-
nisation war die Verabschiedung der Strategie der INTOSAI beim 
XVIII. Kongress im Oktober 2004 in Budapest. Seit diesem Zeitpunkt 
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sind die Aktivitäten der INTOSAI auf die Umsetzung der vier strate-
gischen Ziele ausgerichtet:

1. Rechenschaftspflicht und fachliche Normen;

2. institutioneller Ausbau von Sachkompetenzen;

3. Austausch von Wissen und Wissensmanagement;

4. INTOSAI — eine internationale Organisation mit „Vorbildcharakter“.

Zur Erfüllung dieser strategischen Ziele wurden vier Zielkomitees ein-
gerichtet: das Komitee für Fachliche Normen (PSC), das Komitee für 
den Ausbau von Sachkompetenzen (CBC), das Komitee für den Aus-
tausch von Wissen (KSC) sowie das Finanz– und Verwaltungskomitee 
(FAC). In diesem Rahmen erfolgt seither in Arbeitsgruppen, Unterkomi-
tees und Task Forces die Umsetzung der strategischen Ziele, etwa durch 
die Erarbeitung von Prüfungsstandards oder Richtlinien für die Arbeit 
von Rechnungshöfen. 

Die INTOSAI befasste sich in den letzten 60 Jahren natürlich insbeson-
dere mit den Kernanliegen der öffentlichen Finanzkontrolle, die sich 
oftmals um die Frage der Unabhängigkeit der ORKB drehen. Mit dem 
Beschluss der Deklaration von Lima auf dem VIII. INCOSAI in Peru im 
Jahr 1977 erfolgte ein wesentlicher Meilenstein zur Kodifizierung jener 
Säulen, auf denen die Unabhängigkeit der externen Finanzkontrolle 
ruht. Diese Entwicklung setzte sich 2007 mit dem Beschluss der Dekla-
ration von Mexiko fort und fand im Jahr 2011 mit der Annahme der 
Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/66/209 
„Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und 
transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden“ ihren bisherigen Höhepunkt. Denn damit 
gelang es der INTOSAI, die Eckpfeiler der Unabhängigkeit der exter-
nen öffentlichen Finanzkontrolle in  einem Beschluss der internatio-
nalen Staatengemeinschaft zu verankern. 

Die Vereinten Nationen anerkennen darin erstmals ausdrücklich, dass 
„Oberste Rechnungskontrollbehörden ihre Aufgaben nur dann objek-
tiv und wirkungsvoll erfüllen können, wenn sie von der überprüften 
Stelle unabhängig gestellt und gegen Einflüsse von außen geschützt 
sind“. Diese Resolution erlaubt es der INTOSAI–Familie, die Grundsätze 
der Unabhängigkeit noch stärker einzufordern. Die Resolution stärkt 
dabei insbesondere jenen ORKB den Rücken, die um die zentralen 
Grundvoraussetzungen ihrer Unabhängigkeit noch kämpfen müssen.
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Die Annahme der Resolution zur Unabhängigkeit der ORKB ist die 
bisherige Krönung der Jahrzehnte langen Bemühungen der INTOSAI 
zur Stärkung von Rechnungshöfen. Diese sind in ihrer 60–jährigen 
Geschichte untrennbar mit dem Österreichischen Rechnungshof ver-
bunden, der seit 1963 und damit seit 50 Jahren das Generalsekreta-
riat der INTOSAI inne hat und damit zugleich auch den Generalsekre-
tär der INTOSAI stellt.

Denn durch die Ausrichtung des IV. INCOSAI im Mai 1962 in Wien 
erwarb sich der österreichische Rechnungshof ein umfangreiches 
internationales Know–how und wurde in der Folge einstimmig von 
den Kongressteilnehmern als Ständiges Sekretariat bestätigt. Ab dem 
Jahr 1963 zeichnete der Österreichische Rechnungshof in Ausübung 
seiner internationalen Tätigkeit seine internationalen Rundschreiben 
fortan mit Ständiges Internationales Sekretariat der Obersten Rech-
nungskontrollbehörden beim Österreichischen Rechnungshof und traf 
auch in seiner inneren Organisation die notwendigen Änderungen, um 
dieser neuen Tätigkeit Rechnung zu tragen. 

Beim V. Internationalen Kongress, der im Juni 1965 in Jerusalem statt-
fand, erhielt der Rechnungshof große Anerkennung für seine zurück-
liegende Tätigkeit und wurde mit der Fortführung des Internationa-
len Sekretariats beauftragt. Darüber hinaus kam dem Österreichischen 
Rechnungshof die Ausarbeitung von Statuten für die künftige Zusam-
menarbeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden zu. 

Die Kongressteilnehmer des VI. Kongresses, der 1968 in Tokyo statt-
fand, anerkannten übereinstimmend die Erfolge des Österreichischen 
Rechnungshofes als Internationales Sekretariats. Das vom Öster-
reichischen Rechnungshof formulierte Angebot, dauerhaft als Sitz 
des Internationalen Sekretariats zur Verfügung zu stehen, fand daher 
Eingang in die zur Abstimmung anstehenden Statuten. Im Rahmen 
dieses Kongresses wurden die ersten Statuten der Internationalen 
Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden angenom-
men. Seit dem 30. Mai 1968 ist der Österreichische Rechnungshof 
dauerhaft und ununterbrochen mit der Führung des Internationa-
len Sekretariats beziehungsweise des Generalsekretariats, wie es spä-
ter genannt wurde, beauftragt. Der Präsident des Rechnungshofs ist 
seither gleichzeitig auch Generalsekretär der INTOSAI. Mit Dr. Hans 
Frenzel, Dr. Jörg Kandutsch, Dr. Tassilo Broesigke, Dr. Franz Fiedler 
und Dr. Josef Moser hat der Österreichische Rechnungshof 5 Gene-
ralsekretäre der  INTOSAI seit 1963 gestellt.

Dass der österreichische Rechnungshof das Generalsekretariat der 
INTOSAI leitet, ist eine Auszeichnung. Er ist damit erster Ansprech-
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partner für Oberste Rechnungskontrollbehörden (ORKB) weltweit und 
für die INTOSAI von größter Bedeutung. Er tritt für die Interessen der 
INTOSAI und ihrer Mitglieder ein, wirkt als Impulsgeber und Innovator 
durch Kommunikation aktueller Themen und setzt inhaltliche Schwer-
punkte. Er stärkt — wie bereits ausgeführt — z.B. die Unabhängigkeit 
der ORKB und arbeitet mit anderen global agierenden Partnern wie 
den Vereinten Nationen intensiv zusammen. Er managt auch das All-
tagsgeschäft der INTOSAI, führt deren Haushalt, berät die Organe der 
INTOSAI (Kongress, Präsidium, Regionale Arbeitsgruppen) und kon-
trolliert die Einhaltung der Statuten. 

Zudem organisiert und führt der Rechnungshof als Generalsekreta-
riat seit 1971 — insbesondere im Dienste der Ausbildung von ORKB 
in Entwicklungsländern — gemeinsam mit den Vereinten Nationen 
Seminare und Symposien durch, die dem Wissensaustausch unter den 
Mitgliedern sowie dem Aufbau von Sachkompetenz dienen. Darüber 
hinaus haben diese Symposien aber auch als Impulsgeber für eine Reihe 
von Entwicklungen innerhalb der INTOSAI gewirkt. So wurde sowohl 
die Entwicklung der ISSAI zu Wert und Nutzen von ORKB als auch 
die Initiative zur Stärkung der Unabhängigkeit von ORKB durch eine 
Resolution der Generalsversammlung der Vereinten Nationen durch 
diese Symposien angestoßen. Im März 2013 wurde mittlerweile bereits 
äußerst erfolgreich — mit 149 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von 
67 ORKB und 4 Partnerorganisationen — das 22. VN/INTOSAI Sym-
posium in Wien abgehalten.

Die weltweiten Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
brachten für die INTOSAI und das Generalsekretariat im Speziellen 
stetige und neuartige Herausforderungen. Zentrales Anliegen ist dem 
österreichischen Rechnungshof deshalb, den Erfahrungs– und Wissens-
austausch umfassend zu fördern sowie INTOSAI–Mitglieder in strate-
gischen Zielbereichen der INTOSAI zu unterstützen wie etwa bei der 
Bekämpfung der Korruption oder bei der Förderung von Good Gover-
nance, Transparenz und Nachhaltigkeit. Durch seine Mitarbeit bei der 
Arbeitsgruppe zur „Bekämpfung der internationalen Geldwäsche und 
Korruption“ sowie bei der Task Force „Globale Finanzkrise – Heraus-
forderung für die ORKB“ trug der Rechnungshof maßgeblich dazu bei, 
Wege und Mittel zu finden, um sich mit Problemen, mit denen sich 
staatliche Institutionen weltweit konfrontiert sehen, auseinanderzu-
setzen und diese zu lösen.
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Eine besondere Auszeichnung erhielt der Österreichische Rechnungshof 
als Generalsekretariat der INTOSAI heuer im Rahmen des XXI.  INCOSAI. 
Für seine jahrelangen erfolgreichen Aktivitäten wurde dem Österrei-
chischen Rechnungshof der Jörg–Kandutsch–Preis — jener Preis, der 
nach dem ehemaligen Generalsekretär der INTOSAI benannt ist und der 
alle drei Jahre im Rahmen des Kongresses von der INTOSAI für beson-
dere Verdienste um die externe öffentliche Finanzkontrolle vergeben 
wird — verliehen. Begründet wurde diese Auszeichnung mit seinem 
intensiven Reformprogramm zur umfassenden Modernisierung seiner 
Prüfungsmethodik und Prüfungsverfahren, seinem außerordentlichen 
internationalen Engagement, das insbesondere zur VN–Resolution zur 
Stärkung der Unabhängigkeit von Rechnungshöfen führte sowie seinen 
proaktiven Initiativen auf Ebene der Europäischen Union zur Reform 
der EU–Kontrollarchitektur (siehe dazu den eigenen Bericht).

Das Ziel des Generalsekretariats wird es auch weiterhin sein, aktiv als 
Impulsgeber und Sprachrohr der Organisation zu wirken und die Mit-
glieder im Ausbau der Kapazitäten nachhaltig und wirksam zu för-
dern, so dass jede ORKB für sich als unabhängige Modell–Organisa-
tion fungieren kann und als Institution anerkannt wird.

XXI. INCosAI & deklaration von Peking

Die Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehör-
den (INTOSAI) hielt vom 21. bis 26. Oktober 2013 in Peking, China, 
ihren 21. Kongress (XXI. INCOSAI) ab. Gastgeber für die 591 Kongress-
teilnehmer von 154 Obersten Rechnungskontrollbehörden (ORKB) sowie 
3 assoziierte Mitglieder und 22 Beobachter der INTOSAI war das Chi-
nese National Audit Office (CNAO), das damit auch bis 2016 die Prä-
sidentschaft der INTOSAI übernahm. Der Rechnungshof war als Gene-
ralsekretariat der INTOSAI in den Jahren 2012/2013 maßgeblich in die 
Vorbereitungsarbeiten des Kongresses involviert und zeichnete für des-
sen statuarisch korrekte Abwicklung verantwortlich. 

Der Kongress diskutierte schwerpunktmäßig die zwei Hauptthemen 
„Staatliche Finanzkontrolle und Governance auf nationaler Ebene“ 
(Thema I unter dem Vorsitz CNAO) und „Beiträge der Obersten Rech-
nungskontrollbehörden zur Sicherung einer nachhaltigen Finanzpoli-
tik“ (Thema II unter dem Vorsitz der ORKB Mexiko). Thema II geht auf 
einen Vorschlag des österreichischen Rechnungshofs zurück. Es wurde 
ausgewählt, um einerseits den gegenseitigen Erfahrungsaustausch in 
diesem so zentralen Bereich zu beleben, andererseits aber auch um 
zu verdeutlichen, dass die Prüfung nationaler Budgets und Schulden 
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eine Grundvoraussetzung dafür ist, Problemfelder und Risiken sicht-
bar zu machen und frühzeitig Entscheidungsträger und Öffentlichkeit 
darüber zu informieren.

In Vorbereitung der beiden Hauptthemen des Kongresses arbeitete eine 
Reihe von Rechnungshöfen, einschließlich des österreichischen Rech-
nungshofs, Länderpapiere aus, die vom Kongressveranstalter in Dis-
kussionspapieren zusammengefasst wurden und als Grundlage für die 
Kongress–Erörterungen dienten. 

Entsprechend dem Motto der INTOSAI „Gegenseitiger Erfahrungsaus-
tausch nutzt allen“ (Experientia Mutua Omnibus Prodest) wurden zu 
den zwei Hauptthemen von den Kongressteilnehmern gemeinsam kon-
krete Handlungsanleitungen für Rechnungshöfe erarbeitet und in der 
„Peking Deklaration“, dem einzigen offiziellen Schlussdokument des 
Kongresses, beschlossen. 

In der Peking Deklaration wird — insbesondere zur Unterstützung 
der Rechnungshöfe in Entwicklungsländern — unterstrichen, dass die 
Arbeit von Rechnungshöfen ein unverzichtbarer Bestandteil jeden 
Staatswesens ist und Prüfungen von ORKB insbesondere mit einem 
Beratungsansatz im Sinne der Abgabe von Empfehlungen maßgeblich 
zur Verbesserung der staatlichen Governance beitragen. Im Zusam-
menhang mit der Sicherung einer nachhaltigen Finanzpolitik halten 
die Grundlagendokumente fest, dass die Prüfung nationaler Budgets 
und Schulden eine Grundvoraussetzung dafür ist, Problemfelder und 
Risiken sichtbar zu machen und frühzeitig Entscheidungsträger und 
die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Auch die für Rechnungs-
höfe bestehenden Prüfungsbeschränkungen sollten sichtbar gemacht 
werden, um diese — in Umsetzung der Resolution der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen (VN) – A/66/209 — zu beseitigen, 
die Unabhängigkeit von Rechnungshöfen zu stärken und damit den 
Nutzen ihrer Arbeit zu optimieren.

In den Debatten zu Thema I („Staatliche Finanzkontrolle und Gover-
nance auf nationaler Ebene“) wurde deutlich, dass für die Aufgaben-
wahrnehmung der ORKB insbesondere ein umfassendes Prüfmandat 
erforderlich ist. In vielen Bereichen ist dies noch nicht umgesetzt, wes-
halb die Resolution der VN–Generalversammlung A/66/209 und ihre 
Forderung nach Umsetzung der Unabhängigkeits–Prinzipien der Dekla-
rationen von Lima und Mexiko von großer Bedeutung ist. 
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Zu Thema I formulierte der Kongress somit unter anderem folgende 
Empfehlungen: ORKB müssten insbesondere ihre Prüfverantwortung 
wahrnehmen und sich an die zunehmend ändernden Bedingungen in 
einem komplexen Umfeld anpassen. Darüber hinaus sollten sich ORKB 
für die Stärkung eines prüffreundlichen Rechtsrahmens einsetzen, den 
Kapazitätsaufbau in Prüfinstitutionen vorantreiben und nationale Prüf-
praktiken verbessern. Schließlich sollten sie die Wirksamkeit nationa-
ler Prüfungen der nationalen Governance erhöhen und die Ergebnisse 
kommunizieren. INTOSAI sollte sich dabei auch für die Verbesserung 
der globalen Governance einsetzen, seine eigene Governance verbes-
sern und ORKB zum verstärkten Einsatz auf nationaler Ebene aufrufen.

Die Diskussionen der Kongressteilnehmer zu Thema II („Beiträge der 
ORKB zur Sicherung einer nachhaltigen Finanzpolitik“) unterstri-
chen, dass für eine wirksame Rolle von ORKB im Bereich der nach-
haltigen Entwicklung vor allem die Prüfung der Staatsverschuldung 
und der mittel– und langfristigen Haushaltsplanung erforderlich ist. 
Dies ist jedoch aufgrund des mangelnden rechtlichen Rahmens für 
einige ORKB nicht möglich. Die Kongressteilnehmer erachteten hierbei 
insbesondere erforderlich, dass Haushaltsregeln gesetzlich verankert 
sowie Fiskal–Indikatoren verwendet werden. Ein solides Rechnungs-
wesen, vorzugsweise accrual accounting, ist wesentlich für die Trans-
parenz öffentlicher Finanzen. Gleichzeitig ist die Prüfung der tatsäch-
lichen Koordinierung zwischen Budget– und Geldpolitik, gemeinsam 
mit einer umfassenden wirtschaftlichen Risikoanalyse, für die Wirk-
samkeit der Prüfungstätigkeit von entscheidender Bedeutung. Zur mit-
tel– und langfristigen Sicherung der Nachhaltigkeit der öffentlichen 
Finanzen und Schulden sind Budgetregeln, insbesondere strukturelle 
budgetäre Ausgeglichenheit sowie Planungssysteme, wirkungsorien-
tierte Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht erforderlich. Dabei sollte das Mandat von ORKB 
auch die Prüfung der Arbeit von Finanz–Regulatoren umfassen, wobei 
eine zeitgerechte Information durch ORKB von Entscheidungsträgern 
und der Öffentlichkeit über ihre konkreten Prüfungsmöglichkeiten 
sowie Beschränkungen in Zusammenhang mit finanzieller Nachhal-
tigkeit, wesentlich ist. Jedenfalls sollten auch in diesem Bereich Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen durchgeführt werden.

Der Kongress nahm die Annahme der VN–Resolution A/66/209 „För-
derung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und 
transparenten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden“ äußerst positiv zur Kenntnis und die 
Mitglieder sowie Entwicklungsorganisationen und andere Stakehol-
der wurden aufgerufen, die darin enthaltenen Prinzipien der Deklarati-
onen von Lima und Mexiko auf nationaler Ebene umzusetzen.
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Der Kongress rief auch ausdrücklich dazu auf, die Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen fortzusetzen bzw. zu intensivieren. Die Grund-
prinzipien der externen öffentlichen Finanzkontrolle, wie sie in den 
Deklarationen von Lima und Mexiko enthalten sind sowie von der VN–
Resolution A/66/209 auf nationalstaatlicher Ebene gefordert werden, 
sollen speziell in die Post–2015 Entwicklungs–Agenda Eingang fin-
den, um dadurch Transparenz und Rechenschaftspflicht  — als Grund-
voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung öffentlicher Finan-
zen  — zu stärken.

Der Kongress hat darüber hinaus eine Reihe von Prüfungsstandards 
(ISSAI) und Standards für gute Verwaltungsführung (INTOSAI GOV) 
beschlossen, darunter grundlegende Prüfungsstandards für Finanz–, 
Wirtschaftlichkeits– und Ordnungsmäßigkeitsprüfungen (ISSAIs 100, 
200, 300 und 400) sowie Standards in Zusammenhang mit der Prü-
fung internationaler Katastrophenhilfe (ISSAIs 5500, 5510, 5520, 5530 
und 5540 sowie INTOSAI GOV 9250). 

Ein weiterer vom Kongress beschlossener Prüfungsstandard (ISSAI 12 
„Wert und Nutzen von ORKB – Bewirkung einer Veränderung im Leben 
der Bürgerinnen und Bürger“) legt den Schwerpunkt auf die Darstellung 
von Wert und Nutzen der Arbeit von Rechnungshöfen. Dieser unter 
dem Vorsitz der ORKB Südafrika erarbeitete Standard, der auf eine 
Initiative des Rechnungshofs im Rahmen eines 2007 durchgeführten 
VN/INTOSAI Symposiums zurückgeht, zielt darauf ab, die Arbeit von 
ORKB mit konkreten Indikatoren mess– und sichtbar zu machen, um 
damit einerseits den Nutzen dieser Arbeit verstärkt ins Bewusstsein der 
Bürger zu bringen und andererseits das Vertrauen der Öffentlichkeit 
in diese Arbeit zu stärken. Auch ein offizielles Dokument zur „Kom-
munikation von Wert und Nutzen von ORKB: eine INTOSAI Leitlinie“ 
wurde vom XXI. INCOSAI angenommen.

Hinsichtlich der internen Organisation der INTOSAI befasste sich 
der Kongress auch mit der Frage, wie der erfolgreiche Weg der Ver-
gangenheit weiter beschritten werden könne. In der Periode bis zum 
XXII. Kongress der INTOSAI (INCOSAI), der 2016 in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten stattfinden wird, werden im Rahmen der Erar-
beitung des Strategischen Plans 2016–2022 nach dem Kongress die 
entsprechenden Arbeiten beginnen.
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Schließlich traf der Kongress auch noch eine Reihe organisatorischer 
Entscheidungen:

So wählte er das neue INTOSAI Präsidium unter dem Vorsitz der ORKB 
China sowie die ORKB der Vereinigten Arabischen Emirate als nächs-
ten Kongress–Ausrichter 2016. Als externe Rechnungsprüfer wurden 
die ORKB Oman und Ghana gewählt.

Im Ziel 1 (Fachliche Normen) nahm der Kongress den Übergang des 
Vorsitzes des Unterkomitees für die Prüfung der Rechnungsführung 
von der ORKB Schweden auf die ORKB der Vereinigten Arabischen 
Emirate zur Kenntnis.

Im Ziel 3 (Austausch von Wissen und Wissensmanagement–Dienste) 
wurden eine neue Arbeitsgruppe zur Prüfung der mineralgewinnenden 
Industrie mit der ORKB Uganda als Vorsitzende und eine neue Task 
Force zur Prüfung von Auftragsvergabe mit der ORKB der Russischen 
Föderation als Vorsitzende gebildet.

Zudem wurde die Task Force Globale Finanzkrise in die Arbeitsgruppe 
zur Finanziellen Modernisierung und Regulierungsreform unter dem 
Vorsitz der ORKB der Vereinigten Staaten umgewandelt. Die INTOSAI–
Arbeitsgruppe über die Rechenschaftspflicht und Prüfung von Katastro-
phenhilfe unter dem Vorsitz des Europäischen Rechnungshofs wurde 
aufgelöst. Der Vorsitz der INTOSAI–Arbeitsgruppe Umweltprüfung ging 
von der ORKB Estland auf die ORKB Indonesien über.
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Jörg Kandutsch Preis

Für bedeutende Leistungen und Beiträge auf dem Gebiet der Finanz-
kontrolle wird im Rahmen des INCOSAI alle drei Jahre der sog. „Dr. Jörg 
Kandutsch Preis“ verliehen. Im Rahmen des diesjährigen XXI. Kon-
gresses in Peking wurde dieser Preis dem Österreichischen Rechnungs-
hof zuerkannt und seinem Präsidenten Dr. Josef Moser verliehen.

 
In der Begründung wurden insbesondere folgende speziellen Verdienste 
und Leistungen des österreichischen Rechnungshofes für die INTOSAI 
und die externe öffentliche Finanzkontrolle angeführt:

„Der österreichische Rechnungshof hat in den letzten 50 Jahren seine 
Funktion als Generalsekretariat der INTOSAI auf eine herausragende 
Weise ausgeführt. Zu seinen Leistungen zählen:

– Förderung der Stärkung der Organisation; 

– Sicherstellung des Wissensaustausches unter allen Mitglieds–ORKB;

–  Übernahme einer federführenden Rolle in der Umsetzung des ersten 
Strategischen Plans der INTOSAI (2005–2010) sowie des derzeit gül-
tigen Strategischen Plans (2011–2016);
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–  Übernahme einer federführenden Rolle bei der Erreichung der 
Annahme der Resolution A/66/209 der VN–Generalversammlung 
zur Unabhängigkeit von ORKB.

Der österreichische Rechnungshof 

–  setzte ein intensives Reformprogramm zur umfassenden Moderni-
sierung seiner Prüfungsmethodik und seiner Prüfungsverfahren um.

–  hat außerordentliches Engagement gezeigt und sich für die inter-
nationale Zusammenarbeit mit anderen ORKB eingesetzt, was zu 
zahlreichen bilateralen und multilateralen Abkommen führte.

–  führte eine proaktive Initiative innerhalb des EU–Kontaktausschus-
ses zur Einrichtung einer Task Force durch, die sich mit den Aufga-
ben und Funktionen der ORKB und des Europäischen Rechnungs-
hofes im Lichte der neuesten Entwicklungen in der EU hinsichtlich 
der Finanz– und Wirtschaftskrise befasst.“

sicherung der nachhaltigen Entwicklung der öffentlichen 
Finanzen und Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen

2015 wird über die Erreichung der Millennium–Entwicklungsziele 
(MDGs) der Vereinten Nationen Bilanz gezogen. Bereits jetzt beginnt 
im Rahmen der Vereinten Nationen die Arbeit an einer Entwicklungs–
Agenda für die Zeit nach 2015 („Post–2015 Development Agenda“), in 
der insbesondere die nachhaltige Entwicklung im Zentrum stehen soll.

Für die nachhaltige Entwicklung der öffentlichen Finanzen spielen 
Oberste Rechnungskontrollbehörden (ORKB) sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene eine entscheidende Rolle.

Der österreichische Rechnungshof trägt auf nationaler Ebene in Form 
seiner Wirtschaftlichkeitsprüfungen, seiner beratenden Tätigkeit sowie 
mit dem Bundesrechnungsabschluss, der u.a. Analysen zum Budget-
voranschlag, Budgetvollzug und Budgetentwicklung sowie Budget-
kennzahlen zur finanziellen Stabilität umfasst, maßgeblich zur Trans-
parenz und zur Sicherung der nachhaltigen Finanzen bei. 

Nationale Ebene
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In seiner Prüfpraxis beleuchtet er damit zukünftige fiskalpolitische 
Herausforderungen, absehbare Trends sowie den sich daraus erge-
benden Konsolidierungsbedarf für die nachhaltige Sicherung der 
öffentlichen Finanzen (Beispiele für Gebarungsüberprüfungen: „Grund-
lagen der Fiskalpolitik“, „Konsolidierungsmaßnahmen der Länder“ und 
„Finanzierungsinstrumente“). 

Diese Erfahrungen bringt der österreichische Rechnungshof auch aktiv 
in die internationale Arbeit ein. 

So präsentierte Präsident Dr. Josef Moser im Rahmen des diesjährigen 
Treffens der aus rund 20 weltweit führenden Obersten Rechnungskon-
trollbehörden bestehenden „Global Working Group“ im April in Tokio 
seine Prüfpraxis zum Thema „Nachhaltige Gesundheit der öffentlichen 
Finanzen – Herausforderungen für ORKB“. Präsident Moser hob dabei 
die maßgebliche Rolle von ORKB bei der Herstellung von Transpa-
renz und Bereitstellung von relevanten Informationen für Parlamente 
und die Öffentlichkeit hervor. Beleuchtet wurden auch die hierzu not-
wendigen rechtlichen Rahmenbedingungen, das erforderliche Man-
dat von ORKB und die benötigten Sachkompetenzen, um dieser Auf-
gabe nachzukommen. 

Die Ausführungen von Präsident Josef Moser, insbesondere hinsicht-
lich der Stärkung der ORKB in Bezug auf ihre Kompetenzen und Unab-
hängigkeit basierend auf der Resolution A/66/209 der VN–General-
versammlung, sind bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf 
breite positive Resonanz gestoßen. Die Reaktionen haben gezeigt, dass 
der Rechnungshof mit seiner Arbeit in diesem Bereich zur nachhal-
tigen Sicherung der öffentlichen Finanzen zu den weltweit führen-
den ORKB zählt.

Auch im Rahmen der aktuellen Diskussion der Vereinten Nationen zur 
Post–2015–Entwicklungsagenda setzt sich der Österreichische Rech-
nungshof aktiv für eine Verankerung der Voraussetzungen für ORKB, 
wie sie in den Deklarationen von Lima und Mexiko enthalten sind, ein, 
um dadurch zur Sicherung der nachhaltigen Entwicklung der öffent-
lichen Finanzen beizutragen.

Derzeit werden bei den Vereinten Nationen (VN) bereichsübergreifende 
Anstrengungen innerhalb des gesamten Systems unternommen, um 
eine Entwicklungsagenda für nachhaltige Entwicklung für die Zeit 
nach 2015 zu erstellen. Diese sogenannte Post–2015–Entwicklungs-
agenda soll die Nachfolgeziele der MDGs definieren.

Internationale 
Ebene 

Vereinte Nationen
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Dabei wird das Thema der Stärkung von Rechnungshöfen auch durch 
die Ständige Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen intensiv 
betrieben. Diese hat bereits 2011 unter Botschafter Thomas Mayr–Har-
ting maßgeblich die Annahme der VN–Resolution A/66/209 „Förderung 
einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transpa-
renten öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der Obersten Rech-
nungskontrollbehörden“ vorangetrieben. Auch der nunmehrige Stän-
dige Vertreter Österreichs und stellvertretender ECOSOC–Vorsitzende, 
Botschafter Martin Sajdik, unterstützt diesen Schwerpunkt der Unab-
hängigkeit von Rechnungshöfen und bringt die Stärkung von Rech-
nungshöfen aktiv in die Debatte der Vereinten Nationen ein.

In diesem Rahmen hat Präsident Josef Moser im Mai 2013 in seiner 
Eigenschaft als INTOSAI Generalsekretär auf Einladung der Vereinten 
Nationen als Keynote Speaker an einer von UNDESA und der Stän-
digen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen in New York 
organisierten High Level Panel Diskussion zur Nachhaltigen Entwick-
lung teilgenommen. 

Die von Botschafter Sajdik geleitete Diskussion zeigte, dass Kontrolle 
als zentrales Element für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele auf 
VN–Ebene verstärkt Anerkennung findet und dass das Ziel der Stär-
kung von ORKB von INTOSAI und UNDESA gemeinsam aktiv ver-
folgt wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den UN–Mit-
gliedstaaten signalisierten breite Unterstützung, die Voraussetzungen 
für die Arbeit der ORKB in die Post–2015–Entwicklungsagenda auf-
zunehmen, um damit die Transparenz öffentlichen Handelns zu erhö-
hen, die Rechenschaftspflicht zu stärken und schließlich die nachhal-
tige Entwicklung der öffentlichen Finanzen zu sichern.

Insbesondere vor dem Hintergrund dieser Arbeiten an der Post–2015–
Entwicklungsagenda hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
Ban Ki–moon, Dr. Josef Moser in seiner Funktion als Generalsekre-
tär der INTOSAI am 14. Oktober 2013 zu einem Arbeitsgespräch emp-
fangen. 

Präsident Dr. Josef Moser machte hiebei deutlich, dass für die nachhal-
tige Entwicklung der öffentlichen Finanzen Transparenz und Rechen-
schaftspflicht zentrale Voraussetzungen sind. Dazu können ORKB 
einen wesentlichen Beitrag leisten, da sie Fehlentwicklungen sicht-
bar machen, die Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen sichern 
und mit ihren Empfehlungen konkrete Verbesserungsvorschläge geben.

High Level Panel zur 
sicherung nach-
haltiger Finanzen, 
Mai 2013

Arbeitsgespräch mit 
VN–Generalsekretär 
Ban Ki–moon, 
oktober 2013
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Dr. Josef Moser unterstrich auch, dass zu diesem Zweck die Unabhän-
gigkeits–Prinzipien der Deklarationen von Lima und Mexiko auf nati-
onaler Ebene umgesetzt werden müssen, wie es auch die Resolution 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/66/209 fordert. 
Daher liege es im Interesse sowohl der Vereinten Nationen als auch 
der INTOSAI, dass die Umsetzung der Unabhängigkeits–Prinzipien für 
ORKB in die Post–2015–Entwicklungsagenda aufgenommen werde. 
In diesem Sinne einigten sich die Gesprächspartner zur Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und INTOSAI ins-
besondere zur Sicherung der nachhaltigen Entwicklung.

Die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Vereinten Nati-
onen im Rahmen der Erarbeitung der Post–2015–Entwicklungsagenda 
zählt zu den künftigen strategischen Prioritäten. In Zeiten knapper wer-
dender Ressourcen ist es die Aufgabe von ORKB, ihr Know–how und 
ihre Expertise in diesen Prozess einzubringen, und es ist ihr Auftrag, 
einen Beitrag zur Bekämpfung der Armut zu leisten und dafür Sorge 
zu tragen, dass die nachhaltige Entwicklung der öffentlichen Finan-
zen sichergestellt wird.

UN–Generalsekretär Ban Ki–moon dankte Präsident Moser für die 
Arbeit der INTOSAI, die er voll unterstützt, und nahm das Angebot 
des Rechnungshofpräsidenten/INTOSAI Generalsekretärs zur Stärkung 
der Zusammenarbeit zwischen der INTOSAI und den Vereinten Nati-
onen insbesondere zur Sicherung der nachhaltigen Entwicklung mit 
großer Bereitschaft auf. 

Die Sicherung der nachhaltigen Entwicklung der öffentlichen Finan-
zen und die entsprechende Intensivierung der Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen war auch bestimmendes Thema des XXI.  INCOSAI 
in Peking. 

Der Repräsentant der UNDESA, Untergeneralsekretär Wu Hongbo, 
stellte fest, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden eine bedeutende 
Rolle bei der Förderung der Prinzipien von Integrität, Gleichberechti-
gung, Inklusivität, Transparenz, Rechenschaftspflicht sowie Rechtstaat-
lichkeit spielen. Auch der Vertreter des ECOSOC, Botschafter Martin 
Sajdik, betonte, dass Rechnungskontrollbehörden von entscheidender 
Bedeutung für die langfristige Nachhaltigkeit der Finanzpolitik sind, 
da der Finanzkontrolle eine Schlüsselrolle bei der Förderung von guter 
Regierungsführung und Transparenz zukommt. Zu diesem Zweck wären 
die in der Resolution der VN–Generalversammlung A/66/209 darge-
legten Grundprinzipien der Unabhängigkeit eine wesentliche Voraus-
setzung und würden darüber hinaus die Erarbeitung der Post–2015– 

INTosAI Kongress, 
oktober 2013
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Entwicklungsagenda fördern. Er hob hervor, dass ORKB bei all diesen 
Aktivitäten eine entscheidende Rolle bei der Überprüfung und Evalu-
ierung der Ergebnisse spielen sollten und ermutigte alle INTOSAI–Mit-
glieder, die Zusammenarbeit mit ECOSOC und den Vereinten Nationen 
zu intensivieren und sich bei der Erarbeitung der Entwicklungsagenda 
einzubringen.

Im Schlussdokument des Kongresses — der Peking–Deklaration — rie-
fen die Kongressteilnehmer ausdrücklich dazu auf, die Zusammenar-
beit mit den Vereinten Nationen fortzusetzen bzw. zu intensivieren. 
Dazu soll sich die INTOSAI aktiv speziell in die Erarbeitung der Post–
2015–Entwicklungsagenda einbringen, um dadurch Transparenz und 
Rechenschaftspflicht  — als Grundvoraussetzung für die nachhaltige 
Entwicklung öffentlicher Finanzen — zu stärken.

Wien, im Dezember 2013

Der Präsident:

Dr. Josef Moser
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Stadt gemeinde St. Veit/Glan; Stadtgemeinde Stockerau;  
Stadt gemeinde Wörgl

Bericht des Rechnungshofes
– Kinderbetreuung für 0– bis 6–Jährige

Bisher erschienen:

Reihe Niederösterreich 
2013/1

Reihe Niederösterreich 
2013/2

Reihe Niederösterreich 
2013/3

Reihe Niederösterreich 
2013/4

Reihe Niederösterreich 
2013/5




